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GrufSwort

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Ehe beginnt mit einem Versprechen.

Partnerschaft lebt von Vertrauen.
Beides verlangt nach Verlasslichkeit
und fairen Regeln. Nicht aus Miss-
trauen — sondern aus Verantwor-
tung flreinander. Wo Gefihle den
Anfang machen, brauchen wir Klar-
heit. Wer vorsorgt, sorgt auch
fureinander!

Gemeinsam leben heifdt: gemeinsam

planen. Fiir heute — und fir das, was
kommt. Wem gehort was? Wie teilen
wir die Verantwortung, wenn wir Kin-
der bekommen? Und wie schitzen wir
uns —im Alter, im Fall von Trennung
oder Verlust? Fragen, die Verliebte oft
auf spdter verschieben - und doch friih
stellen sollten.



Liebe und Recht schliefden sich nicht
aus. Im Gegenteil: Sie ergdnzen ein-
ander - klug, fair und vorausschau-
end. Diese Broschire widmet sich
den rechtlichen Seiten fir das Zu-
sammenleben. Ein Ehevertrag, ein
Testament, ein Partnerschaftsver-
trag — das klingt niichtern, ist aber
zutiefst firsorglich. Wer sich Gedan-
ken macht, schiitzt, was wichtig ist.
Gemeinsame Vereinbarungen schaf-
fen Sicherheit, vermeiden Streit und
zeigen: Ich nehme Dich ernst. Ich
sehe Dich. Ich will, dass es uns gut
geht - heute wie morgen.

Gerade Frauen tragen viel —im All-
tag, fur die Familie, fir andere. Sie
verzichten immer noch haufiger auf
Karriere, leisten mehr Sorgearbeit -
und stehen daher spéter oft mit we-
niger da. Weniger Rente, weniger
Vermogen, weniger Sicherheit. Ich
sage: Das Iasst sich besser regeln,
gerechter! Wer Kinder betreut, wer
beruflich zurticksteckt, wer Risiken
tragt - egal ob Frau oder Mann -,

braucht Riickhalt. Rechtliche Verein-
barungen schaffen genau das: Si-
cherheit. Klar, fair, partnerschaftlich.
Gemeinsam Verantwortung tragen,
gemeinsam absichern!

Unsere Broschiire zeigt lhnen mit kon-
kreten Fallbeispielen, wie rechtliche
Vorsorge aussehen kann - praktisch
und lebensnah. Nicht als Ersatz fir
rechtlichen Rat, sondern als Anstof3.
Ich wiinsche Ihnen gute Gesprache,
gute Entscheidungen und das schone
Geflhl, gemeinsam auf einem sicheren
Fundament zu stehen. Mit Vertrauen,
mit Liebe und dem klaren Ziel: Wir re-
geln unser Leben — gemeinsam, von
Anfang an, ein Leben lang!

lhre

|
Ulrike Scharf
Staatsministerin, MdL

weitere stellvertretende Ministerprasidentin
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Fallkonstellationen

Hinweis: Da Frauen ihre Erwerbstdtigkeit immer noch hdufiger z.B. zugunsten der Kindererzie-

hung oder der Pflege von Angehdrigen einschrdnken als Mdnner, orientiert sich auch die Termi-

nologie der Broschiire noch oft an dieser Lebenswirklichkeit. Zudem wird darauf hingewiesen,

dass die Broschiire Ihnen Fallgestaltungen aufzeigen soll, bei denen sich zu Ihrem Schutz der Ab-

schluss von Vereinbarungen empfiehlt. Selbstverstdndlich gelten die Fallkonstellationen unab-

hingig vom jeweiligen Geschlecht. Sie soll Ihnen Anregungen geben, welche Regelungsmaglich-

keiten in Betracht kommen. Sie kann aber die Rechtsberatung im Einzelfall nicht ersetzen.

Um lhnen den Zugang zu erleichtern,
orientiert sich die Broschiire an typi-
schen Fallgestaltungen. Einerseits un-
terscheidet sie zwischen vorsorgenden
Ehevertrdgen, die Sie bei Eingehung ei-
ner Ehe oder einer nichtehelichen Le-
bensgemeinschaft schiitzen sollen, und
Trennungs- und Scheidungsvereinba-
rungen, die auf eine interessengerechte
Auflosung der Lebensgemeinschaft ab-
zielen. Weiterhin knupft die Broschtre
an unterschiedliche Modelle der Ehe
bzw. Partnerschaft an, die v.a. danach
differenzieren, in welcher Lebensphase
die Ehe bzw. Partnerschaft eingegan-
gen wird und wie sich die persénliche
und wirtschaftliche Situation der Part-
ner zu diesem Zeitpunkt darstellt. Bitte
uberprifen Sie, in welche der nachfol-
gend genannten Kategorien Sie fallen.
Auf diese wird die Darstellung jeweils
Bezug nehmen.

1. Lebensgefahrten

Gerade bei unverheirateten Paaren ist
ein Partnerschaftsvertrag anzuraten, da
gesetzliche Regelungen wie bei der Ehe
(z.B. unterhaltsrechtliche und giiter-
rechtliche Regelungen, die auf einen
Ausgleich von finanziellen Nachteilen
abzielen, die eine Partnerin oder ein
Partner aufgrund der Arbeitsteilung in
der Partnerschaft in Kauf nimmt) feh-
len. Besonders im Hinblick auf Unter-
halt kann ein Partnerschaftsvertrag
sinnvoll sein, z.B. konnen fir den Tren-
nungsfall Unterhaltszahlungen fir die
die Kinder betreuende Person festge-
legt werden. Wenn eine Person nicht
berufstatig ist, z.B. weil sie fir die Erzie-
hung der Kinder zu Hause bleibt oder
der Partnerin/dem Partner berufsbe-
dingt ins Ausland folgt, ist auch ein Ver-
mogensausgleich sinnvoll. Gleiches gilt



fur eine Absicherung der Altersvor-
sorge. Ein Partnerschaftsvertrag muss
nicht notariell beurkundet werden
(auBBer wenn er Regelungen zu Immo-
bilieneigentum oder andere nach allge-
meinen Grundsdtzen beurkundungs-
pflichtige Erklarungen wie einen
Erbvertrag oder bestimmte gesell-
schaftsrechtliche Rechtsgeschafte
enthalt).

2. Zuverdienerehe

In einer Zuverdienerehe ist eine Person
voll, die andere teilweise erwerbstatig.
Hier ist es wichtig, Regelungen zum
nachehelichen Unterhalt zu treffen,
z.B. um sicherzustellen, dass finanzielle

Nachteile, die durch die Aufgabentei-
lung in der Ehe und die Erziehung und

Betreuung gemeinschaftlicher Kinder
bedingt sind, unterhaltsrechtlich ausge-
glichen werden. Auch ist zu prifen, ob
der Zugewinn- und Versorgungsaus-
gleich unter Fairnessaspekten ausreicht
oder z.B. eine zusatzliche Altersversor-
gung aufgebaut werden sollte.

3. Einverdienerehe

In der Einverdienerehe ist nur einer
der Ehepartner berufstdtig. Die Haus-
haltstdtigkeit und Kinderbetreuung
werden von dem Ehegatten tibernom-
men, der nicht erwerbstatig ist. Hier
sollte der nacheheliche Unterhalt gere-
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Fallkonstellationen

gelt werden. Gerade bei der Einverdie-
nerehe besteht im Fall einer Scheidung
fur die nicht erwerbstatige Partnerin/
den nicht erwerbstdtigen Partner das
Risiko, dass sich sein Lebensstandard
deutlich verschlechtert, weil oft auf-
grund der Erwerbstatigkeitspause kein
addquater Arbeitsplatz gefunden wer-
den kann. Dem kann durch Vereinba-
rungen vorgebeugt werden, die Unter-
halt vorsehen. Auch Regelungen zur
Altersvorsorge sind anzuraten, dies ins-
besondere dann, wenn der Versor-
gungsausgleich voraussichtlich nicht
ausreichen wird, um den haushaltsfih-
renden Ehegatten angemessen abzusi-
chern. Ebenso ist auch hier zu priifen,
ob der Zugewinn- und Versorgungsaus-
gleich unter Fairnessaspekten aus-
reicht, oder z.B. eine zusatzliche Al-
tersversorgung aufgebaut werden
sollte.

4. Doppelverdienerehe

Bei einer Doppelverdienerehe gehen
beide Ehepartner einer (fast) voll-
schichtigen Erwerbstatigkeit nach. Zu-
nachst drangt sich hier kein Regelungs-
bedarf auf. Allerdings kénnen sich die
Lebensumstande im Laufe der Ehe dn-
dern. Ein partnerbedingter Umzug
kann beispielsweise zu einer Einkom-
mensminderung bei der mitziehenden
Ehegattin/beim mitziehenden Ehegat-

ten fihren oder die Betreuung der ge-
meinsamen Kinder wirkt sich auf die
Karriere der einen Person negativ aus.
Auch kann nach einer Trennung even-
tuell die volle Berufstatigkeit des die
Betreuung und Erziehung der gemein-
schaftlichen Kinder Gbernehmenden EI-
ternteils nicht mehr aufrechterhalten
werden, da die Betreuungshilfe des an-
deren Elternteils fehlt. Daher ist auch
hier zu Uberlegen, ob die gesetzlichen
Regelungen ausreichen oder vorsorg-
lich individuelle Regelungen getroffen
werden sollten.

5. Unternehmerin bzw.
Unternehmer mit eigener
Firma/Erbin bzw. Erbe

Wird kein Ehevertrag geschlossen, so
fallt ein Unternehmen bei einer Schei-
dung in den Zugewinnausgleich, was in
der Regel nachteilig fiir das Unterneh-
men ist und im schlimmsten Fall zu ei-
ner Zerschlagung fihren kann. Denn
ein wahrend der Ehe gewonnener
Wertzuwachs des Unternehmens ware
auszugleichen. Falls die hieraus resul-
tierende Geldforderung nicht aus ande-
ren Mitteln bezahlt werden kann, muss
das Unternehmen unter Umstdnden
verkauft werden. Es sollten daher im
Ehevertrag Regelungen zum Giiter-
stand getroffen werden.



Ebenso fallt zwar ererbtes Vermdgen

als solches nicht in den Zugewinnaus-
gleich, wenn aber in der Ehezeit ein er-
erbtes Grundstiick eine Wertsteige-
rung erfahrt, ist diese auszugleichen
mit der Folge, dass bisheriger Familien-
besitz unter Umstanden verdufiert
werden muss. Hier kann mit einer mo-
difizierten Zugewinngemeinschaft
diese auf der Entwicklung des Marktes
beruhende und nicht von den Ehegat-
ten geschaffene Wertsteigerung vom
Ausgleich ausgeschlossen werden.

6. Zweite Ehe/Spate Ehe

Wird die Ehe erst in vorgeriicktem Al-
ter geschlossen, kann es sinnvoll sein,
den Altersunterhalt auszuschlief3en so-
wie eine Gltertrennung zu vereinba-
ren. Zumindest sollte auch mit Riick-

sicht auf die Angehdrigen der
Ehepartner tiberdacht werden, ob die
Werterhdhung des eingebrachten Ver-
mogens geteilt werden oder ob eine
modifizierte Zugewinngemeinschaft
vereinbart werden soll.

7. Ehe mit Auslandsberiihrung

Beiim Ausland geschlossenen Ehen
kann ein auslandisches Ehegliterrecht
zur Anwendung kommen, dessen Re-
gelungen die Eheschliefsenden nicht
wollen. Gleiches gilt, wenn Ehepartner
zeitnah zur EheschliefSung ihren ersten
gewohnlichen Aufenthalt im Ausland
begriinden. Grundsatzlich empfiehlt es
sich, zu klaren, welches Recht zur An-
wendung kommt und welche Auswir-
kungen dieses auf die vermogensrecht-

lichen Beziehungen der Ehepartner hat.
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Im Zusammenhang mit der Verlegung
des gewohnlichen Aufenthalts durch
einen oder beide Ehepartner aus dem
Ausland ins Inland oder umgekehrt
oder bei unterschiedlicher Staatsange-
horigkeit der Ehegatten konnen diese,
das auf die Ehe und ihre Rechtsfolgen
anzuwendende Recht in gewissen
Grenzen, wahlen. Oft entspricht es
dem Willen der Ehepartner, dass trotz
Umzugs ins Ausland ihr bisheriges
,Heimatrecht” fortgelten soll. Welche
Regelungen im Ubrigen getroffen wer-
den sollten, richtet sich nach den oben
dargestellten Ehekonstellationen.

8. Eingetragene Lebens-
partnerschaft bei gleich-
geschlechtlichen Paaren

Seit 01.10.2017 steht gleichgeschlecht-
lichen Paaren zur rechtlichen Absiche-
rung lhrer Beziehung die Ehe wie ver-
schiedengeschlechtlichen Paaren offen.
Bis dahin konnten sie durch eine einge-
tragene Lebenspartnerschaft ihre Be-
ziehung vergleichbar einer Ehe status-
rechtlich schiitzen. Mit Offnung der
Ehe auch fir gleichgeschlechtliche
Paare ist diese Moglichkeit entfallen.
Die gesetzlichen Rechtsfolgen der ein-
getragenen Lebenspartnerschaft wa-
ren der Ehe angendhert. Auch fir die
eingetragene Lebenspartnerschaft be-

stand die Moglichkeit, abweichend
hiervon, ihre Rechtsverhaltnisse durch
einen Lebenspartnerschaftsvertrag zu
regeln. Hier kann das Bedirfnis entste-
hen, den Lebenspartnerschaftsvertrag
zu andern, wenn in den Lebensverhalt-
nissen der Partnerinnen bzw. Partner
Anderungen eintreten.

0 ACHTUNG

Fiir alle Ehe- und Partnerschafts-
konstellationen gilt:

Wenn eine Partnerin/ein Partner
aus ehe- oder partnerschaftsbezo-
genen Grinden auf berufliche Ent-
wicklung oder Vollzeitarbeit ver-
zichtet (z.B. Betreuung der Kinder,
Pflege der (Schwieger-)Eltern, Mit-
arbeit im Betrieb der Partnerin/des
Partners, Ortswechsel aufgrund
des Berufs der Partnerin/des Part-
ners) ist eine vertragliche Regelung
zu empfehlen. Dabei sollten die da-
raus entstehenden wirtschaftli-
chen Nachteile fair ausgeglichen
werden.

Informationen, welche Regelungsmog-
lichkeiten bestehen, finden sich auf den
Seiten 47, 113



Einleitung

I. Allgemeines

Grundlage jeder Partnerschaft bildet
die gegenseitige Zuneigung und Wert-
schatzung, die zwei Menschen firein-
ander empfinden. Rechtliche Uberle-
gungen oder gar der Abschluss eines
Vertrages scheinen damit nur schwer
in Einklang zu bringen zu sein. Viele
schieben deshalb die Klarung rechtli-
cher Fragen auf, weil sie sagen:

»Wir brauchen keinen Vertrag, weil wir
unsere Interessen auf der Grundlage
unserer gegenseitigen Zuneigung zum
Ausgleich bringen.”

Aber: Jede Eingehung einer Partner-
schaft zieht zwangsldufig rechtliche
Folgen nach sich. Dies gilt auch, wenn
sich Partner bewusst entscheiden,
keine Ehe oder Lebenspartnerschaft
einzugehen; denn bereits durch den
gemeinsamen Erwerb eines Vermo-
gensgegenstandes treten sie auch in
rechtliche Beziehungen zueinander.

Und: Liebe und Recht bilden keinen un-
verséhnlichen Gegensatz. Es kann auch
emotional entlastend sein, wenn durch

klare Absprachen Streitigkeiten tber
die Zuordnung und die Aufteilung von
Vermogen, die Riickfihrung von Ver-
bindlichkeiten, die Verpflichtung zum
Familienunterhalt beizutragen, die Ver-
antwortung fiir gemeinsame Kinder,
die Rechtsverhaltnisse an der gemein-
samen Wohnung, die Absicherung der
Familie sowie erbrechtliche Fragen ver-
mieden werden.

Es stimmt daher auch der Satz:

,Wir schliefSen einen fairen Vertrag zur
Ausgestaltung unserer Ehe/Partnerschaft,
weil wir uns lieben.”

Spiegelbildlich gilt Entsprechendes fiir
die Situation von Trennung und
Scheidung.

Wut und Enttduschung verstellen oft
den Blick auf sinnvolle Regelungen.
Das Beddrfnis nach Rache fiihrt zu
beiderseitigem Nachteil. Insbesondere
Kinder nehmen in einer solchen Situa-
tion leicht Schaden.



Einleitung

Es kann dann sinnvoll sein, ggf. mit
Hilfe Dritter (z.B. im Rahmen einer
Mediation) den Konflikt auf eine ratio-
nale Ebene zu heben und den Konsens
zu suchen. Hierflr sollten gegenseiti-
ger Respekt und die Wertschatzung
der gemeinsamen Lebensleistung die
Grundlage sein. Dadurch kann eine
Vereinbarung erreicht werden, durch
die die Partnerschaft so aufgeldst und
beendet wird, wie es den Bedirfnissen
und Interessen der Beteiligten am bes-
ten entspricht.

Das birgerliche Recht gibt den Betei-
ligten fur solche Vereinbarungen einen
weiten Spielraum. Nur wenn Partner
solche Vereinbarungen nicht geschlos-
sen haben, sieht es Regelungen vor,
um die Interessen der Beteiligten zu
einem Ausgleich zu bringen. Diese
passen jedoch moglicherweise nicht
zu lhrer individuellen Lebens- und Fa-
milienplanung. Die Anwendung der
notwendig recht allgemein gehaltenen
gesetzlichen Regelungen durch die
Gerichte auf lhre konkrete Situation
geht fur Sie als Beteiligte zudem mit
einem Verlust an Rechtssicherheit und
Autonomie einher.

Nehmen Sie daher lhre Ehe und Part-
nerschaft, sowie die Basis lhrer ge-
meinsamen Zukunft selbst in die Hand!
Ein Ehe- oder Partnerschaftsvertrag

kann zwischen lhnen Klarheit schaffen
und Sie konnen die eheliche Solidaritat
entsprechend Ihren Vorstellungen
ausgestalten.

Es ist daher fir Sie wichtig, die gesetz-
lichen Folgen der Eheschlief3ung und
des Unterhaltsrechts bzw. die Rechts-
lage bei einer nichtehelichen Lebensge-
meinschaft zu kennen, sich mit den
Konsequenzen einer Einschrankung
oder Aufgabe der Erwerbstatigkeit
auseinanderzusetzen und im Rahmen
eines Ehe- oder Partnerschaftsvertrags
die grundlegenden Fragen individuell,
ausgleichend und fair zu regeln.

Die folgende Handreichung soll Sie bei
der Entscheidung unterstitzen, ob und
wie Sie eine Vereinbarung bei Einge-
hung, im Verlauf oder bei Aufldsung
der Ehe bzw. Partnerschaft schliefden
mochten. Wichtig ist, nicht durch Ent-
scheidungen im Laufe des Zusammen-
lebens, die oft durch praktische Erwa-
gungen oder Bedurfnisse der Kinder
gepragt werden, die partnerschaftliche
Fairness aus dem Blick zu verlieren,
sondern auch fir neue Entwicklungen
als Paar gute Regelungen zu treffen.
Die Broschire enthalt typische Falle, in
denen der Abschluss eines Vertrages
sinnvoll ist und zeigt Ihnen Gestal-
tungsmoglichkeiten auf.



Sie kann die qualifizierte Beratung
durch Angehérige der rechtsberaten-
den Berufe oder eine Notarin/einen
Notar nicht ersetzen. Sie soll Sie aber
bei der Uberlegung unterstiitzen, ob
Sie eine entsprechende Beratung zum
Abschluss einer Vereinbarung in An-
spruch nehmen mochten.

Il. Ehe und eingetragene
Lebenspartnerschaft einerseits,
ehedhnliche Lebensgemein-
schaft andererseits

Ehe bzw. Lebenspartnerschaft und Zu-
sammenleben in einer nichtehelichen
Lebensgemeinschaft unterscheiden
sich hinsichtlich der Rechtsfolgen
grundlegend. Daher wird jeweils in ei-
nem eigenen Abschnitt fir diese For-
men des Zusammenlebens gezeigt,
welche rechtlichen Gesichtspunkte
beim Abschluss von Vereinbarungen
zu beachten sind. Dabei wird grund-
satzlich zwischen dem Abschluss ei-
nes vorsorgenden Vertrages bei Einge-
hung der Partnerschaft und einer
Vereinbarung zur Regelung der Folgen
von Trennung und Scheidung bzw.
Aufhebung der Lebenspartnerschaft
zur Auflésung der Gemeinschaft un-
terschieden. Im Ubrigen orientiert sich
die Darstellung an der biographischen
Entwicklung; denn je nachdem, in wel-
cher Lebensphase entsprechende Ver-

einbarungen geschlossen werden sol-
len, sind unterschiedliche Interessen
zu berlcksichtigen.

l1l. Zeitpunkt

Einen optimalen Zeitpunkt fir den Ab-
schluss eines vorsorgenden Ehe- oder
Partnerschaftsvertrages gibt es nicht.
Er kann jederzeit geschlossen, gean-
dert und wieder aufgehoben werden.
Je nach Lebensphase und Entwicklung
Ihrer Beziehung/Partnerschaft kann
der Abschluss eines solchen Vertrages
oder die Anpassung des bereits ge-
schlossenen Vertrages fir Sie sinnvoll
sein. Anhaltspunkte finden Sie dazu in
den folgenden Ausfiihrungen sowie im
Anhang.

Eine Trennungs- und Scheidungsfolgen-
vereinbarung wird sinnvollerweise erst
geschlossen, wenn der Entschluss zur
Trennung endgiiltig gereift ist. Weiter-
hin sollten Sie und Ihr Partner emotio-
nal zu einer konstruktiven und rationa-
len Entscheidung in der Lage sein.
Vorher kann es empfehlenswert sein,
Vereinbarungen zur Ausgestaltung der
Ubergangsfrist zu schliefRen, z.B. hin-
sichtlich der Nutzung der gemein-
schaftlichen Wohnung.



A. Ehe

I. VORSORGENDER EHEVERTRAG

1. Name

a. Rechtliche Grundlagen

Ehepartner konnen einen gemeinsamen Familienna-
men als Ehenamen bestimmen. Dies kann entweder
der Geburtsname oder der durch frihere Eheschlie-
f3ung erworbene und gefiihrte Name einer der Ehe-

Empfiehlt es sich
fur uns, eine Verein-
barung hinsichtlich
des Ehenamens zu
schief3en?

partner sein. Durch das Gesetz zur Anderung des

Ehenamens- und Geburtsnamens-
rechts und des internationalen Na-
mensrechts v. 14.06.2024 (BGBI [, Nr.
185) ist es seit 01.05.2025 auch még-
lich, dass die Ehepartner aus ihrem bei
Eheschliefiung jeweils gefiihrten Ge-
burts- oder Familiennamen einen Dop-
pelnamen bilden, wobei Einschrankun-
gen zu beachten sind, wenn es sich bei
dem bereits bestehenden Geburts-
oder Familiennamen um einen Doppel-
namen handelt (§ 1355 BGB). Die Er-
klarung tber die Fihrung eines
Ehenamens muss gegeniiber dem Stan-
desamt erfolgen und kann auch spater
nach der Eheschliefdung abgegeben
werden. Die Ehepartner mussen je-

doch keinen gemeinsamen Namen
wihlen, sondern kénnen auch den zur
Zeit der Eheschliefsung jeweils gefiihr-
ten Namen nach der Eheschlief3ung
weiterfiihren. Bestimmen die Ehepart-
ner den Namen, den einer von ihnen
bei Eheschliefung als Geburtsnamen
oder Familiennamen fihrt, als Ehe-
namen, kann diejenige Person, deren
Geburts- oder Familienname nicht Ehe-
name wird, dem Ehenamen ihren Ge-
burtsnamen oder den bei Bestimmung
des Ehenamens geflihrten Familienna-
men als Begleitnamen voranstellen
oder anflgen (§ 1355a BGB). Dies gilt
also auch, wenn der Geburtsname be-
reits bei einer vorherigen Ehe durch ei-



nen anderen Namen ersetzt und dieser
nach der Scheidung behalten wurde.
Hat einer der Ehepartner bereits einen
zusammengesetzten Namen, sind Ein-
schrankungen zu beachten.

Beispiel:

Heidi Schulze und Franz Miiller wollen
heiraten. Fir die Namensfihrung ha-
ben sie folgende Moglichkeiten:

» Sie wahlen einen Ehenamen. Dieser
kann lauten Schulze, Mdller, Miller-
Schulze oder Schulze-Miiller (wahl-

weise jeweils auch ohne Bindestrich).

> Wahlen sie als Ehenamen Schulze
kann Herr Miller dem Ehenamen ei-
nen Begleitnamen anfiigen wie folgt:
Miiller-Schulze oder Schulze-Miiller
(wahlweise auch ohne Bindestrich).

> Wahlen sie als Ehenamen den Namen
Miiller hat Frau Schulze entspre-
chende Alternativen.

» Es steht ihnen aber auch frei, von der
Bestimmung eines Ehenamens abzu-
sehen. Dann flihren beide den bei der
Eheschliefung gefiihrten Familien-
namen fort.
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Allein in dieser einfachen Konstellation
bestehen also 15 Varianten fir die Na-
mensfihrung nach Eheschliefdung.
Fihrt einer der Ehepartner (oder
beide) einen Doppelnamen oder einen
von dem Geburtsnamen abweichen-
den Familiennamen vermehren sich die
Wahlmaoglichkeiten entsprechend.

Im Fall der Scheidung oder des Todes
der Ehepartnerin/des Ehepartners hat
die verwitwete oder geschiedene Ehe-
partnerin bzw. der verwitwete oder
geschiedene Ehepartner die Moglich-
keit, den Geburts- oder Familienna-
men, der bei der Eheschliefdung gefiihrt
wurde, wieder anzunehmen oder dem
Ehenamen als Begleitnamen hinzuzufu-
gen (§ 1355 Abs. 5 BGB).

Die Wahl des Namens bei der Heirat
hat Auswirkungen auf den Namen ei-
nes Kindes: Haben die Eltern bei der
Geburt des Kindes denselben Ehena-
men, so erhilt das Kind diesen Namen.
Das gilt auch dann, wenn die Eltern
zum Zeitpunkt der Geburt bereits ge-
schieden sind. Haben die Eltern als
Ehenamen einen Doppelnamen ge-
wahlt, wird dieser Geburtsname des
Kindes. Haben die Eltern keinen ge-
meinsamen Familiennamen, kdnnen sie
binnen eines Monats nach der Geburt
des Kindes den Namen des Vaters oder
den Namen der Mutter zum Geburts-

namen des Kindes bestimmen, § 1617
Absatz 1 Satz 1 BGB. Sie konnen aber
auch (vergleichbar dem Ehenamen) ei-
nen aus den von ihnen bei der Erkla-
rung gegeniiber dem Standesamt ge-
fuhrten Familiennamen gebildeten
Doppelnamen als Geburtsnamen des
Kindes bestimmen. Auch hier sind Ein-
schrankungen zu beachten, wenn ein
Elternteil bereits einen Doppelnamen
fuhrt.

Treffen die Eltern wahrend der Mo-
natsfrist keine Wahl, erhalt das Kind als
Geburtsnamen einen aus den Familien-
namen der Eltern in alphabetischer Rei-
henfolge gebildeten Doppelnamen als
Geburtsnamen. Lehnt dies ein Eltern-
teil gegenliber dem Standesbeamten
ab, so Ubertragt das Familiengericht ei-
nem Elternteil das Recht, den Familien-
namen zu bestimmen (§ 1617 Abs. 4
BGB).

b. Regelungsmaéglichkeiten

Fur den Fall, dass Sie als Prinzessin von
Xanten nicht wollen, dass lhr Partner
nach einer eventuellen Scheidung den
Namen Prinz von Xanten behalten und
dann Ihren Geburtsnamen bei erneuter
Heirat an eine neue Frau bzw. einen
neuen Mann und eventuell Kinder wei-
tergeben kann, konnen Sie folgendes
regeln:



Ihr Partner verpflichtet sich in einem
Ehevertrag, nach Rechtskraft der
Scheidung durch Erklarung gegeniiber
dem Standesamt, lhren Namen abzule-
gen und seinen Geburtsnamen oder
den bei Eheschliefsung gefliihrten Fami-
liennamen wieder anzunehmen. Eine
solche Vereinbarung ist als solche
formfrei maoglich, sollte aber aus Grin-
den der Beweisbarkeit schriftlich abge-
schlossen werden. Ist sie Teil eines
Ehevertrages, der weitere, formbe-
dirftige Regelungsgegenstande ent-
halt, bedarf sie der dafiir geltenden
Form, d.h. in der Regel notarieller Be-
urkundung. Schliefdlich empfiehlt es
sich, die Verpflichtung, im Fall einer
Scheidung, den Ehenamen abzulegen,
durch das Versprechen einer Vertrags-
strafe (§ 339 BGB) zu sanktionieren.
Fir die Vereinbarung einer Vertrags-
strafe sind die fir den Hauptvertrag
geltenden Formerfordernisse zu be-
achten. Ist die Regelung zur Fortfih-
rung des Ehenamens also Teil eines
Ehevertrages, bedarf es auch fur die
Vereinbarung einer Vertragsstrafe no-
tarieller Beurkundung.

2. Unterhalt

Unterhaltsrechtlich ist zwischen Fami-
lien-, Getrenntlebens- und nacheheli-
chem Unterhalt zu unterscheiden.

Was ist Familienunterhalt?

a. Familienunterhalt

aa. Rechtliche Ausgangslage
Familienunterhalt ist der gesamte Le-
bensbedarf der Familie. Er umfasst die
Haushaltskosten, personlichen Bedirf-
nisse der Ehegatten und den Lebensbe-
darf der gemeinsamen Kinder. Zu den
personlichen Bedirfnissen der Ehegat-
ten gehoren die angemessenen Kosten
fur Kleidung, Korperpflege, notwen-
dige drztliche Behandlung, Krankenver-
sicherung, Aufbau einer Altersversor-
gung und die Freizeitgestaltung, nicht
aber die Vermogensbildung. Die Ehe-
partner haben wahrend des Bestehens
der ehelichen Lebensgemeinschaft
wechselseitig zum Familienunterhalt
beizutragen, indem sie die dafir erfor-
derlichen finanziellen Mittel gewahren,
aber auch in natura durch Gewdhrung
von Wohnung, Kinderbetreuung und
Haushaltsfiihrung zum Familienunter-
halt beitragen.

Die konkrete Ausgestaltung der Bei-
trage richtet sich nach der individuellen
Aufgabenverteilung in der Ehe. Typo-
logisch wird wie folgt unterschieden:
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» Bei der Einverdienerehe wird der fi-
nanzielle Beitrag durch die erwerbs-
titige Ehepartnerin/den erwerbstéati-
gen Ehepartner geleistet. Die
Ehepartnerin bzw. der Ehepartner,
der die Haushaltsfihrung/Kinderbe-
treuung Ubernimmt, leistet den Un-
terhaltsbeitrag durch Familienarbeit.
Die nicht erwerbstatige Ehegattin
bzw. der nicht erwerbstdtige Ehe-
gatte hat Anspruch auf ein Taschen-
geld zur Befriedigung der personli-
chen Beddirfnisse. Fir die Verwendung
des Taschengeldes ist der jeweilige
Partner dem anderen Teil nicht re-
chenschaftspflichtig. Bei der Hohe
geht die Rechtsprechung von 5-7%
des Nettoeinkommens der Alleinver-
dienerin/des Alleinverdieners aus.

\

In der Doppelverdienerehe missen
beide Ehepartner zum Familienunter-
halt beisteuern und sich die Haus-
haltsfiihrung und Kinderbetreuung
teilen. Die finanziellen Beitrage sind
im Verhdltnis der Einkommen zu
leisten.

A\

In der Zuverdienerehe verringert sich
die finanzielle Beitragspflicht der be-
rufstatigen Ehepartnerin/des teilbe-
rufstatigen Ehepartners und erhoht
sich die Beitragspflicht durch
Familienarbeit.

Vertragliche Regelungen
zum Familienunterhalt

bb. Regelungsmoglichkeiten
Vertragliche Regelungen zum Familien-
unterhalt sind moglich. Zwar kénnen Sie
im Vorhinein nicht samtliche Entwick-
lungsmoglichkeiten vorhersehen und re-
geln. Es ist jedoch moglich, konditionale
Regelungen zu treffen. Beispielsweise kann
geregelt werden, dass, wenn die Ehepartner
Kinder bekommen und einer von beiden seine
Erwerbstatigkeit einschrdnkt, Nachteile, die
damit einhergehen, ausgeglichen werden.

Sofern Sie (oder Ihre Partnerin/Ihr Partner)
wegen Kinderbetreuung beruflich kiirzer tre-
ten oder eine Auszeit in Anspruch nehmen
mdchten, konnen Sie auch Regelungen treffen,
dass bestimmte Versicherungen in dieser Zeit
durch Zahlungen des anderen Partners fortge-
fiihrt werden.

Beispiel: Bereits in jungen Jahren haben
Sie eine Lebensversicherung sowie eine
Versicherung zum Schutz vor Einkom-
mensausfallen aufgrund Berufs- und Er-
werbsunfahigkeit geschlossen. Diese
Versicherungen sind relativ giinstig,
wenn sie in jungen Jahren geschlossen
werden. Sie sollten unbedingt fortge-



fihrt werden. Der Abschluss eines
neuen Vertrages nach der Kinderbetreu-
ung kann nicht nur teuer werden, son-
dern zieht auch eine neue Gesundheits-
priifung nach sich. Daher sollten Sie in
einem vorsorgenden Ehevertrag verein-
baren, dass in Zeiten, in denen Sie we-
gen Kindererziehung oder Pflege von
Angehdrigen kein oder nur ein geringes
Einkommen erzielen, der Versicherungs-
beitrag durch die Partnerin bzw. den
Partner bezahlt wird, die oder der das
Haupteinkommen erzielt.

Haben Sie nicht bereits bei Eheschlie-
f3ung durch einen vorsorgenden Vertrag
fur diese Falle vorgesorgt, sollten Sie je-
denfalls darauf bestehen, dass ein ent-
sprechender Vertrag abgeschlossen
wird, wenn sich eine entsprechende An-
derung in lhren gemeinsamen Lebens-
verhaltnissen abzeichnet.

Sie kdnnen weiter Regelungen vorsehen, durch
die die finanziellen Nachteile ausgeglichen
werden, die mit einem Verzicht auf eine Er-
werbstitigkeit verbunden sind. Das Gesetz
sieht hier allerdings vor, dass der Wert-
zuwachs an Vermogen und Versor-
gungsanwartschaften, den die Ehepart-
ner wahrend der Ehe erzielen, im Fall
der Scheidung halftig zwischen ihnen
auszugleichen ist. Das gilt unabhangig
davon, in welcher Person die Verande-
rung eingetreten ist. Dadurch wird ein

gerechter Ausgleich des in der Ehe Er-
worbenen erreicht. Dieser Ausgleich
kommt allerdings nicht zur Anwendung,
wenn durch einen Ehevertrag der ge-
setzliche Ausgleichsmechanismus modi-
fiziert oder abbedungen wurde. V.a.
dann, wenn Sie den Giterstand der Gu-
tertrennung vereinbaren, sollten Sie
deshalb darauf achten, dass ein entspre-
chender Ausgleich vertraglich verbind-
lich geregelt wird, beispielsweise durch
Bildung einer Kapitalanlage oder Beteili-
gung/Ubertragung an/von Immobilien.
Haufig geschieht dies mit Ricksicht auf
Versprechungen, bei glinstiger Einkom-
mens- und Vermogensentwicklung fir
eine entsprechende Kompensation zu
sorgen, nicht. Diese Versprechen sind
rechtlich gesehen allerdings nicht ver-
bindlich und daher auch nicht geeignet,
fir einen angemessenen Ausgleich zu
sorgen. Ganz besonders vorsichtig soll-
ten Sie sein, wenn die Vereinbarung der
Gitertrennung mit einem Ausschluss
des Versorgungsausgleichs und ggf.
auch noch Beschrankungen hinsichtlich
des nachehelichen Unterhaltes kombi-
niert werden soll.

Schlieflich konnen Sie auch Vereinbarungen
treffen, die darauf abzielen, dem betreuenden
Elternteil bspw. durch Weiter- und Fortbildung
oder externe Kinderbetreuung den Wiederein-
stieg in bzw. die (eingeschrinkte) Weiterfiih-
rung seines erlernten Berufs zu erleichtern, so-
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bald dies mit der Betreuung der Kinder
vereinbar ist.

Beispiel: Auch wenn die Partnerin, so-
lange die Kinder klein sind, nur im ge-
ringen Umfang als Psychologin tatig
ist, wird es ihr ermdoglicht, Fort- und
Weiterbildungsangebote wahrzuneh-
men, um fachlich auf dem Laufenden
zu bleiben und ggf. auch die theoreti-
schen Kenntnisse fir die Qualifikation
als Kinder- und Jugendtherapeutin zu
erwerben.

Sie konnen auch die Zahlung eines be-
stimmten Taschengeldes vereinbaren.
Dieses kann mit einer Wertanpassungs-
klausel versehen werden, so dass kon-
flikttrachtige Nachverhandlungen ver-
mieden werden.

Beispiel:

Formulierungsvorschlag fir eine
Taschengeldvereinbarung:

»Herr A verpflichtet sich, an Frau A
monatlich ein Taschengeld in Hohe
von 750,-€ zu bezahlen. Das Ta-
schengeld ist zur Deckung der per-
sonlichen Bedirfnisse von Frau A
bestimmt, Uber die Verwendung des
Taschengeldes ist diese nicht
rechenschaftspflichtig.

Der Anspruch auf Zahlung des Taschen-
geldes soll wertgesichert sein. Veran-
dert sich der vom Statistischen Bundes-
amt ermittelte Verbraucherpreisindex
fur Deutschland auf der Basis 2020 =
100 gegeniber dem fiir den Monat des
Vertragsabschlusses geltenden Index-
stand, so erhéht oder vermindert sich
im gleichen prozentualen Verhaltnis die
Hohe des zu zahlenden Geldbetrages.
Eine Indexdnderung hat eine Anderung
der Hohe des Geldbetrages nur dann
zur Folge, wenn die Anderung gegen-
Uber dem Ausgangsstand oder dem
Stand bei der vorhergehenden Ande-
rung ein Ausmaf? von 10% oder mehr
erreicht hat. Der gednderte Geldbetrag
ist, ggf. auch riickwirkend, von demjeni-
gen Monatsersten an zur Zahlung fallig,
der auf den Monat folgt, in dem die er-
forderliche Indexanderung erreicht
wird.

Der Anspruch auf Zahlung eines Ta-
schengeldes entfallt, wenn Frau A fir
die Dauer von mehr als drei Monaten
einer Erwerbstatigkeit nachgeht, die
mehr als nur geringfigig im Sinn von § 8
SGB IV ist.”



Vorsicht bei Vereinbarungen
zum Trennungsunterhalt!

b. Trennungsunterhalt

Sobald sich Ehepartner dauerhaft tren-
nen, wandelt sich der Unterhaltsan-
spruch in einen Anspruch auf Zahlung
von Barunterhalt in Form einer monat-
lich im Voraus zu zahlenden Geldrente
um. Der Trennungsunterhalt setzt an
den ehelichen Lebensverhiltnissen
zum Zeitpunkt der Trennung an. Dieje-
nige Person, die zum Zeitpunkt der
Trennung keine oder nur eine geringfu-
gige Tatigkeit ausgelibt hat, kann dies

grundsatzlich noch fir die Dauer eines

Jahres ab Trennung beibehalten. Im An-
schluss daran richtet sich die Obliegen-
heit zur Auslibung einer Erwerbstatig-
keit aber nach den auch fir den
nachehelichen Unterhalt geltenden Re-
gelungen. Eine Ehepartnerin bzw. ein
Ehepartner, die oder der bisher nicht
oder nur eingeschrankt erwerbstatig
war, ist daher nach Ablauf eines Jahres
der Trennung grundsatzlich gehalten,
einer vollschichtigen Tatigkeit nachzu-
gehen. Tut sie oder er dies nicht, wird
das Einkommen fiktiv angerechnet, das
diese Person aus einer solchen Tatig-
keit erzielen konnte. Ausnahmen erge-
ben sich, wenn diese Person aus sonsti-
gen Griinden, beispielsweise wegen
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Krankheit oder einer Kinderbetreu-
ung, die durch sie personlich erbracht
wird, weil das Kind das dritte Lebens-
jahr noch nicht vollendet hat oder ein
besonderer Betreuungsbedarf be-
steht, an einer vollschichtigen Tatig-
keit gehindert ist. Uber die Zahlung
von Trennungsunterhalt kdnnen aber
kaum Vereinbarungen in vorsorgenden
Ehevertragen getroffen werden; denn
auf den Trennungsunterhalt kann im
Voraus weder ganz noch teilweise ver-
zichtet werden. Daher ist es im Vorhi-
nein in der Regel auch nicht méglich,
die Hohe des Trennungsunterhaltes
vertraglich zu bestimmen. Was aber
moglich ist, ist bestimmte Grundlagen
fir die Berechnung des Trennungsun-
terhalts zu modifizieren. Beispiels-
weise kann vereinbart werden, dass
eine Erwerbsobliegenheit der die Kin-
der betreuenden und den Haushalt
fihrenden Ehepartnerin bzw. des Ehe-
partners im Modell der Einverdiener-
ehe oder der Zuverdienerehe erst ein-
setzen soll, wenn das jiingste zu
betreuende Kind ein gewisses Alter
erreicht hat. Demgegeniiber ist davon
abzuraten, fir diese Modelle der Kin-
derbetreuung wahrend intakter Ehe
die paritdtische Betreuung der Kinder
durch beide Eltern mit entsprechen-
den unterhaltsrechtlichen Konsequen-
zen fir den Fall der Trennung (Wech-
selmodell) zu vereinbaren, da die mit

der Trennung verbundenen Konflikte,
aber auch die Anderung der personli-
chen Umstande wie die Entfernung
des beiderseitigen Wohnsitzes der
Durchftihrung eines solchen Betreu-
ungsmodells nicht selten entgegen
stehen.

Beispiel einer Vereinbarung zur Be-
treuung gemeinschaftlicher Kinder im
Fall der Trennung:

,Frau A ist vollschichtig beschaftigt
als .., Herr B als ... . Dies soll auch nach
der Eheschliefdung so bleiben. Fiir den
Fall, dass wir gemeinsame Kinder be-
kommen, sind wir uns dariiber einig,
dass diese schwerpunktmaf3ig durch
Frau A/Herrn B betreut werden sollen.
Der Unterhalt der Familie wird in die-
ser Zeit durch Frau A/Herrn B sicher-
gestellt. Im Fall der Trennung soll die
Kinderbetreuung weiterhin schwer-
punktmaRig durch Frau A/Herrn B er-
folgen. Das gilt unabhangig davon, in-
wieweit eine Fremdbetreuung flr
unsere Kinder méglich ist bzw. in An-
spruch genommen wird. Eine Oblie-
genheit, die zum Zeitpunkt der Tren-
nung ausgelbte Tatigkeit zu erweitern
bzw. eine Erwerbstatigkeit aufzuneh-
men, besteht fir den schwerpunktma-
f3ig betreuenden Elternteil erst, wenn
unser jiingstes Kind das 6. Lebensjahr
vollendet hat.”



Solche Vereinbarungen sind grund-
satzlich formfrei moglich, sollten aber
schon aus Beweisgriinden zumindest
in schriftlicher Form geschlossen wer-
den. Da das Risiko, dass durch die For-
mulierung das gewdiinschte Ziel ver-
fehlt wird, bei diesen Vereinbarungen
hoch ist, ist anzuraten, eine Notarin
oder einen Notar aufzusuchen und die
Vereinbarung notariell beurkunden zu
lassen. Dadurch kann insbesondere
das Risiko, dass die Vereinbarung we-
gen mangelhafter Berlcksichtigung
des Kindeswohls oder Beschrankung
des Trennungsunterhalts unwirksam
ist, reduziert werden.

c. Nachehelicher Unterhalt
Nachehelicher Unterhalt setzt eine
Scheidung voraus. Der Anspruch auf
nachehelichen Unterhalt entsteht mit
Rechtskraft des Scheidungsendbe-
schlusses. Uber das Datum der Rechts-
kraft, das je nach Beteiligten und Ver-
fahrensverlauf fir einen anwaltlich
nicht vertretenen Beteiligten nur sehr
schwer feststellbar ist, erteilen die Ge-
schaftsstellen der Familiengerichte ein
Zeugnis. Der Anspruch auf Trennungs-
unterhalt erlischt zu diesem Zeitpunkt.
Der nacheheliche Unterhalt schlief3t
sich also nahtlos an den Trennungsun-
terhalt an.

Grundsatz der
Eigenverantwortung

Grundsatzlich gilt, dass ab Rechtskraft
der Scheidung die Ehepartnerin bzw.
der Ehepartner selbst dafiir verant-
wortlich ist, ihren bzw. seinen Unter-
halt durch eigenes Einkommen oder
Vermogen zu decken. Ein Unterhalts-
anspruch besteht deshalb nur, wenn
bei Rechtskraft der Scheidung einer
der insgesamt sieben Unterhaltstat-
bestdande erfilltist. Ein Anspruch be-
steht auch, wenn dies in unmittelbarem
Anschluss an einen anderen Unterhalts-
tatbestand der Fall ist (sog‘ Junter-
haltskette®). Ist die Kette unterbrochen,
erlischt ein Anspruch auf nacheheli-
chen Unterhalt.

Beispiel: Bei Rechtskraft der Schei-
dung betreut die Mutter ihr zwei Jahre
altes Kind. Sie hat dann einen An-
spruch auf Unterhalt wegen Betreuung
eines Kindes. Erkrankt sie ein Jahr spa-
ter an Multipler Sklerose, schliefdt sich
ein Anspruch auf Unterhalt wegen Er-
krankung an. Hatte die Mutter demge-
geniiber bei Rechtskraft der Scheidung
keinen Unterhaltsanspruch gehabt,
konnte sie nun auch keinen Unterhalt
wegen Erkrankung geltend machen.
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Entsprechendes gilt, wenn die Erkran-

kung erst zu einem spateren Zeitpunkt

auftritt, zu dem der Anspruch auf Be-
treuungsunterhalt bereits wegen des
Alters des Kindes erloschen war und
sich auch kein anderer Unterhaltsan-
spruch (z.B. wegen Aufstockungsun-
terhalts) angeschlossen hat.

Vertragliche Ausgestaltung des
nachehelichen Unterhaltes

Sie konnen den nachehelichen Unter-
halt vertraglich ausgestalten. Dabei
konnen Sie die Anspriiche gegenlber
der gesetzlichen Regelung erweitern,
ganz oder teilweise auf diesen Unter-
halt verzichten oder den Unterhalt
modifizieren:

Die Regelung des nachehelichen Un-

terhaltes hat deshalb fiir vorsorgende

Ehevertrage erhebliche Bedeutung!

Achtung: Vereinbarungen zum nach-
ehelichen Unterhalt in vorsorgenden
Ehevertrdgen bedirfen der notariellen
Beurkundung!

o ACHTUNG:

Vereinbarungen Uber den nacheheli-
chen Unterhalt, die vor der Rechts-
kraft der Scheidung geschlossen
werden, bedirfen der notariellen
Beurkundung (§ 1585c BGB). Han-
delt es sich um einen Teil eines Ehe-
vertrags, gelten die verscharften An-
forderungen an die notarielle
Beurkundung von Ehevertragen
gem. § 1410 BGB. Die folgenden
Ausfiihrungen sollen Ihnen deshalb
eine erste Orientierungshilfe geben,
ob Sie eine Vereinbarung zum nach-
ehelichen Unterhalt schliefsen wol-
len und welchen Inhalt diese haben
kann. Sofern Sie eine solche Verein-
barung schliefen mochten, missen
Sie unbedingt eine Notarin bzw. ei-
nen Notar aufsuchen. Dort kénnen
Sie nicht nur den Vertrag beurkun-
den lassen. Vielmehr werden Sie hin-
sichtlich der Einzelheiten auch
beraten.

Eine miindliche oder privatschriftli-
che Vereinbarung iiber den nach-
ehelichen Unterhalt, die vor
Rechtskraft der Scheidung ge-
schlossen wird, ist unwirksam!



Das Gesetz regelt 7 Unterhalts-
tatbestande fiir den Unterhalt
nach der Scheidung:

d. Unterhalt wegen Betreuung
minderjahriger Kinder

aa. Gesetzliche Regelung

Der haufigste Fall der Geltendmachung
von Unterhalt ist der Betreuungsunter-
halt (§ 1570 BGB).

Betreuungsunterhalt

Das Gesetz sieht fur die die gemeinsa-
men Kinder betreuenden Person nur
bis zum 3. Geburtstag des jingsten
Kindes einen Anspruch auf Betreuungs-
unterhalt vor. Bis zu diesem Zeitpunkt
konnen Sie also frei entscheiden, ob Sie
ein aus der Ehe hervorgegangenes Kind
selbst betreuen mochten oder ob Sie
offentliche Angebote der Kinderbe-
treuung in Anspruch nehmen wollen.
Entscheiden Sie sich dafir, das Kind
selbst zu betreuen, steht [hnen in die-
ser Zeit ein Anspruch auf Unterhalt zu.

Nach dem 3. Geburtstag des Kindes
sind Sie grundsatzlich verpflichtet, Ih-
ren Unterhaltsbedarf durch eigene Er-
werbstdtigkeit zu decken. Dies gilt al-
lerdings nicht, soweit Sie durch
Kinderbetreuung und Erwerbstatigkeit
unbillig doppelt belastet werden.

Dabei sind entweder kindbezogene
Griinde (Krankheit, Alter und Anzahl
der Kinder, keine erreichbare Betreu-
ungsmaoglichkeit) oder elternbezogene
Griinde (Uberlastung, Krankheit) zu
berlicksichtigen. In einem Unterhalts-
prozess muss derjenige Elternteil, der
Uber das dritte Lebensjahr eines ge-
meinschaftlichen Kindes hinaus den an-
deren Elternteil wegen Betreuung des
Kindes auf Unterhalt in Anspruch neh-
men mochte, darlegen und beweisen,
dass solche Griinde vorhanden sind.

Oft ist einem Elternteil neben der Kin-
derbetreuung nach Vollendung des
dritten Lebensjahres des Kindes eine
Teilzeittdtigkeit zumutbar. Wie sich der
Unterhalt dann berechnet, soll Ihnen
das folgende Beispiel zeigen:
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bb. Beispiel: Unterhaltsberechnung:

Einkommen Ehemann, netto monatlich durchschnittlich 4.199,00€
abzliglich 5 % berufsbedingte Aufwendungen -210,00€
verbleiben 3.989,00€

abzlglich Kindesunterhalt Disseldorfer Tabelle (Stand 01.01.2025; Zahlbetrage unter
Anrechnung des halftigen Kindergeldes und Beriicksichtigung der Herabstufung, weil
der Unterhaltspflichtige drei Personen zum Unterhalt verpflichtet ist)

Maria, geb. am 20.07.2023, 1. Altersgruppe -451,50€
Paul, geb. am 13.11.2018, 2. Altersgruppe -537,50€
Kindesunterhalt gesamt -989,00€
verbleiben 3.000,00€
abzglich 1/10 Erwerbstatigenbonus -300,00€
verbleiben 2.700,00€
Einkommen Ehefrau, netto monatlich durchschnittlich 1.158,00€
abziiglich 5% berufsbedingte Aufwendungen -58,00€
verbleiben 1.100,00€
abzglich 1/10 Erwerbstatigenbonus 110,00€
verbleiben Unterhalt 990,00€
Einkommen Ehemann 2.700,00€
Einkommen Ehefrau 990,00€
ehepragendes Einkommen 3.690,00€
hiervon 1/2 = Bedarf Ehefrau 1.845,00€
abziglich Einkommen Ehefrau -990,00€
verbleibt als Unterhaltsanspruch 855,00€

Zahlungspflichten Ehemann:

Kindesunterhalt Maria 451,50€
Kindesunterhalt Paul 537,50€
Ehegattenunterhalt 855,00€

Gesamt 1.844,00€



In dieser Hohe ist der Ehemann auch
leistungsfahig, da ihm ein Einkommen
verbleibt, das sowohl iber dem ehe-
angemessenen Selbstbehalt von
1.845,00€ als auch Gber dem not-
wendigen eheangemessenen Selbst-
behalt von 1.600,00€ liegt.

cc. Regelungsmoglichkeiten

Aus den obigen Ausfiihrungen konnen
Sie erkennen, dass das Gericht einen
weiten Ermessens- und Beurteilungs-
spielraum hat, in welchem Umfang und
ab welchem Zeitpunkt aus seiner Sicht
eine Erwerbsobliegenheit neben der
Kinderbetreuung besteht. Um nicht
von der Billigkeitsentscheidung des Ge-
richts und den sich daraus ergebenden
Unwagbarkeit abhangig zu sein, kon-
nen Sie bereits bei Eingehung der Ehe
in einem Ehevertrag individuelle Rege-
lungen treffen.

Dies gilt natiirlich fiir den Fall, dass Sie
Kinder planen oder bereits haben. Aber
auch wenn keine Kinder geplant sind, ist
eine vorsorgende Regelung des Betreuungs-
unterhaltes in einem Ehevertrag anzuraten.
Jedenfalls sollten sich gerade junge Paare
hieriiber Gedanken machen und entspre-
chende vorsorgende Regelungen treffen.
Dies gilt insbesondere auch dann, wenn Sie
und lhre Partnerin oder lhr Partner iiber
eine gute Ausbildung und/oder ein gutes
Einkommen verfiigen und deshalb den An-

spruch auf nachehelichen Unterhalt wech-
selseitig ausschliefSen wollen. Gerade dann
ist es sinnvoll, Vereinbarungen iiber den
nachehelichen Unterhalt zu schlief3en, falls
aus lhrer Ehe doch Kinder hervorgehen
sollten. Auch wenn Sie erst wahrend
bestehender Ehe einen Kinderwunsch
entwickeln, sollten Sie spatestens jetzt
dartber nachdenken, welche Auswir-
kungen dies auf lhre beiderseitigen Ein-
kommensverhdltnisse und beruflichen
Entwicklungsmoglichkeiten haben wird
und inwieweit ein Bedurfnis fir eine
vertragliche Absicherung besteht.

Es gibt verschiedene Méglichkeiten,
die in einem Ehevertrag vereinbart
werden kdnnen:

Verlangerung des
Betreuungsunterhaltes

Sie konnen vereinbaren, dass ein ge-
meinschaftliches Kind durch Sie oder
durch Ihre Partnerin/lhren Partner (iber
das dritte Lebensjahr hinaus personlich
betreut wird, ohne dass der betreuende
Elternteil zu einer Erwerbstatigkeit ver-
pflichtet ist. Beispielsweise konnen Sie
regeln, dass dies gelten soll, bis das
jlingste Kind das 8. Lebensjahr vollen-
det hat. Diese Regelung konnen Sie um
die Vereinbarung erganzen, dass der be-
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treuende Elternteil aber auch schon vor-
her einer Erwerbstatigkeit nachgehen
kann, wenn dies mit der Betreuung der
gemeinschaftlichen Kinder vereinbar ist.
Ist es lhnen wichtig, auf diese Weise die
personliche Betreuung gemeinschaftli-
cher Kinder auszuweiten, kdnnen Sie
vereinbaren, dass ein vor diesem Stich-
tag erzielter Verdienst des betreuenden
Elternteils bei der Berechnung des Be-
darfs und der Bediirftigkeit in vollem
Umfang zu berticksichtigen ist. Der be-
treuende Elternteil kann sich dann nicht
darauf berufen, dass er den Verdienst
aus einer an sich Uberobligatorischen Er-
werbstdtigkeit erzielt.

Beispiel: lhnen und lhrer Partnerin/lh-
rem Partner ist es wichtig, dass lhre ge-
meinsamen Kinder mindestens bis zur
Vollendung des 8. Lebensjahres die
volle pddagogische Unterstiitzung und
Zuwendung eines Elternteils erhalten.
Das soll auch im Fall von Trennung und
Scheidung gelten. Deshalb vereinbaren
Sie, dass der Betreuungsunterhalt bis
zur Vollendung des achten Lebensjahres
des jiingsten Kindes in gesetzlicher
Hohe geschuldet sein soll. Tatsachlich
entscheidet sich der betreuende Eltern-
teil bereits nach Vollendung des sechs-
ten Lebensjahres des jiingsten Kindes,
in seinem erlernten Beruf wieder einer
vollschichtigen Tatigkeit nachzugehen.

Dies konnte folgende Auswirkungen ha-
ben (die Zahlen sollen der Verdeutli-
chung dienen; sie verstehen sich jeweils
bereinigt netto nach Abzug von Kindes-
unterhalt und Erwerbstatigenbonus):

Einkommen des (bisher) betreuenden
Elternteils: 3.000,-€

Einkommen des barunterhaltspflichti-
gen Elternteils: 6.000,-€

In diesem Fall konnte sich der betreu-
ende Elternteil darauf berufen, dass
das Einkommen mit Ricksicht auf die
getroffene Vereinbarung teilweise
Uberobligatorisch ist. Wiirde es z.B. nur
in Hohe von 1.000,-€ berlcksichtigt,
ergdbe sich ein Unterhaltsanspruch in
Hohe von %2*(6.000,-€ - 1.000,-€) =
2.500,-€. Dem betreuenden Elternteil
stehen damit insgesamt monatlich
5.500,-€ (3.000,-€ aus Einkommen
und 2.500,-€ aus Unterhalt) zur Verfu-
gung (also 2.000,-€ mehr als dem Un-
terhaltspflichtigen). Dagegen hatte der
betreuende Elternteil, wenn er entspre-
chend der Vereinbarung keine Erwerbs-
tatigkeit ausiiben wiirde, iber den Un-
terhalt einen Betrag von 3.000,-€ zur
Verfiigung, und, wenn das Einkommen
voll entsprechend den gesetzlichen Be-
stimmungen beriicksichtigt wird, einen
Unterhalt in Héhe von %2 (6.000,-€ -



3.000,-€) =1.500,-€ zzgl. des Ein-
kommens von 3.000,-€, also 4.500,-€.

Im Ergebnis fihrt die Vereinbarung
dazu, dass fir den betreuenden Eltern-
teil ein finanzieller Anreiz geschaffen
wird, vorzeitig wieder einer Erwerbsta-
tigkeit anstelle der Betreuung des Kin-
des nachzugehen.

Das kdnnen Sie vermeiden, indem Sie
vereinbaren, dass das gesamte Einkom-
men des betreuenden Elternteils, das
dieser wahrend der fiir die Betreuung
des Kindes vorgesehenen Zeit erzielt,
in die Unterhaltsberechnung eingestellt
wird. Im Ergebnis wird das den Unter-
haltsanspruch allerdings meist nur in
Hohe der Hilfte des Einkommens ver-
ringern, wie die Beispielsrechnung
zeigt, fihrt aber zumindest dazu, dass
jeder Elternteil Gber Einnahmen zur
Deckung des Lebensbedarfs in gleicher
Hohe verfugt.

Geht es lhnen umgekehrt darum, fir
den betreuenden Elternteil einen zu-
satzlichen Anreiz zu schaffen, mog-
lichst bald oder ab einem bestimmten
Zeitpunkt wieder eine Erwerbstatigkeit
aufzunehmen, kann vereinbart werden,
dass daraus erzieltes Einkommen fiir
eine gewisse Zeit nur zum Teil bei der
Unterhaltsberechnung berticksichtigt

wird und im Ubrigen dem betreffenden
Elternteil anrechnungsfrei verbleibt.

Beides kann auch kombiniert werden.

Beispiel: Ein Elternteil hat Bedenken,
dass er mit der Betreuung des Kindes
und der gesetzlichen Verpflichtung zur
Aufnahme einer Erwerbstatigkeit Gber-
lastet ist. Der andere Elternteil wiede-
rum beflrchtet, dass die Partnerin
bzw. der Partner keiner Erwerbstatig-
keit nachgehen wird, weil ihr bzw. sein
Einkommen bei der Unterhaltsberech-
nung voll angerechnet wird.

Die Eltern regeln, dass der Unterhalts-
anspruch bis zum 8. Lebensjahr des
Kindes verlangert wird. Sofern der eine
Elternteil in dieser Zeit einer Teilzeitta-
tigkeit nachgeht, wird das Einkommen
aus der Teilzeittatigkeit bei der Berech-
nung des Unterhalts nur halftig
beriicksichtigt.

Insbesondere dann, wenn zwischen |h-
ren Einkommensverhaltnissen bei Ehe-
schliefSung ein grofder Unterschied be-
steht, kann es auch sinnvoll sein,
hinsichtlich der Hohe des Betreuungs-
unterhaltes Vereinbarungen zu schlie-
3en. Beispielsweise konnte das Ein-
kommen einer Erzieherin nach naherer
Mafdgabe des TVOD als Mafistab ge-
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wahlt werden. Dies gibt Ihnen und Ih-
rer Partnerin oder Ihrem Partner Pla-
nungssicherheit. Weiterhin entfallt die
oft komplizierte Berechnung des Be-
darfs anhand der ehelichen Lebensver-
haltnisse. Sie sollten aber darauf ach-
ten, dass die Hohe des Unterhaltes
nicht zu gering angesetzt wird. Auszu-
gehen ist von dem Betrag, den Sie ge-
meinsam monatlich ausgeben, um den
Lebensbedarf der Familie zu decken.
Monatliche Zahlungen zur Vermogens-
bildung gehoren nicht zum Lebensbe-

darf der Familie.

Individuelles
Altersphasenmodell

Sie sind grundsatzlich frei, lhr eigenes
Modell hinsichtlich der Dauer der per-
sonlichen Kinderbetreuung durch einen
Elternteil und des beruflichen Einstiegs
des kinderbetreuenden Ehepartners
auszugestalten. Oft méchten Eltern die
personliche Betreuung gemeinschaftli-
cher Kinder iber die Grenzen des bir-
gerlichen Rechts hinaus sicherstellen.




Ein Altersphasenmodell konnte dann
z.B. aussehen wie folgt:

,Bis zur Vollendung der zweiten
Grundschulklasse des jiingsten gemein-
schaftlichen Kindes besteht keine Ver-
pflichtung des betreuenden Elternteils,
neben der Kinderbetreuung einer Er-
werbstatigkeit nachzugehen.

Ab diesem Zeitpunkt besteht eine Ver-
pflichtung des betreuenden Ehegatten,
einer Erwerbstatigkeit im Umfang von
20 Stunden/Woche nachzugehen.
Geht der betreuende Elternteil in die-
sem Fall in weitergehendem Umfang
einer Erwerbstdtigkeit nach, wird das
daraus erzielte Einkommen bis zum 14.
Lebensjahr des jiingsten gemeinschaft-
lichen Kindes nur halftig
beriicksichtigt.

Der Anspruch auf Betreuungsunterhalt
besteht langstens, bis das jingste ge-
meinschaftliche Kind das 14. Lebensjahr
vollendet hat.”

Die vorstehende Vereinbarung dient
dazu, die Betreuung eines gemein-
schaftlichen Kindes durch einen leibli-
chen Elternteil bis zur Vollendung der
zweiten Grundschulklasse sicher zu
stellen und gleichzeitig einen Anreiz fur
den betreuenden Elternteil zu schaffen,
ab diesem Zeitpunkt wieder eine Er-

werbstatigkeit aufzunehmen, durch die
er aber nicht Gberfordert wird.

Drittbetreuung mit
Kostenliibernahme

Wenn Sie bei Eheschliefdung bereits ge-
meinschaftliche Kinder haben, oder zu-
mindest in dieser Hinsicht konkrete
Plane entwickelt haben, kdnnen Sie in
einem vorsorgenden Ehevertrag Rege-
lungen hinsichtlich der Fremdbetreu-
ung der Kinder treffen. Insbesondere
kénnen Sie Grundsatze vereinbaren, in
welchem Umfang und durch welche
sozialen Einrichtungen und Trager die
Fremdbetreuung erfolgen soll und wie
Sie die dadurch entstehenden Kosten
unter sich aufteilen wollen. Konkretere
Regelungen werden sich in einem vor-
sorgenden Vertrag in der Regel verbie-
ten. Weiterhin missen Sie beachten,
dass die Kosten der Fremdbetreuung
grundsatzlich zum Bedarf des Kindes
gehoren. Vereinbarungen fir die Zu-
kunft, die auf eine Beschrankung dieses
Anspruches hinauslaufen, sind unwirk-
sam. Daher miissen Sie darauf achten,
dass solche Vereinbarungen nur das In-
nenverhadltnis zwischen lhnen regeln
konnen.
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Vorsicht: Mafsstab fir die Ausgestal-
tung des Betreuungsunterhaltes ist das
Kindeswohl. Vereinbarungen, die die-
ses nicht ausreichend beriicksichtigen,
sind nichtig. Daher sollten Sie insbe-
sondere dann, wenn Sie durch die Fest-
legung starrer Altersgrenzen oder
durch die Vereinbarung, dass Ihr Kind
schon vor Vollendung des dritten Le-
bensjahres fremd betreut werden soll,
im Ergebnis den Betreuungsunterhalt
beschranken, darauf achten, dass dies
unter dem Vorbehalt steht, dass die
Vereinbarung dem Wohl der gemein-
schaftlichen Kinder nicht
entgegensteht.

Beispiel: Keiner der Ehepartner kann
sich, falls sie gemeinsame Kinder be-
kommen, vorstellen, langer als ein Jahr
aus dem Berufsleben auszuscheiden.
Sie mochten zudem, dass die gemein-
samen Kinder in einer Tageseinrichtung
(,Krippe®) betreut werden. Sie legen
daher vertraglich fest, dass ab der Auf-
nahme der Berufstatigkeit der betreu-
enden Ehepartnerin bzw. des betreuen-
den Ehepartners, die Betreuung in
einer Krippe von beiden Elternteilen
anteilig, gemessen an ihren Einkiinften,
bezahlt wird und setzen einen Hochst-
betrag fir die Kosten der Betreuung
fest, sofern sie die Betreuungseinrich-
tung nicht einvernehmlich ausgewahlt
haben mit der Folge, dass die Mehrkos-

ten allein durch den Elternteil zu tragen
sind, der bis zur Inanspruchnahme der
Betreuung des Kindes die Betreuungs-
last hauptsachlich getragen hat. Doch
Achtung: Ist dieser Elternteil auch hin-
sichtlich des nachehelichen Unterhalts
anspruchsberechtigt, tragt der andere
Teil Uber die Minderung des Einkom-
mens durch den den Hochstsatz tber-
steigenden Teil der Betreuungskosten
unter Umstanden diese Kosten doch
bis maximal zur Halfte.

e. Unterhalt wegen Alters:

aa. Gesetzliche Regelung

Ein Unterhaltsanspruch besteht, wenn
von der bedurftigen Ehepartnerin bzw.
dem bediirftigen Ehepartner aufgrund
des Alters eine Erwerbstatigkeit nicht
verlangt werden kann (§ 1571 BGB).
Eine feste Altersgrenze nennt das Ge-
setz nicht. Allerdings ist in der Regel
auf die Regelaltersgrenze der gesetzli-
chen Rentenversicherung abzustellen.
Seit 1. Januar 2012 erhoht sich diese
schrittweise bis zur Vollendung des 67.
Lebensjahres. Uber diese Grenze hin-
aus kann jedenfalls keine Erwerbstéatig-
keit des Unterhaltsberechtigten gefor-
dert werden.

Ob von einem Unterhaltsberechtigten
vor Vollendung des 65. Lebensjahres
wegen seines Alters eine Erwerbstatig-
keit erwartet werden kann, ist allein



nach unterhaltsrechtlichen Gesichts-
punkten unter Bericksichtigung der
Umstande des Einzelfalles zu
beurteilen:

In objektiver Hinsicht ist mafdgeblich,
ob ein bestimmter Beruf im Alter noch
ausgeiibt werden kann.

Beispiel: Sie gehen bei Eheschlief3ung
einer Tatigkeit als Offizierin bzw. Offi-
zier nach. Dies wird lhnen in der Regel
geraume Zeit vor Erreichen der regula-
ren Altersgrenze nicht mehr moglich
sein, da Offizierinnen bzw. Offiziere mit
Erreichen der fir sie geltenden beson-
deren Altersgrenze, mithin in der Regel
spatestens mit Vollendung des 62. Le-
bensjahres, meist aber eher, in den Ru-
hestand versetzt werden. Es stellt sich
dann allerdings die Frage, ob lhnen noch
eine andere Tatigkeit zumutbar ist.

Welche Altersgrenze gilt?

Fur die Frage, ob wegen des Alters bei
der Scheidung von lhnen keine Er-
werbstdtigkeit mehr erwartet werden
kann, sind aber auch subjektive Um-
stande zu beriicksichtigen. Der Dauer
der Ehe, die Ausgestaltung der Ehe (z.B. als
Alleinuerdienerehe), der Zeit ausschlieflicher
Haushaltstdtigkeit und der Zeit der Kinder-

betreuung sowie den beiderseitigen Einkom-
mens- und Vermagensverhiltnissen kommt
entscheidende Bedeutung zu. Durch das Ge-
richt sind alle Umstdnde des Einzelfalles zu
beriicksichtigen, angemessen zu gewichten
und im Rahmen einer Gesamtbetrachtung zu
entscheiden, ob ein Anspruch auf Unterhalt
wegen Alters besteht.

Beispiel: Sie waren 40 Jahre verheira-
tet. Wahrend dieser Zeit haben Sie drei
Kinder grofd3gezogen sowie den Haus-
halt versorgt. lhre Partnerin bzw. lhr
Partner hat durch Erwerbstatigkeit zum
Unterhalt beigetragen. Haben Sie bei
Rechtskraft der Scheidung das 60. Le-
bensjahr vollendet, wird das Gericht
hier in vielen Fallen einen Unterhalt we-
gen Alters zusprechen. Hat die Ehe bis
zu diesem Zeitpunkt nur drei Jahre ge-
dauert, und haben Sie wegen der Ehe
erst kurz vor Erreichen des 60. Lebens-
jahres Ihre friihere berufliche Tatigkeit
eingestellt, wird Ihnen das Gericht eher
zumuten, lhren bis vor kurzem ausge-
Ubten Beruf wieder aufzunehmen.

Vertragliche Bestimmung
einer Altersgrenze

bb. Regelungsmoglichkeiten
Beabsichtigen Sie, Ihre Ehe arbeitsteilig
so zu gestalten, dass eine Person uber-
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wiegend das Familieneinkommen er-
zielt, wahrend die andere dauerhaft die
Verantwortung fur den Haushalt und
die Betreuung der Kinder iibernimmt,
kdnnen Sie eine feste Altersgrenze re-
geln, ab der die haushaltsfiihrende Ehe-
partnerin bzw. der haushaltsfiihrende
Ehepartner im Fall der Scheidung nicht
mehr auf eine eigene Erwerbstatigkeit
verwiesen werden kann. Dadurch ver-
meiden Sie die Unwdgbarkeiten der ge-
richtlichen Billigkeitsentscheidung.

Ausschluss des Alters-
unterhaltes bei Spatehe

Schlief3en Sie und lhre Partnerin/Ihr
Partner die Ehe erst in vorgerlicktem
Alter, kann es sinnvoll sein, den Alters-
unterhalt auszuschlief3en. Eine solche
Vereinbarung bietet sich an, wenn Sie
im Wesentlichen fir das Alter vorge-
sorgt haben und nicht méchten, dass
der jeweils andere Teil im Fall des
Scheiterns der Ehe an den vorehelich
erworbenen Versorgungs- und Renten-
anwartschaften profitiert.

Beispiel: Die Ehepartner sind 60 Jahre
alt und schliefden die jeweils zweite
Ehe. Vor der Eheschliefdung hat die
Ehefrau u.a. aufgrund des Versorgungs-
ausgleichs bei Scheidung der ersten

Ehe allerdings etwas hohere Rentenan-
wartschaften erworben als der
Ehemann.

Damit die Ehefrau nicht im Fall des
Scheiterns der Ehe nach Verrentung
Unterhalt an ihren geschiedenen Ehe-
mann aus ihrer Rente bezahlen muss,
kann der Unterhalt wegen Alters aus-
geschlossen werden. Dies ist umso
eher angemessen, als die hoheren An-
wartschaften der Ehefrau nicht auf ei-
ner gemeinsamen Lebensleistung der
in zweiter Ehe miteinander verheirate-
ten Partner beruhen.

f. Unterhalt wegen Krankheit oder
Gebrechen

aa. Gesetzliche Regelung

Sofern die bediirftige Ehepartnerin/der
bedirftige Ehepartner bei Rechtskraft
der Scheidung oder im Anschluss an ei-
nen anderen Unterhaltstatbestand aus
gesundheitlichen Griinden keiner zu-
mutbaren Erwerbstatigkeit nachgehen
kann, besteht ein Anspruch auf Krank-
heitsunterhalt (§ 1572 BGB).

Begriff der Krankheit

Der Begriff der Krankheit richtet sich
nach dem Begriff der Erwerbsunfahig-
keit. Erwerbsunfahig ist jemand, der



aufgrund Krankheit zeitlich unabsehbar

keine, oder nur noch geringe Einkinfte
aus Erwerbstatigkeit erzielen kann.

Nicht ausreichend sind daher Ubliche
korperliche Abnutzungserscheinungen
und Unpasslichkeiten.

Ob die Krankheit durch die Ehe verur-
sacht wurde, spielt dabei keine Rolle.

Ob tatsachlich eine Krankheit vorliegt,
die zu einer Erwerbsunfahigkeit fiihrt,

ist in der Regel durch ein Sachverstan-
digengutachten zu ermitteln.

bb. Regelungsmoglichkeiten
In vorsorgenden Ehevertragen werden

Sie meist keine eigenstandige Regelung
fur den Unterhalt wegen Krankheit
oder Gebrechen schliefen.

Ausschluss des
Krankheitsunterhaltes

Etwas anderes gilt aber, wenn lhre Ehe-
partnerin/lhr Ehepartner bei Eheschlie-
f3ung bereits erkrankt ist. Dann miis-
sen Sie bedenken, dass Sie auch im Fall
der Scheidung in den Grenzen der
nachehelichen Solidaritat zur Leistung
von Unterhalt wegen Krankheit oder
Gebrechen verpflichtet sind. Dies gilt
auch, wenn lhre Partnerin/lhr Partner
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an einer moglicherweise wiederkehren-
den schweren Erkrankung leidet. Die-
sen Unterhaltsanspruch konnen Sie
durch einen vorsorgenden Ehevertrag
ausschliefen. Dadurch wird Ihre Part-
nerin/Ihr Partner nicht unangemessen
benachteiligt; denn er muisste dieses
Risiko auch selbst tragen, wenn Sie die
Ehe nicht geschlossen hadtten. Darum
ist eine solche Vereinbarung auch wirk-
sam, wenn sie zur Folge hat, dass lhre
Partnerin/Ihr Partner im Fall der Schei-
dung Sozialleistungen in Anspruch neh-
men muss, um den Lebensbedarf zu
decken.

g. Unterhalt wegen Nichterlangung
einer angemessenen Erwerbstatigkeit
und Ausbildungsunterhalt

aa. Gesetzliche Regelung

Fir die Zeit, in der die bedurftige Ehe-
partnerin/der bedUrftige Ehepartner
im Anschluss an die Scheidung oder ei-
nen anderen Unterhaltstatbestand
keine angemessene Erwerbstatigkeit
finden kann und auch kein Betreuungs-,
Alters- oder Krankheitsunterhalt zu-
steht, steht ein Unterhaltsanspruch
wegen Erwerbslosigkeit zu (§ 1573
Abs. 1 BGB).

Was ist eine angemessene
Erwerbstatigkeit?

Aufgrund des Grundsatzes der Eigen-
verantwortung sind die Anforderun-
gen, nach der Scheidung wieder einer
Erwerbstatigkeit nachzugehen, hoch.
Auch wenn Sie wahrend der Ehe nicht
gearbeitet haben, sind Sie deswegen
verpflichtet, nach der Scheidung eine
Arbeitsstelle zu suchen. Sie missen
aber nicht jede Arbeit annehmen, son-
dern nur eine angemessene Tatigkeit
ausiiben (§ 1574 BGB). Welche Tatig-
keit von lhnen erwartet werden kann,
richtet sich nach verschiedenen Krite-
rien wie Ausbildung, frihere Tatigkeit,
Alter, Gesundheitszustand und
Fahigkeiten.

Beispiel: Ein operationstechnischer As-
sistent (OTA) heiratet eine Chefarztin.
Wahrend der Ehe kimmert er sich um
die Erziehung der Kinder und den
Haushalt. Er scheidet aus dem Beruf
aus. Nach 30 Jahren |asst sich das Paar
scheiden.

Der Ehemann wird als OTA kaum noch
eine Tatigkeit finden. Der Wechsel in
eine Tatigkeit, die keine Ausbildung vor-
aussetzt, wird zwar seinen Fahigkeiten
entsprechen, ist aber mit einer erhebli-
chen Beeintrachtigung des sozialen
Standards verbunden. Daher kann ihm
eine solche Tatigkeit erst nach einer lan-
geren Ubergangsfrist als angemessene
Tatigkeit zugemutet werden.
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Eine Checkliste fiir die Aufnahme
der Erwerbstatigkeit finden Sie im
Anhang.

Der gesetzliche Anspruch
auf Ausbildungsunterhalt
ist eng begrenzt!

Eine Ehepartnerin oder ein Ehepartner, die

ihre Ausbildung wegen der Ehe nicht begonnen
oder abgebrochen haben, haben Anspruch auf
Unterhalt wihrend der (wieder aufgenomme-

-

nen) Ausbildung (§ 1575 BGB). Dieser soll
nur den Ausgleich ehebedingter Nachteile
durch versdumte Ausbildungsmoglichkeiten er-
fassen. Die Ausbildung muss sobald wie mog-
lich nach der Ehe begonnen werden.

Es besteht kein allgemeiner Anspruch
auf Ausbildung nach der Scheidung.
Nur die abgebrochene Ausbildung bzw.
die wahrend der Ehe begonnene Aus-
bildung kann fortgesetzt werden, oder
eine neue Ausbildung, die im Zusam-
menhang mit der alten Ausbildung
steht, kann begonnen werden.
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Der Anspruch auf Ausbildungsunter-
halt und der Anspruch auf Unterhalt
wegen Erwerbslosigkeit hangen zu-
sammen: Steht Ihnen ein Anspruch auf
Ausbildungsunterhalt zu, missen Sie
nach der Scheidung grundsatzlich nur
eine Tatigkeit aufnehmen, die dieser
Ausbildung auch entspricht.

bb. Gestaltungsmdglichkeiten

Da der gesetzliche Anspruch auf Unter-
halt, um die abgebrochene Ausbildung
abzuschliefSen oder die ehebedingt un-
terlassene Ausbildung nachzuholen,
haufig daran scheitert, dass diese Aus-
bildung aufgrund Zeitablaufs nicht mehr
erfolgreich abgeschlossen werden kann
oder ab einem bestimmten Alter nicht
mehr angeboten wird, sollten Sie sich
uberlegen, eine Regelung dazu im Ehe-
vertrag aufzunehmen.

Vertragliche Regelungen
zum Anspruch auf Unterhalt
fir Aus- und Fortbildung
zum Ausgleich ehebedingter
Nachteile

Sie kdnnen vereinbaren, dass diejenige
Person, die aus ehebedingten Griinden
ihre Ausbildung abbricht oder nicht
aufnehmen kann, nach freier Wahl auch
eine andere, den dann bestehenden Le-

bensverhdltnissen und ihren Neigungen
und Fahigkeiten entsprechende Ausbil-
dung absolvieren und fir diesen Zeit-
raum Unterhalt von dem anderen Teil
verlangen kann, wenn die Ehe schei-
tern sollte. Dies ist ein fairer Ausgleich
dafir, dass ein Teil aus ehebedingten
Griinden auf seine berufliche Entwick-
lung verzichtet, z.B. weil er seiner Part-
nerin bzw. seinem Partner ins Ausland
folgt oder die Aufgabe der Betreuung
gemeinschaftlicher Kinder und der Fiih-
rung des Haushaltes Gbernimmt.

Soll die Ehe erst zu einem Zeitpunkt
geschlossen werden, zu dem beide
Ehepartner bereits einer beruflichen
Tatigkeit nachgehen, konnen Sie auch
Vereinbarungen treffen, dass Unterhalt
fir Umschulungs- oder Fortbildungs-
mafsnahmen gezahlt wird, wenn diese
erforderlich sind, um den Wiederein-
stieg in den Beruf zu erméglichen,
wenn aus ehebedingten Griinden die
berufliche Tatigkeit unterbrochen wird.

Treffen Sie eine Regelung
zur zumutbaren Tatigkeit

Dem Gericht steht ein weiter Beurtei-
lungsspielraum zu, was als angemes-
sene Erwerbstdtigkeit anzusehen ist.
Die damit verbundenen Unwagbarkei-



ten kdnnen Sie vermeiden, indem Sie
vertragliche Bestimmungen treffen,
was im Fall des Scheiterns der Ehe als
zumutbare Tatigkeit anzusehen ist. Sol-
che Vereinbarungen sind vor allem
dann sinnvoll, wenn die Ehe zu einem
spateren Zeitpunkt geschlossen wird,
und die Ehepartnerin bzw. der Ehepart-
ner, die bzw. der nach der geplanten
Rollenverteilung in der Ehe die berufli-
che Tatigkeit einschranken oder unter-
brechen soll, zum Zeitpunkt der Ehe-
schliefSung einer hoherqualifizierten
Tatigkeit nachgeht, jedoch Aus- und
Fortbildungsmafinahmen in Anbe-
tracht des Alters der Ehepartner im Fall
des Scheiterns der Ehe voraussichtlich
nicht erfolgreich sein werden, damit
wieder eine der bisher ausgelibten Ta-
tigkeit erlangt werden kann.

In vielen Fallen wird es trotz Aus- und
Fortbildung nicht méglich sein, die
Nachteile aufgrund der ehebedingten
Unterbrechung der Berufstatigkeit zu
kompensieren.

Hier kann es sich anbieten, Vereinba-
rungen zu schliefien, durch die sicher-
gestellt wird, dass wenigstens der
ehebedingte Nachteil aufgrund Unter-
brechung oder Einschrankung der be-
ruflichen Tatigkeit unterhaltsrechtlich
ausgeglichen wird (s.u. S. 35).

Beispiel: Die Ehefrau ist erfolgreich als
Laborantin in der chemischen Industrie
tatig. Der Arbeitgeber bietet ihr des-
wegen an, ein duales Studium als Che-
mieingenieurin aufzunehmen. Hierzu
kommt es wegen der Geburt und Er-
ziehung zweier Kinder nicht mehr.
Meist wird es der Person, die wegen der Be-
treuung der Kinder von einer solchen Maglich-
keit der beruflichen Entwicklung absieht, nicht
moglich sein, diese spdter nachzuholen. Um
wenigstens den damit verbundenen Einkom-
mensverlust zu kompensieren, kann vereinbart
werden, dass der andere Teil dem betreuenden
Elternteil eine Fortbildung finanziert, damit er
in seinem erlernten Beruf wieder titig werden
kann, und dass er sich verpflichtet, die Ein-
kommensdifferenz zu erstatten, die zwischen
dem Gehalt aus dieser Tatigkeit und dem Ge-
halt, das der Berechtigte erzielen wiirde, wenn
er nicht mit Riicksicht auf die Familie auf die
weitere Ausbildung oder Fortbildung verzich-
tet hdtte, besteht.

Ausschluss des Unterhaltes
wegen Erwerbslosigkeit

Schliefilich kénnen Sie den Unterhalt
wegen Erwerbslosigkeit auch aus-
schliefden. Dies kann auch mit den o.g.
Vorschlagen zur Regelung des Unter-
haltes fiir eine Aus- oder Fortbildung
kombiniert werden. Eine solche Rege-
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lung ist fr beide Ehepartner vorteil-
haft: Diejenige Person, die aufgrund
der Arbeitsteilung wahrend der Ehe in
ihrem erlernten Beruf nicht mehr tatig
sein kann, erhalt eine ,,zweite Chance®
und erlangt bei entsprechenden Ein-
kommensverhaltnissen wirtschaftliche
Unabhangigkeit. Der andere Teil erhilt
Planungssicherheit, weil er weder das
Arbeitsplatzrisiko tragen muss noch
auf grundsatzlich unbestimmte Zeit
das Risiko der Einkommensdifferenz -
sofern nicht trotz, der auch nach er-
folgreicher Ausbildung, verbleibenden
erheblichen Einkommensdifferenz ein
(geringerer) Aufstockungsunterhalt
vereinbart werden soll.

h. Aufstockungsunterhalt

aa. Gesetzliche Regelung

Erzielt die Ehepartnerin oder der Ehe-
partner aus einer zumutbaren Tdtigkeit
ein geringeres Einkommen als der an-
dere Teil, kommt ein Anspruch auf Auf-
stockungsunterhalt in Betracht (§ 1573
Abs. 2 BGB).

Da Ehepartner bei Scheidung der Ehe
meist Einkommen in unterschiedlicher
Hohe erzielen, wird durch diesen Un-

terhaltstatbestand die Ausnahme zur

Regel:

Der Teil, der das héhere Einkommen
erzielt, ist unterhaltspflichtig, ohne

dass weitere Voraussetzungen erfiillt
sein mussen.

Beispiel: Die Ehepartner lassen sich
scheiden. Aus der Ehe sind keine Kin-
der hervorgegangen. Bei Rechtskraft
der Scheidung erzielt die Frau
2.800,-€, der Mann 2.200,-€ (jeweils
bereinigt netto nach Abzug des Er-
werbstatigenbonus). Allein wegen der
Einkommensdifferenz hat der Mann
gegen seine Frau einen Anspruch auf
Zahlung von Unterhalt in Hohe von
monatlich ¥2*(2.800,-€ - 2.200,-€) =
300,-€.

Anspruch auf
Aufstockungsunterhalt

Der Aufstockungsunterhalt erhdlt fiir die be-
reits wihrend der Ehe schlechter verdienende
Person den bisherigen Lebensstandard. Diese
Unterhaltsart kommt aber auch in Betracht,
wenn die Ehepartnerin oder der Ehepartner
wdhrend der Ehe die Haushaltsfiihrung iiber-
nommen hat und nunmehr anstelle der bishe-
rigen Haushaltsfiihrung erstmals (wieder) ei-
ner Erwerbstdtigkeit nachgeht oder eine
bisher mit Riicksicht auf die Aufgabenvertei-
lung in der Ehe in Teilzeit ausgelibte Erwerbs-
tatigkeit auf eine vollschichtige Tdtigkeit er-
weitert. Die Rechtsprechung spricht insoweit
davon, dass die nunmehr ausgeiibte Erwerbs-



tatigkeit , Surrogat” (also Ersatz) fiir die bis-
herige Haushaltsfiihrung sei.

Beispiel: Diese Rechtsprechung fihrt
dazu, dass sich der Lebensstandard fur
den bisher haushaltsfihrenden Teil des
Ehepaares erhoht. Dies verdeutlichen
folgende Zahlen:

Die Ehefrau war wahrend der Ehe als
Hausfrau tatig. Nach Rechtskraft der
Scheidung erzielt sie aus vollschichti-
ger Tatigkeit ein Einkommen in Hohe
von 1.700,-€. Der Ehemann erzielte
immer ein Einkommen in Hohe von
3.400,-€ (jeweils bereinigt netto nach
Abzug des Erwerbstatigenbonus). In
diesem Fall werden die 1.700,-€ nicht
auf die Halfte des wahrend der Ehe er-
zielten Einkommens von 3.400,-€ an-
gerechnet mit der Folge, dass der Ehe-
frau kein Unterhalt mehr zusteht.
Vielmehr ist der Bedarf aus dem zu-
sammengerechneten Einkommen von
5.100,-€ zu berechnen. Er betragt die
Halfte, also 2.550,—€, so dass der Ehe-
frau noch ein Unterhaltsanspruch in
Hohe von 2.550,-€ - 1.700,-€ = 850.-€
gegen den Ehemann zusteht. Hierdurch
wird dem Grundsatz der Gleichwertig-
keit von Haushaltsfihrung und Er-
werbstdtigkeit zur Deckung der eheli-
chen Lebensverhaltnisse Rechnung
getragen.

Der Aufstockungsunterhalt ist nach der
gesetzlichen Regelung relativ schwach
ausgestaltet; denn er widerspricht dem
Grundgedanken, dass die Ehegatten
nach der Scheidung eigenverantwort-
lich ihren Unterhaltsbedarf decken
missen. Daher wird dieser Unterhalt
durch die Gerichte nach billigem Ermes-
sen in vielen Fallen nur Gbergangsweise
in voller Hohe zugesprochen. Starker
geschiitzt ist dieser Anspruch, soweit
er zum Ausgleich eines ehelichen Nach-
teils dient oder aber wenn die Ehe von
langer Dauer war.

bb. Gestaltungsmdglichkeiten
Grundsatzlich sollten Sie bedenken,
dass der Aufstockungsunterhalt auch
dem Ausgleich ehebedingter Nachteile
dient.

Sollen wir den Aufstockungs-
unterhalt modifizieren?

Wird die Ehe in relativ jungen Jahren
geschlossen, ist oft nicht absehbar, in-
wieweit dies flr die Ehepartnerin oder
den Ehepartner aufgrund der Aufga-
benverteilung in der Ehe oder der Kin-
derbetreuung mit einem Nachteil fir
das berufliche Fortkommen verbunden
ist. Der mogliche vollstandige Aus-
schluss des Aufstockungsunterhaltes
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kann diese oder diesen dann sehr hart
treffen. Demgegeniiber kann es sinn-
voll sein, Vereinbarungen lber die
Dauer und die Hohe des Unterhaltes
zu schliefden. Hierauf wird im Einzelnen
auf S. 48 bis 50 eingegangen.

Gehen Sie die Ehe demgegentiber zu ei-
nem Zeitpunkt ein, in dem jeder von |h-
nen beruflich Fuf gefasst hat, und ist
auch nicht mehr zu erwarten, dass Sie
oder lhre Partnerin bzw. lhr Partner mit
Ricksicht auf die Geburt gemeinschaft-
licher Kinder oder die berufliche Ent-
wicklung des anderen ehebedingte
Nachteile erleiden, kénnen Sie durch
den Ausschluss des Aufstockungsunter-
haltes vermeiden, dass die jeweils an-
dere Person iiber die Scheidung hinaus
an einem Gefille zwischen Ihrem bei-
derseitigen Einkommen partizipiert.
Dies geht aber natirlich immer zulasten
der schlechter verdienenden Person.

i. Unterhalt wegen Billigkeit

Dieser Unterhalt wird nur in ganz selte-
nen, ungewdhnlichen Ausnahmefallen
zugesprochen. Daher ist es nicht sinn-
voll, in einem vorsorgenden Ehevertrag
hinsichtlich dieses Unterhaltstatbe-
standes Regelungen zu treffen.

j- Zeitliche Begrenzung und
Herabsetzung des Unterhaltes

aa. gesetzliche Regelung
Grundsatzlich sind Ehepartner ab
Rechtskraft der Scheidung selbst dafir
verantwortlich, ihren Lebensbedarf
durch eigene Erwerbstatigkeit sicher
zu stellen. Daher soll der volle Unter-
halt grundsitzlich nur fir eine Uber-
gangszeit gewahrt werden. Nur wenn
und soweit die oder der Unterhaltsbe-
rechtigte aufgrund der Ehe einen Nach-
teil fur seine Moglichkeit, Erwerbsein-
kommen zu erzielen, hingenommen
hat, steht grundsatzlich dauerhaft ein
Anspruch auf nachehelichen Unterhalt
zu. Entsprechendes gilt, wenn die Ehe
von langer Dauer war.

Keine Lebens-
standardgarantie

Beispiel: Die Ehefrau unterbricht ihre
Berufstatigkeit als Pflegekraft wegen
der Betreuung zweier aus der Ehe her-
vorgegangener Kinder. Nach drei Jah-
ren nimmt sie diese Tatigkeit in gerin-
gem Umfang wieder auf, kann sich aber
deswegen beruflich nicht mehr entwi-
ckeln. Ab Rechtskraft der Scheidung
geht sie wieder einer vollschichtigen
Tatigkeit nach, erzielt aber ein Einkom-



men, das um 350,-€ bereinigt netto
nach Abzug des Erwerbstdtigenbonus
hinter dem Einkommen zurtickbleibt,
das sie erzielen wiirde, wenn sie, wie
urspringlich geplant, weiter vollschich-
tig erwerbstdtig gewesen ware und die
Moglichkeiten der beruflichen Fortbil-
dung genutzt hitte. In Héhe dieses Be-
trages scheidet daher eine Befristung
des Aufstockungsunterhaltes aus.

Wie lange besteht nun der Anspruch auf
Zahlung von nachehelichem Unterhalt?
Dies richtet sich im Fall des Betreuungs-
unterhaltes in erster Linie nach den Be-
dirfnissen der zu betreuenden Kinder.
In den anderen Fallen hat das Gericht

eine Billigkeitsentscheidung unter Be-

riicksichtigung aller Umstande des Ein-
zelfalles zu treffen. Kriterien sind u.a.
das Alter der Ehepartner, die Aufgaben-
verteilung wahrend der Ehe, die Dauer
der Ehe und die Hohe des Einkommens,
das die Ehepartner bei Rechtskraft der
Scheidung erzielen.

Dariber hinaus ist es moglich, den Un-
terhaltsanspruch nach Billigkeit herab-
zusetzen. Dies kann auch in mehreren
Stufen geschehen. Dadurch darf der
Unterhalt nicht unterschritten werden,
auf den der Unterhaltsberechtigte an-
gewiesen ist, um einen ehebedingten
Nachteil zu kompensieren.

47



Ehe

Herabsetzung und Befristung konnen
auch kombiniert werden.

Beispiel: Das Gericht entscheidet, dass
der Unterhaltsberechtigte wahrend der
ersten zwei Jahre ab Rechtskraft der
Scheidung Aufstockungsunterhalt in
Hoéhe von 400,-€ erhalt, wahrend wei-
terer zwei Jahre in Hohe von 200,-€
und dass ab Vollendung des vierten
Jahres nach Rechtskraft der Scheidung
der Unterhalt erlischt.

bb. Gestaltungsmoglichkeiten

Es zeigt sich, dass schwer vorherseh-
bar ist, wie lange und in welchem Um-
fang durch eine gerichtliche Entschei-
dung Unterhalt zugesprochen wird.
Daher empfiehlt es sich, in einem vor-
sorgenden Ehevertrag zu diesen Fra-
gen Regelungen zu treffen, um spate-
ren Streit zu vermeiden. Gerade zum
Schutz entweder der schlechter verdie-
nenden Ehepartnerin bzw. des schlech-
ter verdienenden Ehepartners oder der
Person, die aufgrund der Familienarbeit
oder aus anderen in der Ehe liegenden
Griinden keiner oder nur einer einge-
schrankten Erwerbstatigkeit nachgeht,
ist hier eine vertragliche Regelung
sinnvoll.

Planungssicherheit durch
Regelung zur Befristung

Moglich ist, hinsichtlich der Befristung
Regelungen zu vereinbaren. Dadurch
erhalten Sie Planungssicherheit. Aller-
dings schlief?en solche Regelungen die
Beriicksichtigung der anderen Um-
stande des Einzelfalles weitgehend
aus. Insoweit ist es auch moglich, ge-
staffelt nach dem Alter gemeinschaftli-
cher Kinder, Regelungen vorzusehen.
Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf
die Ausfiihrungen unter 1.2.d.
verwiesen.

Beispiele:

Sie konnen, wie dies auch in vielen an-
deren Rechtsordnungen vorgesehen
ist, fir die Dauer des nachehelichen
Unterhaltes eine absolute Obergrenze
ziehen. Diese Regelung kdnnte wie
folgt aussehen:

,Wir sind uns darUber einig, dass im
Fall der Scheidung fir die Dauer von
maximal sechs Jahren, gerechnet ab
der ersten Zustellung des Scheidungs-
antrages, auf den hin die Ehe geschie-
den wird, ein Anspruch auf nacheheli-
chen Unterhalt besteht. Dies gilt nicht
fur den Anspruch auf Betreuungsunter-



halt wegen der Betreuung ehegemein-
schaftlicher Kinder.

Sie konnen aber auch die Befristung in-
dividuell regeln. Dies ist z.B. moglich, in-
dem die Dauer der Unterhaltszahlung
an die Dauer der Ehe geknlpft wird:

»Anspruch auf nachehelichen Unterhalt
besteht fir folgende Zeitraume in je-
weils gesetzlich geschuldeter Hohe:

= Sofern die Ehe bis zu fiinf Jahre dau-
ert, ein Jahr.

» Sofern die Ehe bis zu zehn Jahre dau-
ert, finf Jahre.

» Sofern die Ehe bis zu 20 Jahre dauert,
10 Jahre.

> Sofern die Ehe mindestens 20 Jahre
dauert, wird Unterhalt grundsétzlich
unbefristet geschuldet.

Die Ehedauer berechnet sich, indem
auf den Zeitraum zwischen der Ehe-
schlieffung und dem Datum der Zustel-
lung des ersten Scheidungsantrages,
auf den hin die Ehe geschieden wird,
abgestellt wird. Unterhalt wird unab-
hangig von dieser Regelung mindes-
tens fir den Zeitraum geleistet, fir den
dies wegen der Betreuung ehegemein-
schaftlicher Kinder durch den unter-
haltsberechtigten Elternteil geboten er-
scheint. Der Unterhaltsanspruch endet
vor Ablauf des o.g. Zeitraums, wenn

der Unterhaltsberechtigte verstirbt, er-
neut heiratet oder eine Lebenspartner-
schaft eingeht oder wenn er fir min-
destens zwei Jahre mit einem anderen
Partner in einer Lebensgemeinschaft
zusammenlebt.”

Wenn Sie in jungen Jahren die Ehe
schliefRen, konnen Sie z.B. vereinbaren,
dass Anspriiche auf nachehelichen Un-
terhalt ausgeschlossen sein sollen,
wenn die Ehe nur von kurzer Dauer
sein sollte und aus der Ehe keine ge-
meinschaftlichen Kinder hervorgegan-
gen sein sollten.

Beispiel: ,Wir verzichten wechselseitig
auf Anspriiche auf nachehelichen Un-
terhalt und nehmen diesen Verzicht je-
weils an, wenn unsere Ehe auf einen
Scheidungsantrag hin geschieden wird,
der innerhalb von drei Jahren gerechnet
ab dem Datum der Eheschlief3ung dem
jeweils anderen Teil zugestellt wurde.
Dies gilt nicht, wenn aus unserer Ehe
ehegemeinschaftliche Kinder hervorge-
gangen sein sollten.”

Sie kénnen aber auch vereinbaren, dass von
einer Befristung des Anspruchs auf nacheheli-
chen Unterhalt abzusehen ist, wenn der Un-
terhaltsberechtigte bei Zustellung des Schei-
dungsantrages ein bestimmtes Mindestalter
(z.B. das 55. Lebensjahr) iiberschritten hat
und die Ehe zu diesem Zeitpunkt bereits so
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lange bestanden hat, dass dies fiir die Lebens-
verhiltnisse der Ehepartner prdgend ist (z.B.
fiir 10 Jahre).

Weiterhin konnen Sie auch hinsichtlich
der Hohe des nachehelichen Unterhal-
tes Vereinbarungen treffen. Die Hohe
des Unterhaltsanspruchs richtet sich
grundsatzlich nach dem Einkommen,
das Sie bzw. lhre Partnerin oder Ihr
Partner wahrend der Ehezeit erzielt
haben.

Regelungsmoglichkeit bzgl.
der Hohe des Unterhalts

Sie konnen Regelungen treffen, durch
die die Berechnung des Unterhaltes
modifiziert wird.

Beispiel: Ihre Partnerin oder |hr Part-
ner geht dem teuren Hobby des Mo-
torradsportes nach. Sie bzw. er will
deshalb einen Kredit aufnehmen, um
ein teures Motorrad zu erwerben. Hier
kénnen Sie vereinbaren, dass im Fall
der Trennung oder Scheidung die Ra-
ten fur diesen Kredit bei der Unter-
haltsberechnung nicht bericksichtigt
werden dirfen. Im Ergebnis bedeutet
dies, dass diese im Fall der Rechtskraft
der Scheidung aus dem Einkommen
aufzubringen sind, das lhrer Partnerin

oder lhrem Partner nach Abzug von an-
deren Verbindlichkeiten und Unterhalt
verbleibt.

Sie kénnen auch ausschlief3en, dass
nach der Trennung, aber vor Rechts-
kraft der Scheidung entstandene Ver-
bindlichkeiten bei der Berechnung des
Unterhaltes beriicksichtigt werden.

Es kann sich auch anbieten, unabhangig
von den Einkommensverhaltnissen den
im Fall der Scheidung geschuldeten Un-
terhalt festzulegen.

Dies kommt z.B. in Betracht, wenn nur ein
Teil der Ehepartner ein sehr hohes Einkommen
erzielt, wihrend der andere Teil mit Riicksicht
auf Haushaltsfiihrung und Kinderbetreuung
Einschrinkungen seiner beruflichen Entwick-
lung in Kauf nimmt. In diesem Fall kann ver-
einbart werden, dass im Fall der Scheidung ein
Unterhaltsanspruch geschuldet wird, der ver-
traglich an dem Einkommen ausgerichtet wird
(z.B. durch Bezugnahme auf Entgeltgruppe
und Erfahrungsstufe im TVGD), das die oder
der Unterhaltsberechtigte erzielen wiirde,
wenn aufgrund der EheschliefSung keine Nach-
teile fiir das berufliche Fortkommen in Kauf

genommen worden wiren.



Regelungsmoglichkeit
bei Einkiinften aus
selbstandiger Tatigkeit

Beispiel: Bei Eheschliefdung waren
beide Ehepartner berufstatig. Im Hin-
blick auf die beiderseitige Berufstatig-
keit und um die Ehe von vermdgens-
rechtlichen Fragen zu trennen, haben
sie wechselseitig auf die Zahlung nach-
ehelichen Unterhaltes verzichtet. Spa-
ter entscheiden sie sich fir ein Kind,
das zundchst die Ehefrau betreuen
mochte. Beide Ehepartner gehen da-
von aus, dass die Ehefrau ohne diese
Unterbrechung ihrer Tatigkeit in abseh-
barer Zeit Leiterin des Kindergartens

werden wirde, in dem sie derzeit be-

schaftigt ist. In diesem Fall konnten die
Ehepartner die Ehefrau von dem beruf-
lichen Risiko dieser Entscheidung in fi-
nanzieller Hinsicht entlasten, indem sie
vereinbaren, dass sich der Bedarf der
Ehefrau im Fall von Trennung und
Scheidung nach dem Gehalt richtet,
das der TV6D hinsichtlich Entgeltstufe
und jeweiliger Erfahrungsstufe fir eine
Tatigkeit, die der Einstufung als Leite-
rin des Kindergartens entspricht, vor-
sieht (z.B. Entgeltgruppe S15 fir einen
Kindergarten mit 70 Platzen, Stufe ent-
sprechend der fiktiven Beschaftigung
als Kindergartenleiterin, z.B. nach vier
Jahren Stufe 3). Dadurch wird erreicht,
dass die Ehefrau finanziell genauso ge-
stellt ist, als ware sie weiter erwerbsta-
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tig gewesen. Erzielt die Ehepartnerin
bzw. der Ehepartner bei EheschliefSung
hohe Einkiinfte aus selbstandiger
Tatigkeit, kann es sinnvoll sein, eine
Regelung zur Abfindung des Unterhal-
tes im Fall der Scheidung zu vereinba-
ren. Dadurch tragt der selbstandige Teil
nicht die Last, fir unbestimmte Zeit
eine betragsmaf3ig nicht genau vorher-
sehbare monatliche Belastung erfiillen
zu missen. Dies steht insbesondere der
Aufnahme von Krediten entgegen. Um-
gekehrt ist auch die oder der Unter-
haltsberechtigte nicht den starken
Schwankungen des Einkommens aus
selbstandiger Tatigkeit, die dariiber hin-
aus auch durch die unternehmerischen
Entscheidungen des Selbstandigen be-
einflusst werden konnen, ausgesetzt.
Dariiber sind die Ehepartner im Fall ei-
ner Abfindung in unterhaltsrechtlicher
Hinsicht voneinander unabhangig. So
kann die oder der Unterhaltsberech-
tigte einer Erwerbstatigkeit nachgehen
oder eine neue Partnerschaft eingehen
oder auch wieder heiraten, ohne dass
dies Auswirkungen auf den Unterhalt
hat. Die Hohe der Abfindung ist abhan-
gig von der erwarteten Hohe des Un-
terhaltes und der Dauer des Unterhal-
tes festzusetzen. Weiterhin ist zu
berlicksichtigen, inwieweit diese auch
zu einer Teilhabe der unterhaltsberech-
tigten Ehepartnerin bzw. des unter-
haltsberechtigten Ehepartners an dem

wahrend der Ehezeit durch Fortent-
wicklung des Unternehmens geschaffe-
nen Wert fiihren soll. Daher ist es ib-
lich, die Abfindungszahlung in
Abhangigkeit von der Dauer der Ehe
gestaffelt zu regeln.

Denken Sie an den
Altersvorsorgeunterhalt!

Der nacheheliche Unterhalt setzt sich

grundsatzlich aus Altersvorsorgeunter-
halt, Krankheitsvorsorgeunterhalt und

Elementarunterhalt zusammen. Insbe-
sondere hinsichtlich des Altersvorsor-

geunterhaltes konnen Sie Vereinbarun-
gen treffen.

Beispiel: Ihre Ehepartnerin bzw. Ihr
Ehepartner ist selbstandig tatig. Sie un-
terstiitzen lhre Partnerin/lhren Partner
bei dieser Tatigkeit und im Ubrigen
Ubernehmen Sie die Verantwortung fir
Kinder und Haushalt. In diesem Fall
sollte vereinbart werden, wie lhre Part-
nerin/lhr Partner fir lhre Absicherung
wegen Alters, Invaliditat und Krankheit
zu sorgen hat. Weiterhin sollte verein-
bart werden, dass diese Absicherung
auf Kosten Ihrer Partnerin/lhres Part-
ners im Fall der Scheidung fortzufiih-
ren ist.



Bitte beachten Sie, dass die Moglich-
keiten, in vorsorgenden Ehevertragen
Vereinbarungen zum nachehelichen
Unterhalt zu treffen, sehr vielseitig
sind. Im Rahmen dieser Broschiire kon-
nen nur beispielhaft einige Fallgestal-
tungen aufgefiihrt werden, in denen
Anlass besteht, (ber Regelungen zum
nachehelichen Unterhalt
nachzudenken.

Und: Vereinbarungen zum nacheheli-
chen Unterhalt, die vor Rechtskraft der
Scheidung geschlossen werden, bedr-
fen der notariellen Beurkundung.

3. Giiterstand und Vermogen

a. Gesetzliche Regelung
Grundsatzlich leben Ehepaare, wenn
sie keine vertragliche Regelung getrof-
fen haben, und auf ihre Ehe bei Ehe-
schliefSung deutsches Recht anwend-
bar ist, im gesetzlichen Glterstand der
Zugewinngemeinschaf. Daneben gibt
es die Giterstande der Gitertrennung
und der Gutergemeinschaft, welche je-
doch durch einen Ehevertrag verein-
bart werden missen, sofern nicht aus-
nahmsweise als Auffanglosung von
Gesetz wegen Gltertrennung eintritt
(SS 1388,1414 5. 2 BGB).

Zugewinngemeinschaft

Achtung: Hinsichtlich der Ausgestal-
tung der giterrechtlichen Verhaltnisse
besteht weitgehend Vertragsfreiheit.
Allerdings bedurfen Ehevertrage der
notariellen Beurkundung bei gleichzei-
tiger, nicht notwendig auch personli-
cher Anwesenheit (Vertretung ist also
moglich) der Ehepartner. Privatschrift-
liche Vereinbarungen oder gar miindli-
che Absprachen zwischen den Ehe-
partnern, durch die der gesetzliche
Giterstand geandert oder aufgehoben
werden soll, oder durch die ein anderer
Guiterstand vereinbart werden soll,
sind null und nichtig!

Bei der Zugewinngemeinschaft bleibt
das Vermdgen des Ehepaars jeweils ge-
trennt. Die Ehepartnerin bzw. der Ehe-
partner bleibt z.B. Inhaberin/Inhaber
des eigenen Kontos oder im Eigentum
ihrer/seiner Immobilie. Eine Vermi-
schung der Vermogenswerte findet
nicht statt. Anders, als der Name viel-
leicht nahe legt, entsteht aufgrund der
Zugewinngemeinschaft also gerade
kein gemeinschaftliches Vermogen des
Ehepaares.

Man konnte die Zugewinngemein-
schaft daher auch als eine Form der
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Gutertrennung mit nachtraglichem
Wertausgleich beschreiben.

Daraus folgt:

» Sie sind an Vermogensgegenstanden
nur gemeinsam berechtigt, wenn Sie
diese auch gemeinschaftlich
erwerben.

Beispiel: Sie beabsichtigen, ein Einfami-
lienhaus zu erwerben. Sie erwerben an
diesem Einfamilienhaus nur Miteigen-
tum, wenn dies in dem Kaufvertrag
und der Auflassung so geregelt ist. Tre-
ten demgegenUber nur Sie oder lhre
Partnerin/lhr Partner als Erwerberin
bzw. Erwerber auf, erwerben Sie oder
Ihre Ehepartnerin/Ihr Ehepartner auch
(nur) Alleineigentum. Dies bedeutet,
dass auch die Wertsteigerung, die das
Haus moglicherweise dadurch erféhrt,
dass Uber Jahre aus dem gemeinsamen
Einkommen der Ehepartner die Kredite
fur dieses Haus zuriickgefiihrt werden
und dementsprechend eine Grund-
schuld nur noch in geringerem Umfang
valutiert, zunachst allein der Alleinei-
gentlimerin/dem Alleineigentimer von
Ilhnen zugutekommt. Entsprechendes
gilt fir die Wertsteigerung aufgrund
der Preisentwicklung am
Immobilienmarkt.

~ Sie haften nicht fir die Schulden der
Ehepartnerin oder des Ehepartners.
Gemeinsam haften Sie nur fir Schul-
den, die Sie auch gemeinsam einge-
gangen sind, beispielsweise weil Sie
gemeinsam einen Kreditvertrag zur
Anschaffung eines Haushaltsgegen-
standes oder einer Immobilie unter-
schrieben haben. Es ist daher nicht
zutreffend, wenn die Ehepartnerin
oder der Ehepartner der jeweils an-
deren Person die Vereinbarung von
Gutertrennung mit dem Argument
nahezulegen versucht, dass diese
dann nicht (mehr) fir die Schulden,
die sie z.B. fir seinen Gewerbebe-
trieb aufnehme, hafte. Allerdings be-
stehen viele Banken auf der Mithaft
der Ehepartnerin bzw. des Ehepart-
ners: dann haftet diese aufgrund
Schuldbeitritts fir die Schulden des
anderen mit, und zwar unabhangig
davon, welcher Giterstand verein-
bart wurde, sofern die Mithaft nicht
ausnahmsweise sittenwidrig sein
sollte.

A\

Jeder von Ihnen verwaltet sein Ver-
mogen selbst. Sie konnen daher
selbst entscheiden, ob Sie einen |h-
nen gehorenden Vermogensgegen-
stand (z.B. lhr Auto) verkaufen wol-
len oder wie Sie lhr Vermdgen
anlegen wollen. Dafir ist nur in zwei
Fallen die Zustimmung Ihrer Ehepart-
nerin bzw. lhres Ehepartners erfor-



derlich: Entweder, wenn der Gegen-
stand, den Sie veraufdern mochten, so
werthaltig ist, dass er im Wesentli-
chen Ihr gesamtes Vermogen aus-
macht. Insbesondere in der Unter-
nehmerehe kann es sich empfehlen,
dieses Zustimmungserfordernis hin-
sichtlich unternehmensbezogener
Geschifte abzubedingen, damit die
unternehmerisch erforderlichen Ent-
scheidungen zeitnah und fir Ver-
tragspartner sicher getroffen werden
kénnen. Oder: Es handelt sich bei
dem Gegenstand um einen Haus-
haltsgegenstand. Das ist dann der
Fall, wenn der Gegenstand zur Fih-
rung des gemeinsamen Haushaltes
verwendet oder bendtigt wird.
Hierzu gehort z.B. das Auto, mit dem
die Einkdufe fur die Familie sowie Ur-
laubsreisen durchgefiihrt werden.
Nicht zu den Haushaltsgegenstanden
gehoren die personlichen Gegen-
stande der Ehepartner, die aus-
schliefdlich zum Gebrauch dieser Per-
son bestimmt sind, wie Schmuck,
Sportgerdte und Kleidung, aber auch
nach der Trennung fir die Einrichtung
eines eigenen Hausstandes durch
eine Person selbst angeschaffte
Haushaltsgegenstande.

Bei der Zugewinngemeinschaft ist im
Falle des Scheiterns der Ehe der Zuge-
winnausgleich durchzufihren.

Zugewinn ist die Differenz zwischen
dem Wert des Endvermdgens und des
Anfangsvermogens eines Ehepartners
(§ 1373 BGB). Erbschaften und Schen-
kungen erhéhen immer das Anfangs-
vermogen der Ehepartnerin oder des
Ehepartners, der oder dem sie angefal-
len sind, auch wenn dies erst nach Ehe-
schlieféung der Fall sein sollte, sind
aber, soweit noch vorhanden, auch im
Endvermogen zu beriicksichtigen. Da-
durch, dass sie sowohl im Anfangs- als
auch im Endvermogen zu berlcksichti-
gen sind, sind sie fiir die Berechnung
des Zugewinns neutral. Dies gilt aller-
dings nicht fir die Wertsteigerung, die
diese Gegenstande unter Umstanden
in der Ehezeit erfahren, z.B. aufgrund
der Entwicklung der Immobilienpreise.
Soll auch diese vom Zugewinnaus-
gleich ausgenommen werden, bedarf
es einer erganzenden Vereinbarung,
z.B.in Form eines dreiseitigen Ge-
schafts zwischen Schenker, beschenk-
ter Ehepartnerin/beschenktem Ehe-
partner und der jeweils anderen Person
oder durch Modifizierung der
Zugewinngemeinschaft.

Anfangsvermdgen ist der Wert des
Vermdégens zur Zeit der Eheschliefung
(§ 1374 BGB). Dem Anfangsvermdgen
hinzuzurechnen sind - wie gezeigt -
Gegenstande, die eine Ehepartnerin/
ein Ehepartner von Todes wegen, mit
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Ricksicht auf ein kiinftiges Erbrecht,
durch Schenkung oder als Ausstattung
erwirbt.

Endvermogen ist der Wert des Vermo-
gens zum Zeitpunkt der Beendigung der
Zugewinngemeinschaft (§ 1375 BGB).
Dem Endvermdgen sind Gegenstande
hinzuzurechnen, die zu diesem Zeit-
punkt nicht mehr vorhanden sind, weil
die Ehepartnerin/der Ehepartner diese
unentgeltlich einem Dritten zugewandt
hat, sie verschwendet hat oder weil die
Ehepartnerin/der Ehepartner in der Ab-
sicht, den anderen zu schadigen, diese
Gegenstande vernichtet oder weggege-
ben hat. Im Fall der Scheidung ist fir die
Berechnung der Tag mafigeblich, an

dem der Scheidungsantrag zugestellt
wurde (§ 1384 BGB)

Ubersteigt der Zugewinn der einen
Ehepartnerin/des einen Ehepartners
den Zugewinn der anderen Ehepartne-
rin/des anderen Ehepartners, so steht
die Hilfte des Uberschusses der ande-
ren Ehepartnerin/dem anderen Ehe-
partner als Ausgleichsforderung zu (§
1378 BGB). Der Zugewinnausgleichs-
anspruch ist ein Anspruch in Geld. Er
gibt kein Recht auf Ubertragung einer
Immobilie oder eines anderen Vermo-
gensgegenstandes. Durch den Zuge-
winnausgleich soll erreicht werden,
dass eine wahrend der Ehe erzielte
Wertsteigerung des Vermogens der
Ehepartner beiden Ehepartnern in glei-
cher Weise zugutekommt.




Zur Erlauterung der Berechnung des Zugewinnausgleichs ein Beispiel:

EHEMANN
Anfangsvermogen
bei Heirat am 03.05.2002
Aktiva
bar 10.000,-€
Pkw 3.000,-€
gesamt 13.000,-€

indiziert: 13000 x 119,3/78,1

19.857,87 €

Lebenshaltungsindex alle privaten Haushalte

Endvermogen bei Zustellung
Scheidungsantrag am 15.11.24

Aktiva

Haus 1/2 300.000,-€
Pkw 22.000,-€
Wertpapiere 50.000,-€
LV Zeitwert 8.000,-€
gesamt 380.000,-€
Passiva

Darlehen -120.000,-€
Endvermégen 260.000,-€

Passiva -€
Anfangsvermégen 19.857,87 €
Zugewinn

Endvermogen 260.000,-€
abziglich Anfangsvermégen  -19.857,87€

Zugewinn

240.142,13€

EHEFRAU

Anfangsvermégen
bei Heirat am 03.05.2002
Aktiva
Erbe
10.06.2008 30.000,-€
indiziert: 30000 x 119,3/86,9

41.185,27€

Lebenshaltungsindex alle privaten Haushalte

Passiva

Anfangsvermogen

=€

41.185,27€

Endvermdgen bei Zustellung
Scheidungsantrag am 15.11.24

Aktiva

Haus 1/2 300.000,-€

Passiva

Darlehen -120.000,-€
Endvermégen 180.000,-€

Endvermogen 180.000,-€
abzilglich Anfangsvermoégen - 41.185,27€
Zugewinn 138.814,73€

Differenz zwischen Zugewinn Ehemann und Zugewinn Ehefrau
240.142,13€-138.814,73€ =101.327,40,-€ : 2=50.663,70€
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Der Ehefrau steht in diesem Beispiel
also ein Anspruch auf Zahlung von
50.663,70€ gegen den Ehemann zu.
Insgesamt steht ihr bei Beendigung des
Giterstandes ein hoheres Vermdgen
zu als dem Ehemann. Einschlief3lich des
Ausgleichsanspruchs verfiigt sie Gber
180.000,00€ + 50.663,70€ =
230.663,70€, wahrend der Ehemann
nur noch Uber ein Vermdgen in Hohe
von 260.000,00€ - 50.663,70€ =
209.336,30€ verfiigt. Dies ist aber ge-
recht: Durch den Zugewinnausgleich
wird nur der Vermogenszuwachs, der
wahrend der Ehe erzielt wurde, ausge-
glichen, nicht aber das bei Ende der
Ehe vorhandene Vermdgen der Ehe-
partner und auch nicht der Vermogens-
zuwachs, der auf Erbschaft oder
Schenkung beruht und daher keinen
Bezug zur gemeinsamen wirtschaftli-
chen Lebensleistung der Ehegatten hat.

Vorteile und Nachteile der
Zugewinngemeinschaft

Vorteil:

Beide Ehepartner bleiben selbst Ver-
mogensinhaberin/Vermdégensinhaber
der eigenen Vermogensgegenstande,
partizipieren jedoch am Vermogens-
aufbau der anderen Ehepartnerin/des
anderen Ehepartners wahrend der Ehe-
zeit. Der Zugewinnausgleich ist steuer-
frei. Da die Ehepartner jeweils im Ei-

gentum ihrer Vermdgensgegenstande
bleiben und tiber diese grundsatzlich
frei verfiigen konnen, werden im Fall
des Scheiterns der Ehe Streitigkeiten
der Ehepartner, durch die sich diese ge-
genseitig bei einer zweckmafdigen Ver-
wertung des Vermogens blockieren
kénnen, vermieden.

Nachteil:

Der Zugewinnausgleich sieht eine sche-
matische Berechnung vor. Grundsatz-
lich spielt es keine Rolle, worauf eine
Wertsteigerung zurlickzufiihren ist. Da-
her werden auch Wertsteigerungen aus-
geglichen, die nicht auf eine gemein-
same Leistung der Ehepartner
zurlckzufthren sind, wie z.B. die Wert-
steigerung eines Hauses zwischen Ehe-
schliefSung und Zustellung des Schei-
dungsantrages aufgrund der
Entwicklung der Immobilienpreise. Dies
kann dazu fihren, dass im Fall der
Scheidung das Haus verkauft werden
muss, um den Zugewinnausgleich zu
finanzieren.

Weiterhin wird auch die Wertsteigerung
von Firmen oder Gesellschaftsbeteili-
gungen erfasst. Dies kann dazu fihren,
dass im Fall der Liquidation die Exis-
tenzgrundlage der Ehepartner wegfallt.

Zu Harten kann es auch fihren, wenn
der Wertzuwachs auf Schadensersatz-



und Schmerzensgeldanspriichen be-
ruht, die eigentlich der Kompensation
entsprechender (immaterieller) Nach-
teile fur die geschadigte Ehepartnerin/
den geschadigten Ehepartner sowie
der Kompensation kiinftiger Einnahme-
ausfalle oder der Deckung eines kinfti-
gen unfallbedingten Mehrbedarfs
dienen.

Es kénnen also Vereinbarungen sinnvoll
sein, um unbeabsichtigte Harten zu
vermeiden.

Viele individuelle Gestaltungs-
moglichkeiten bzgl. Giiterstand
und Vermdégen

b. Gestaltungsmoglichkeiten
Hinsichtlich der Ausgestaltung der gi-
ter- und vermdgensrechtlichen Folgen
der Ehe haben Sie viele Moglichkeiten.
Gerade bei der Eheschliefdung sollten
Sie sich genau Uberlegen, welche ver-
mogensrechtlichen Folgen die Ehe ha-
ben soll. Grundsatzlich kann man die
moglichen Vereinbarungen unterteilen
wie folgt:

> Bei Ehe mit Auslandsbezug kann ge-
regelt werden, welches Recht gelten
soll. In diesem Zusammenhang mus-
sen Sie auch beriicksichtigen, dass

das Giterrechtsstatut grundsatzlich
nicht wandelbar ist.

> Sie konnen anstelle der Zugewinnge-
meinschaft Gitertrennung oder Gu-
tergemeinschaft als fiir Sie mafdgebli-
chen Giterstand vereinbaren.

> Sie konnen innerhalb der gesetzlichen
Moglichkeiten den von lhnen gewahl-
ten Giterstand modifizieren.

> Wenn fir das auf Ihre Ehe anwend-
bare Giterrecht entweder franzosi-
sches oder deutsches Recht gilt, kon-
nen Sie den Giterstand der
Wahl-Zugewinngemeinschaft
vereinbaren.

Bitte beachten Sie: Alle giiterrechtli-
chen Vereinbarungen bedurfen der no-
tariellen Beurkundung. Dies gilt auch
fur Vereinbarungen, durch die der GU-
terstand nur modifiziert wird. Verein-
barungen, die dieses Formerfordernis
nicht einhalten, sind unwirksam!

Beispiel: Sie haben in einem Ballungs-
gebiet ein Haus geerbt. Sie mochten
das Risiko vermeiden, im Fall der Schei-
dung dieses Haus verkaufen zu mussen,
weil sein Wert entsprechend der Ent-
wicklung der Grundstickspreise sehr
stark steigen konnte. Deshalb einigen
Sie sich mit Ihrer Partnerin/Ihrem Part-
ner privatschriftlich, dass dieses Haus
bei einer etwaigen Scheidung bei der
Berechnung des Zugewinnausgleichs
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nicht berlcksichtigt werden soll. Diese
Vereinbarung ist formnichtig, weil sie
nicht notariell beurkundet wurde und
schiitzt Sie nicht!

aa. Vereinbarung des deutschen
Glterrechts

Solche Vereinbarungen sind z.B. sinn-
voll, wenn Sie nach der Eheschlief3ung
ins Ausland ziehen mdchten, aber wiin-
schen, dass deutsches Recht fir Sie als
lhr Heimatrecht gelten soll.

Beispiel: Sie und lhre Ehepartnerin/Ihr
Ehepartner haben bei Eheschliefiung
die deutsche Staatsangehdrigkeit. Sie
beabsichtigen aber, nach der Eheschlie-
f3ung im Rahmen eines Forschungspro-
jektes nach Kalifornien zu ziehen.

Wenn Sie keine Rechtswahl treffen,
gelten fur die glterrechtlichen Folgen
lhrer Ehe die Vorschriften des US-Bun-
desstaates Kalifornien, weil sie im Be-
reich dieses Bundesstaates ihren ers-
ten gewdhnlichen Aufenthalt
begriinden. Folge davon ist, dass fur
die giiterrechtlichen Folgen lhrer Ehe
die Vorschriften des Bundesstaates Ka-
lifornien Uber die Community of Pro-
perty (eine Art Gitergemeinschaft)
gelten. Dies wird im Fall einer Riick-
kehr nach Deutschland die vermogens-
rechtliche Auseinandersetzung des
Ehepaares, zumal wenn diese vor ei-

nem deutschen Gericht durchzufiihren
ware, erheblich erschweren. Daher
wadre zu Uberlegen, ob Sie in einem sol-
chen Fall nicht stattdessen deutsches
Guterrecht wahlen sollten.

Ausnahmefall
Giitertrennung

bb. Giterstandsvereinbarungen
Gltertrennung

Sie kdnnen anstelle der Zugewinnge-
meinschaft den Giiterstand der Giter-
trennung wahlen.

Die Gitertrennung bewirkt, dass sich
das Ehepaar in vermogensrechtlicher
Hinsicht wie fremde Dritte gegeniiber-
stehen. Wie beim gesetzlichen Giiter-
stand der Zugewinngemeinschaft blei-
ben bei diesem Giiterstand die
Vermogensmassen der Ehepartner
wdhrend der Ehe getrennt. Die Ehe-
partnerin/der Ehepartner verwaltet
das eigene Vermogen grundsatzlich al-
lein und kann alleine dariiber bestim-
men. Die fur die Zugewinngemein-
schaft geltenden Beschrankungen der
Verfugungsbefugnis bei Geschaften,
die im Wesentlichen das gesamte Ver-
mogen der Ehepartnerin/des Ehepart-
ners oder Haushaltsgegenstande be-
treffen, gelten hier nicht. Im Falle der



Scheidung kommt es zu keinem Ver-
mogensausgleich. Ein Wertausgleich
kann daher nur durch Verwertung von
Gegenstanden erfolgen, die die Ehe-
partner als Miteigentimerin/Miteigen-
timer oder zur gesamten Hand erwor-
ben haben.

Giitertrennung nachteilig fiir
nichtvermégende Partnerin/
nichtvermogenden Partner

Vorsicht: Die Gitertrennung geht zu-
lasten der nichtvermogenden Ehepart-
nerin/des nichtvermégenden Ehepart-

ners, denn es wird kein Ausgleich fir

eine Unterstiitzung beim Vermogens-
aufbau wahrend der Ehezeit geleistet.
Gutertrennung ist daher nur sinnvoll,
wenn beide Ehepartner finanziell abge-
sichert sind oder durch ehevertragliche
Regelungen abgesichert werden. Bei
einem vélligen Ausschluss des Zuge-
winnausgleichs gegeniiber dem nicht
vermogenden Teil ist fir eine faire
Kompensation, z.B. in Form eines kon-
tinuierlichen Vermodgensaufbaus oder
eines Eigentumserwerbs fir die ausge-
schlossene Partnerin/den ausgeschlos-
senen Partner zu sorgen. Im Ubrigen
sollten Sie in diesem Fall darauf achten,
dass zeitnah nach Vereinbarung der
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Gltertrennung eine angemessene Par-
tizipation an dem Vermdgen erfolgt,
das der andere Teil wahrend der Ehe
erwirbt, und dieser regelmaf3ig, min-
destens einmal pro Jahr Gber die Ent-
wicklung seines Vermogens Rechnung
legt. Der Giterstand ist also nur geeig-
net, wenn beide Ehepartner Transpa-
renz Uber die Entwicklung ihres Vermo-
gens herstellen, sich personlich auf
Augenhohe begegnen und berechtigt
einander vertrauen.

Die Vereinbarung von Giitertrennung
kann sinnvoll sein, wenn Sie die Ehe in
vorgeriicktem Alter zu einem Zeit-
punkt schliefsen, in dem davon auszu-
gehen ist, dass Sie durch gemeinschaft-
liche Leistung keine wesentlichen
Vermogenswerte mehr schaffen wer-
den, und wenn Sie das Risiko einer ver-
mogensrechtlichen Auseinanderset-
zung im Fall des Scheiterns Ihrer Ehe,
die sich auf die Bewertung zahlreicher
Gegenstdnde erstrecken wiirde, ver-
meiden wollen.

Die Vereinbarung von Gltertrennung
kann auch sinnvoll sein, wenn zwischen
lhnen und Ihrer Ehepartnerin/lhrem
Ehepartner ein erheblicher Altersunter-
schied besteht; denn dann kann es
dazu kommen, dass Sie im Wege des
Zugewinnausgleichs den Vermogenszu-
wachs ausgleichen missen, den Sie

noch wahrend der aktiven beruflichen
Phase realisieren konnen, wahrend lhre
Partnerin/lhr Partner eher von der Sub-
stanz leben wird, wenn das Rentenal-
ter erreicht wird. Um hier Disparitaten
zu vermeiden, ist zu Uberlegen, zumin-
dest den lebzeitigen Zugewinnaus-
gleichsanspruch auszuschliefzen (s.u.).

Die Vereinbarung von Giitertrennung
kann auch sinnvoll sein, wenn Sie oder
Ihre Ehepartnerin/Ihr Ehepartner bei
Eheschliefdung Uber ein Unternehmen
oder einen Unternehmensanteil, Gber
Patente oder aber Uiber ein grofdes Erbe
verfligen und befiirchten missen, im
Fall des Zugewinnausgleichs lhre Exis-
tenzgrundlage aufgrund der zwischen-
zeitlich eingetretenen Wertanderungen
zu verlieren. In diesem Fall ist aber dar-
auf zu achten, dass zugunsten des nicht
vergleichbar vermogenden Teiles des
Paares eine Kompensation vereinbart
wird, die insbesondere einen fairen Aus-
gleich fir die Beitrdage dieses Teils vor-
sieht. Diese kdnnen darin bestehen,
dass er Kinderbetreuung und Haushalts-
fuhrung ibernimmt und es dem ande-
ren Teil so ermdglicht, das vorhandene
Vermdgen zu vermehren, oder durch
Ehegattenmitarbeit im Unternehmen
zum Vermogensaufbau beitragt.

Die Gitertrennung ist fir den nicht
vermdgenden Teil auch in erbrechtli-



cher und erbschaftssteuerrechtlicher
Hinsicht nachteilig. Weder tritt eine Er-
hohung des gesetzlichen Erbteils um %
ein (vgl. § 1371 Abs. 1 BGB) noch wird
der (fiktive) Zugewinnausgleichsan-
spruch gem. § 5 ErbStG von der Erb-
schaftssteuer freigestellt, so dass der
Ehepartnerin/dem Ehepartner lediglich
der —in diesen Fallen meist nicht aus-
reichende - Freibetrag gem. § 16 Abs.
1 Nr. 1 ErbStG verbleibt. Daher sollte
in entsprechenden Fallen zumindest
uberlegt werden, den Zugewinnaus-
gleich nur fir den Fall auszuschliefen,
dass der Giterstand aus anderen
Griinden als dem Tod der Ehepartne-
rin/des Ehepartners endet.

Vorsicht mit der
Giitergemeinschaft!

Giitergemeinschaft gem. § 1415 BGB
Die Begriindung einer Giitergemein-
schaft ist die Ausnahme. Fiir diesen
Glterstand spricht, dass er beiden Ehe-
partnern unmittelbar eine gleichma-
3ige Teilhabe an dem wahrend der
Ehezeit erworbenen Vermogen ge-
wahrt. Er bringt deshalb die gleichma-
3ige Teilhabe der Ehepartner an dem
gemeinsam Erworbenen am besten
zum Ausdruck.

Gleichwohl sollten Sie sich gut Uberle-
gen, ob Sie diesen Giiterstand verein-
baren mochten.

Gegen diesen Giterstand spricht, dass
die Regelungen zur Bildung und Ver-
waltung des gemeinschaftlichen Ver-
mogens sehr kompliziert sind. Es sind
finf Vermogensmassen zu unterschei-
den. Weiterhin kann die Verwaltung
des sog. Gesamtgutes unterschiedlich
ausgestaltet werden.

Auch ist die Auseinandersetzung einer
Gutergemeinschaft sehr kompliziert,
wenn in der Situation von Trennung
und Scheidung kein ausreichendes Ein-
vernehmen der Ehepartner besteht.

Schlief3lich enthalt dieser Guterstand
ein besonderes Risiko: Das Gesamtgut
haftet fir samtliche Schulden der Ehe-
partnerin/des Ehepartners. Auch wenn
Ihre Partnerin/Ihr Partner erhebliche
Verbindlichkeiten eingeht, die Sie viel-
leicht nicht einmal kennen, tragen Sie
also das Risiko, letztlich mit ihrem An-
teil an dem Gesamtgut fir die Erfil-
lung dieser Verbindlichkeiten mit ein-
stehen zu missen. Das gilt sogar fur
Haftpflicht- und Unterhaltsschulden.
Da Ihr Anteil am Gesamtgut in der Re-
gel den grofdten Teil lhres Vermdgens
bilden wird, wenn Sie Gitergemein-
schaft vereinbaren, kann die Haftung
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fur Schulden, die in den Verantwor-
tungsbereich Ihrer Partnerin/lhres
Partners fallen, dazu fihren, dass Sie
nahezu Ihr gesamtes Vermogen
verlieren.

Aufgrund dieser Risiken und Schwierig-
keiten ist in einem vorsorgenden Ehe-
vertrag die Vereinbarung der Giiterge-
meinschaft allenfalls in Ausnahmefallen
zu empfehlen.

Modifizierte Zugewinn-
gemeinschaft: viel Raum
fir interessengerechten
Ausgleich!

Modifizierte Zugewinngemeinschaft
Es gibt vielfdltige Moglichkeiten, die
Zugewinngemeinschaft vertraglich aus-
zugestalten, um zu einem interessenge-
rechten Ausgleich zwischen den Ehe-
partnern zu kommen. Bei der
»,modifizierten Zugewinngemeinschaft”
besteht zwischen den Ehepartnern der
gesetzliche Giiterstand der Zugewinn-
gemeinschaft. Jedoch kann dieser je
nach Bedurfnissen und Interessen der
Ehepartner auf vielfaltige Weise modi-
fiziert werden. Im Einzelnen sollen hier
erwahnt werden:

» Ausschluss der Verfligungsbeschran-
kungen gem. §§ 1365, 1369 BGB.
Wie bereits dargestellt verwalten im
Guterstand der Zugewinngemein-
schaft Ehepartner ihr Vermaogen je-
weils selbstandig. Sie konnen jedoch
nur mit Zustimmung des jeweils an-
deren Teils Gber Gegenstdnde verfi-
gen, die zwar in ihrem Eigentum ste-
hen, jedoch im Wesentlichen deren
gesamtes Vermogen bilden oder zu
den Haushaltsgegenstanden gehoren.
Diese Beschrankungen kénnen abbe-
dungen werden. Das ist v.a. dann
sinnvoll, wenn Sie oder |hre Partne-
rin/lhr Partner Inhaberin/Inhaber ei-
nes Unternehmens sind, das im We-
sentlichen lhr gesamtes Vermogen
ausmacht.

A\

Ausschluss des Zugewinnausgleichs
bei der Scheidung. Wird diese Vari-
ante gewdbhlt, ist der Zugewinnaus-
gleich bei Tod der Ehepartnerin/des
Ehepartners mit allen erb- und erb-
schaftssteuerlichen Vorteilen durch-
zufihren. Dadurch kann im Fall des
Todes im Ergebnis in Hohe des fikti-
ven Zugewinnausgleichsanspruchs
der Vermdgensibergang erbschafts-
steuerfrei gestaltet werden. Sie soll-
ten diese Moglichkeit bedenken,
wenn zwischen lhnen bei Eheschlie-
fsung ein erhebliches Vermdgensge-
fille besteht und Sie nicht ganz sicher
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ausschlief3en kdnnen, dass der an-
dere Teil mehr an einer Teilhabe an
Ihrem Vermogen als an lhrer Person
interessiert ist. Weiterhin ist dies eine
gute Moglichkeit, um bei einem er-
heblichen Altersunterschied zwi-
schen Ihnen und lhrer Partnerin/Ih-
rem Partner Disparitdten zu
vermeiden (s.0. S. 52). Im Ubrigen ist
bei dieser Variante aber Vorsicht an-
gebracht, weil sie dazu fihrt, dass im
Fall der Scheidung die Ehepartner
nicht wechselseitig an den gemein-
schaftlich geschaffenen Vermégens-
werten partizipieren.

Doppelverdienerehe: Wenn Sie
beide berufstatig sind und nicht
mochten, dass Sie Uber die Ehe auch
in vermogensrechtlicher Hinsicht
verbunden sind, missen Sie Guter-
trennung vereinbaren. Dies ist aber
unbefriedigend, wenn aus lhrer Ehe
gemeinschaftliche Kinder hervorge-
hen oder die Partnerin/der Partner
beruflich kirzer tritt, um dem ande-
ren den beruflichen Aufstieg zu er-
moglichen und deshalb das Modell
der Doppelverdienerehe nur noch
eingeschrankt oder gar nicht mehr
gelebt werden kann. Daher kann in
diesem Fall auch der Zugewinnaus-
gleich dahingehend modifiziert wer-
den, dass er nur auf Verlangen des ei-
nen Teils durchzufihren ist, wenn

dieser aufgrund der genannten
Grinde in beruflicher Hinsicht Nach-
teile in Kauf genommen hat.

Erbschaften: Haben Sie vor der Ehe-
schliefSung Vermdogen ererbt oder un-
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entgeltlich Ubertragen bekommen
oder erwarten Sie solches Vermogen,
kann es sinnvoll sein, dieses (dann ge-
nau zu bezeichnende Vermogen) aus
dem Zugewinnausgleich insgesamt
herauszunehmen; denn andernfalls ist
die Wertsteigerung zwischen Anfall
des ererbten oder geschenkten Ver-
mogens und Zustellung des Schei-
dungsantrages auszugleichen. Das
spielt insbesondere bei Immobilien
oder Firmen eine Rolle. Eine solche
Regelung beeintrachtigt die Interes-
sen |hrer Partnerin/lhres Partners in
der Regel nicht unbillig, da der Er-
werb und der Wertzuwachs solchen
Vermogens nicht auf gemeinsamer
Leistung wahrend der Ehe beruhen.

Beispiel: Die Ehepartner sind bis zur
Einreichung des Scheidungsantrages
zwei Jahre verheiratet. Die Ehefrau hat
von ihrem eingebrachten Ersparten Ak-
tien gekauft. Die Aktien sind bis zur
Zustellung des Scheidungsantrages um
1/3 gestiegen. Wahrend des Schei-
dungsverfahrens fallen die Aktien um
die Halfte. Die Ehefrau muss trotzdem
die Halfte des Kursgewinns der Aktien
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am Tag der Zustellung des Scheidungs-
antrages ausgleichen.

Losung: Die Ehepartner vereinbaren
im Ehevertrag die modifizierte
Zugewinngemeinschaft.

Durch einen Ehevertrag kann geregelt
werden, dass zwar der gesetzliche G-
terstand der Zugewinngemeinschaft
besteht, aber bestimmte Vermdgens-
werte, wie ererbtes, geschenktes oder
eingebrachtes Vermdgen aus dem Zu-
gewinn herausgenommen wird. Dies
bedeutet, dass die Werterhchung von
ererbtem oder geschenktem Vermogen
nicht unter den Zugewinn fallt. Auch
eingebrachtes Vermdgen ware dann
nicht auszugleichen. In dem Beispiel
ware allerdings zu beachten, dass das
Aktienportfolio der Ehefrau nicht
selbst eingebrachtes Vermdgen bildet,
sondern mithilfe dieses Vermogens an-
geschafft wurde. Daher kann es im Ein-
zelfall sinnvoll sein, auch den Ausgleich
des Wertes von Gegenstdnden, die
mithilfe von Vermogen, das nicht aus-
geglichen werden soll, angeschafft
wurden (sog. ,Surrogate®), ebenfalls
auszuschliefden. Denkbar ware aber
auch, hinsichtlich der Bewertung des
Aktienportfolios auf einen anderen
Zeitpunkt, z.B. anstelle der Zustellung
des Scheidungsantrags auf die Rechts-
kraft der Scheidung abzustellen. Sie se-

hen: Es gibt gute Griinde, die Ausge-
staltung entsprechender Vertrdge in
die Hande von Notarinnen/Notaren zu
legen. Sie haben die Aufgabe, diesen
vollstdndig liber den Sachverhalt und
Ihre Interessen zu informieren.

» Herausnahme einzelner Vermdgens-
gegenstande: Sie konnen vereinba-
ren, dass einzelne Gegenstande bei
der Berechnung des Zugewinnaus-
gleichs nicht berlcksichtigt werden
sollen. Dies ist z.B. denkbar fir wert-
haltige Gegenstande wie Kunst,
Schmuck oder Musikinstrumente, die
Sie oder Ihre Partnerin/lhr Partner in
die Ehe einbringen und an denen Sie
ein hohes Affektionsinteresse haben,
so dass diese im Fall der Scheidung
unter keinen Umstdnden verwertet
werden sollen.

Sinnvoll kann dies auch fiir Unterneh-
men oder Firmenbeteiligungen sein, aus
denen der Unterhalt fir Partnerin/Part-
ner und Kinder erwirtschaftet werden
soll. Wichtig ist, dass Sie dann aber auf
einer anderen Kompensation bestehen,
v.a. wenn der Unterhalt wegfallt. Wei-
terhin sind in diesem Fall Regelungen
erforderlich, wie mit Einlagen bzw. Ver-
wendungen, die die Ehepartnerin/der
Ehepartner aus seinem Privatvermdgen
zugunsten des Unternehmens tatigt,
und umgekehrt Entnahmen verfahren



werden soll. Es kann sinnvoll sein, hier
eine eigene Kontenflihrung zu regeln.
Im Fall der Beteiligung an einer Kapital-
gesellschaft sind entsprechende Rege-
lungen fir Kapitalerhohungen, die aus
dem Privatvermogen der Ehepartnerin/
des Ehepartners geleistet werden sol-
len, erforderlich. Weiterhin werden Re-
gelungen fir den besonders kritischen
Zeitraum, ab dem die Ehe in die Krise
gerdt und dementsprechend die Partne-
rin/der Partner Interesse daran haben
kann, an sich ausgleichspflichtiges Ver-
mdogen in nicht auszugleichende Vermo-
gensmassen zu verschieben, erforder-
lich sein. Um die Rechte aus solchen
Vereinbarungen sinnvoll wahrnehmen
zu kénnen, wird es nicht zu vermeiden
sein, dass Sie sich zumindest quartals-
mafiig die betriebswirtschaftlichen Aus-
wertungen sowie die Abschlisse des
Unternehmens vorlegen lassen und kon-
trollieren und dass Sie diese Unterlagen
mit Ihrem Partner/Ihrer Partnerin auch
gemeinsam auswerten.

» Bewertung von Gegenstanden: Sie
konnen Streit vermeiden, wenn Sie
sich in einem vorsorgenden Ehever-
trag hinsichtlich schwer zu bewerten-
der Gegenstdnde auf bestimmte
Werte oder Bewertungsverfahren ei-
nigen. Dies ist v.a. hinsichtlich von
Gesellschaftsanteilen sinnvoll, wenn
Sie oder lhre Partnerin/lhr Partner an

\

einer Verwertung durch eine Abfin-
dungsklausel gehindert sind. Dann
konnen Sie durch eine solche Verein-
barung sicherstellen, dass dieser Ge-
genstand nur mit einem Wert bertick-
sichtigt werden kann, den Sie im Fall
des Scheiterns der Ehe auch realisie-
ren konnen.

Riickabwicklung von ehebedingten
Zuwendungen: Diese Zuwendungen
konnen im Fall des Scheiterns der Ehe
in der Regel nicht zurlickabgewickelt
werden. Auch ein finanzieller Aus-
gleich ist aus Rechtsgriinden oft nur
in engen Grenzen moglich. Zwar sieht
das Gesetz eine Anrechnung auf die
Ausgleichsforderung vor. Dieser Aus-
gleich versagt aber, wenn der Zuwen-
dende selbst ausgleichsberechtigt ist.
Haben Sie z.B. lhrer Partnerin/lhrem
Partner ein Grundstiick im Wert von
100.000,-€ zugewendet, das von ihr
oder ihm mit einer valutierenden
Grundschuld von 60.000,-€ belastet
wurde, und sind sonst keine Vermao-
gensgegenstande im Anfangs- oder
Endvermdogen beider Ehepartner zu
beriicksichtigen, konnen Sie nur noch
einen Ausgleichsanspruch in Hohe
von 20.000,-€ gegen lhre Partnerin/
Ihren Partner geltend machen. Wei-
terhin erfolgt die Anrechnung nur, so-
weit der Wert der Zuwendung den
Zugewinn des Ausgleichsberechtig-
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ten Ubersteigt, dieser im Ergebnis die
Zuwendung also teilweise ,verlebt®
hat, d.h. in der Regel nur zu einem ge-
ringen Teil. Um diese Unbilligkeiten
auszugleichen, kann es sinnvoll sein,
bereits in einem vorsorgenden Ehe-
vertrag zu vereinbaren, dass naher
bestimmte, hohe Zuwendungen im
Fall des Scheiterns der Ehe vorab in
natura oder auch wertmafsig zuriick-
zugewahren sind, und welche Auswir-
kungen dies auf die Berechnung des
Ausgleichsanspruchs haben soll.

A\

Sicherung des Anfangsvermagens:
Sie haben gesehen, dass der auszu-
gleichende Zugewinn der Differenz
zwischen Anfangs- und Endvermdgen
entspricht. Besitzen Sie bei Eheschlie-
f3ung bereits Vermdgen in nennens-
wertem Umfang, ist es sinnvoll, die-
ses vertraglich auch festzuhalten,
entweder in Gestalt eines Inventars
oder indem Sie sich Uber einen be-
stimmten Wertansatz verstandigen.
Andernfalls ist es oft nicht mehr
moglich, wenn - hoffentlich - Ihre
Ehe lange gedauert hat, den Wert des
Anfangsvermogens festzustellen. Sie
tragen dann das Risiko, im Fall der
Scheidung einen Zugewinn ausglei-
chen zu mussen, den Sie in Wirklich-
keit gar nicht erzielt haben.

» Zuwendungen Dritter: Oft wenden
Eltern ihrem Kind anlasslich der Ehe-
schlieffung erhebliche Vermdgensge-
genstdnde zu, z.B. ein Baugrundstick
zur Errichtung eines Einfamilienhau-
ses. Es entspricht dann meist nicht
dem Willen der Eltern und des Kin-
des, dass dieser Gegenstand im Fall
des Scheiterns der Ehe mit seiner
Wertsteigerung in den Zugewinnaus-
gleich fallt. Dem kann durch die Ver-
einbarung einer Riickfallklausel fir
den Fall, dass dem beschenkten Kind
der Scheidungsantrag zugestellt wird,
dass dieses die Scheidung beantragt
oder dass dieses in Vermogensverfall
gerdt, entgegengewirkt werden.

\

Voreheliche Zuwendungen: Haben
Sie Ihrer Ehepartnerin/lhrem Ehe-
partner in Erwartung der Ehe bereits
erhebliche Zuwendungen gemacht
(Beispiel: Sie haben in erheblichem
Umfang zum Erwerb eines Hauses
beigetragen) empfiehlt es sich, eine
Vereinbarung zu schliefden, in der das
Anfangsvermdgen lhrer Partnerin/Ih-
res Partners so angesetzt wird, als
waren diese Zuwendungen erst nach
Eheschliefung erfolgt. Andernfalls
tragen Sie das Risiko, auch tber den
Zugewinnausgleich nicht an den
durch lhre Zuwendungen geschaffe-
nen Vermogenswerten zu partizipie-
ren; denn dann erhéhen lhre Zuwen-



dungen das Anfangsvermdogen lhrer
Partnerin/lhres Partners und vermin-
dern den Zugewinn entsprechend.

4. Versorgungsausgleich

a. Gesetzliche Regelung

Der Versorgungsausgleich dient dazu,
Renten- und Pensionsanwartschaften,
die die Ehegatten wahrend der Ehezeit
erworben haben, halftig zwischen ihnen
auszugleichen. Durch den Versorgungs-
ausgleich bei der Scheidung erhalt jeder

Ehegatte ab Rechtskraft der Scheidung
in Hohe der Halfte des Ehezeitanteils
eine eigenstandige, von der Person des
anderen Ehegatten unabhangige An-
wartschaft auf eine Versorgung.

Beispiel: Der Ehemann hat wahrend
der Ehezeit sozialversicherungspflich-
tig gearbeitet und eine Anwartschaft in
Hohe von 20 Entgeltpunkten erwor-
ben. Im Fall der Scheidung wird diese
Anwartschaft in Hohe von 10 Entgelt-

punkten auf das Versicherungskonto

—
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der Ehefrau in der gesetzlichen Renten-
versicherung tbertragen oder, sofern
fur diese dort noch kein Konto besteht,
ein entsprechendes Anrecht begriin-
det. Aus dieser Rentenanwartschaft
kann die Ehefrau auch dann eine Al-
tersrente erhalten, wenn der geschie-
dene Ehemann vor Erreichen des Ren-
tenalters versterben sollte.

Dieser Mechanismus gilt grundsatzlich
fir jedes in der Ehezeit erworbene An-
recht des Ehepaares. Er gilt auch, wenn
beide Ehepartner bei demselben Ver-
sorgungstrager Anwartschaften erwor-
ben haben. Allerdings kann dann der
Versorgungstrager u.U. die Ausgleichs-
werte der Anrechte verrechnen. Aus-
nahmsweise kann es allerdings vor-
kommen, dass bei der Scheidung ein
Anrecht noch nicht ausgeglichen wer-
den kann. Diese Anrechte sind dann
ahnlich dem Unterhalt durch monatli-
che Ausgleichszahlungen auszuglei-
chen, sobald beide Ehepartner aus ei-
nem solchen Anrecht Leistungen
beziehen kénnen, d.h. also in der Regel
das Rentenalter erreicht haben.

Beispiel: Ihr Ehemann arbeitet wah-
rend der Ehezeit in einer 6sterreichi-
schen Spedition. Er erwirbt dann eine
Anwartschaft auf eine Pension in der
Osterreichischen Pensionskasse. Sobald
er aus diesem Anrecht eine Versorgung

bezieht und Sie das Rentenalter er-
reicht haben, kdnnen Sie lhren geschie-
denen Ehemann auf Zahlung der Rente
in Hohe der Halfte des auf die Ehezeit
entfallenden Anteils der Pension ab-
ziglich des aus diesem Wert an die ge-
setzliche Kranken- und Pflegeversiche-
rung abzufiihrenden Beitrags sowie
unter Umstanden einer im Ausland auf
den halftigen Ehezeitanteil der Versor-
gung anfallenden, durch den Aus-
gleichspflichtigen zu zahlenden Steuer,
in Anspruch nehmen.

Grundsatzlich gilt: Ein Anrecht unter-
liegt dem Versorgungsausgleich, so-
weit es

~ wahrend der Ehezeit erworben
wurde,

~ durch den Einsatz von Arbeitskraft
oder Kapital erworben wurde,

» der Absicherung gegen die Risiken
des Alters oder der Invaliditat dient,

> und auf Zahlung einer Rente gerich-
tet ist. Ausnahmsweise sind aber
Riesterrenten sowie Anrechte der be-
trieblichen Altersversorgung auch zu
beriicksichtigen, soweit sie die Zah-
lung eines einmaligen Kapitalbetra-
ges vorsehen.

Die wichtigsten Formen der Altersver-
sorgung, die im Versorgungsausgleich
berlcksichtigt werden, sind:



» gesetzliche Rentenversicherung

» Beamtenversorgung

» berufsstandische Versorgungen wie
z.B. der Architekten, Rechtsanwalte
und Steuerberater

» Altersversorgung der Landwirte

= betriebliche Altersversorgung jeder
Art

» Zusatzversicherungen des 6ffentli-
chen Dienstes als besondere Form
der betrieblichen Altersversorgung

» private Rentenversicherung

Wichtig:
Vorsorgeausgleich fiir
Absicherung im Alter

Wichtig: Auch wenn Sie in jungen Jahren die
Ehe eingehen, sollten Sie die Bedeutung des
Versorgungsausgleichs nicht unterschdtzen.
Im Lauf der Ehe werden oft sehr hochwer-
tige Versorgungsanwartschaften aufgebaut.
Nach deutschem Sozialversicherungsrecht
spielt die Erwerbsbiographie hierfiir eine ent-
scheidende Rolle. Nehmen Sie aufgrund der
EheschliefSung hinsichtlich der beruflichen
Entwicklung Nachteile in Kauf (z.B. weil
Sie die Aufgabe der Haushaltsfiihrung und
Kindererziehung iibernehmen), wirkt sich
dies unmittelbar auch auf lhre Absicherung
im Alter aus. Dann ist es wichtig, dass liber
den Versorgungsausgleich ein gerechter Aus-

gleich der Anwartschaften erfolgt, die Ihre
Partnerin/lhr Partner wihrend der Ehezeit
auch aufgrund der von Ihnen gewdhlten Auf-
gabenteilung erwerben konnte.

Beispiel: Wahrend der Ehezeit iiber-
nimmt der Ehemann die Aufgabe der
Kinderbetreuung fir 5 Jahre. Wahrend
dieser Zeit ist er zunachst nicht, spa-
ter halbschichtig erwerbstatig. Da-
durch erwirbt er in der gesetzlichen
Rentenversicherung eine Anwart-
schaft von 4 Entgeltpunkten. Die sehr
gut verdienende Ehefrau ist wahrend
dieser Zeit vollschichtig erwerbstatig.
Sie erwirbt in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung eine Anwartschaft
von 10 Entgeltpunkten, aufderdem
eine Anwartschaft auf eine betriebli-
che Altersversorgung im Wert von
30.000,-€ und eine private Altersver-
sorgung im Wert von 10.000,-€. Im
Fall der Scheidung miisste der Ehe-
mann zwar 2 Entgeltpunkte abgeben,
wirde im Gegenzug aber 5 Entgelt-
punkte sowie Anwartschaften auf
eine betriebliche Altersversorgung
und eine private Altersversorgungim
Wert von 20.000,-€ erhalten. Hatte
das Ehepaar sich demgegeniber die
Aufgabe der Kinderbetreuung parita-
tisch geteilt, hatten der Ehemann zwar
etwas hohere Anwartschaften in der
gesetzlichen Rentenversicherung er-
werben kénnen (z.B. 5 Entgeltpunkte,
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die Anwartschaft aufgrund der Kin-
dererziehungszeit von 3 Entgeltpunk-
ten wirde dadurch nicht ber(jhrt), die
Ehefrau hatte jedoch deutlich weniger
Anrechte erworben (aus Griinden der
Vereinfachung im Beispielsfall 5 Ent-
geltpunkte und sonstige Anrechte mit
einem Kapitalwert von 20.000,-€).
Im Versorgungsausgleich misste der
Ehemann 2,5 Entgeltpunkte abgeben
und wiirde im Gegenzug 2,5 Entgelt-
punkte erhalten sowie sonstige An-
wartschaften mit einem Kapitalwert
von 10.000,-€. Erzielt die Ehefrau ein
hoheres Einkommen und damit auch
die hoheren Anwartschaften, partizi-
pieret der Ehemann hieran in Hohe
der Halfte der Wertdifferenz. Hier
konnen betrachtliche Werte auflaufen,
auf die der Ehemann keinesfalls ver-
zichten sollte.

b. Gestaltungsmoglichkeiten
Vereinbarungen ber den Versorgungs-
ausgleich bedirfen der notariellen Be-
urkundung. Vereinbarungen, die ohne
Beachtung dieser Form geschlossen
wurden, sind null und nichtig! Die Aus-
nahmen flr Vereinbarungen, die erst
nach Rechtskraft der Entscheidung
uber den Wertausgleich bei der Schei-
dung oder Ausgleichsanspriiche nach
der Scheidung geschlossen werden,
sind hier nicht relevant.

Grundsatzlich gilt, dass Sie aufgrund
der Bedeutung des Versorgungsaus-
gleichs fir Ihre Absicherung im Alter
einem teilweisen oder vollstandigen
Ausschluss nur nach reiflicher Uberle-
gung zustimmen durfen.

Gleichwohl gibt es Konstellationen, in
denen Sie diese Moglichkeit in Erwa-
gung ziehen sollten.

Dies kommt in Betracht, wenn lhre
Partnerin/lhr Partner in der Ehe vor-
aussichtlich keine Anwartschaften er-
werben wird, die dem Versorgungsaus-
gleich unterliegen, wahrend Sie solche
Anwartschaften erwerben werden.

Beispiele:

Unternehmerehe

Sie sind in einem sozialversicherungs-
pflichtigen Beschaftigungsverhdltnis.
Ihre Ehepartnerin/Ihr Ehepartner ist
selbstandig als Unternehmerin bzw.
Unternehmer tatig. Sie oder er wird
moglicherweise Vorsorge fiir das Alter
durch den Erwerb von Immobiliarver-
mogen und den Aufbau von Kapitalle-
bensversicherungen betreiben. Es ist
nicht sichergestellt, dass sie/er auch
Anwartschaften erwerben wird, die
dem Versorgungsausgleich unterliegen.
Die unternehmerisch tatige Ehepartne-
rin/der unternehmerisch titige Ehe-



partner besteht auf der Vereinbarung
von Gitertrennung. In diesem Fall kén-
nen Sie vereinbaren, dass der Versor-
gungsausgleich im Fall der Scheidung
nur durchgefiihrt werden soll, wenn Sie
diese Option innerhalb einer bestimm-
ten Frist ab Zustellung des Scheidungs-
antrages, auf den hin die Ehe geschie-
den wird, ausiben. Dadurch ist
sichergestellt, dass der Versorgungs-
ausgleich nur durchgefihrt wird, wenn
auch lhre Ehepartnerin/Ihr Ehepartner
in der Ehezeit Anwartschaften erwor-
ben hat, die im Versorgungsausgleich
auszugleichen sind. Durch diese Ver-
einbarung kann umgekehrt das Risiko
vermieden werden, dass sich der Ver-
sorgungsausgleich einseitig zum Nach-
teil des sozialversicherungspflichtig be-
schiftigten Teils auswirkt. Im Ubrigen
sollten Sie aber auch darauf bestehen,
dass eine gerechte Kompensation vor-
gesehen ist, damit Sie ausreichend ge-
gen die Risiken des Alters und der Inva-
liditat abgesichert sind und an dem
Vermogenserwerb lhrer Partnerin/Ih-
res Partners angemessen partizipieren.
Beispielsweise kdnnte vereinbart wer-
den, dass Ihre Partnerin/Ihr Partner die
Beitrage fir eine private Renten- und
Berufsunfdhigkeitsversicherung fiir Sie
tragt, und das nicht nur wahrend des
Bestehens der Ehe, sondern auch dari-
ber hinaus, solange ein Anspruch auf
nachehelichen Unterhalt einschliefdlich

des Vorsorgeunterhaltes in Betracht
kommt.

Phasenverschobene Ehe

Vorsicht ist auch geboten, wenn Ihre
Ehepartnerin/Ihr Ehepartner deutlich
alter als Sie ist und bei Eheschlief3ung
bereits kurz vor der Verrentung steht
oder bereits eine Rente bezieht. In die-
sem Fall fihrt der Versorgungsaus-
gleich dazu, dass die Versorgungsan-
wartschaften, die Sie wahrend der Ehe
erwerben, voll ausgeglichen werden.
Umgekehrt wird Ihre Ehepartnerin/Ihr
Ehepartner nur noch in geringem Um-
fang Versorgungsanwartschaften er-
werben, die im Fall der Scheidung zu
Ihren Gunsten ausgeglichen werden
konnten. Auch hier ist die Vereinbarung
des Ausschlusses des Versorgungsaus-
gleichs fair. Die dltere Person hat be-
reits fir das Alter vorgesorgt. Es gibt
keinen Grund fUr sie, dass diese Ver-
sorgung aufgrund der Ehe noch verbes-
sert wird. Umgekehrt muss der jlingere
Teil noch ausreichende Anwartschaf-
ten zur Alterssicherung erwerben. Es
gibt keine Veranlassung, dass diese An-
wartschaften im Fall des Scheiterns
der Ehe einseitig zu Gunsten der dlte-
ren Person geteilt werden. U.U. mag
dem alteren Teil im Fall der Scheidung
ein Anspruch auf Unterhalt wegen Al-
ters helfen, sofern nicht auch dieser
ausgeschlossen wird.
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Rentnerehe

Mochten zwei Personen, die bereits
das Rentenalter erreicht haben oder
kurz davor stehen, die Ehe schlief3en,
kann sich der Ausschluss des Versor-
gungsausgleichs empfehlen. Dadurch
wird die Scheidung der Ehe erheblich
erleichtert, wenn diese scheitern sollte.
Umgekehrt werden ab Erreichen des
Rentenalters in der Regel keine auszu-
gleichenden Rentenanwartschaften
mehr erworben.

Begriindung von Anwartschaften
mithilfe vorehelich erworbenen

oder ererbten Vermogens
Beabsichtigen Sie, mithilfe von Vermo-
gen, das Sie bereits vor der Ehe erwor-
ben haben, oder das Sie geerbt haben,
Anwartschaften zur Absicherung im
Alter oder bei Invaliditat zu erwerben,
sollten Sie mit Ihrer Partnerin/lhrem
Partner Uber einen Teilausschluss des
Versorgungsausgleichs sprechen; denn
anders als im Zugewinnausgleich sind
grundsatzlich auch Anwartschaften
auszugleichen, die mithilfe von Vermo-
gen, das Sie geerbt haben oder das |h-
nen unentgeltlich zugewendet wurde,
erworben wurden. Weiterhin spielt es
grundsatzlich auch keine Rolle, aus
welcher Quelle Vermdgen stammt, das
Sie zum Aufbau von auszugleichenden
Anwartschaften verwenden wollen.
Entscheidend ist allein, dass Sie die An-

wartschaften nach dem Stichtag der
Eheschlieféung erworben haben. Zu
Verzerrungen kommt es insbesondere
dann, wenn sich das vorehelich erwor-
bene Vermdgen auch beim Zugewinn-
ausgleich nicht auswirkt, beispiels-
weise weil dieser ausgeschlossen
wurde oder wihrend der Ehezeit ein
Verlust erwirtschaftet wurde.

Modifikation des Versorgungsaus-
gleichs: Neben dem vollstandigen oder
teilweisen Ausschluss des Versor-
gungsausgleichs kdnnen in vorsorgen-
den Ehevertragen auch vielfiltige Mo-
difikationen des Ausgleichs vereinbart
werden. Ob dies im Einzelfall fir Sie in
Betracht kommt, kann nur durch eine
Beratung durch eine Notarin/einen No-
tar oder eine Rechtsanwaltin/einen
Rechtsanwalt geklart werden.

5. Erbrechtliche Regelungen

a. Grundsitzliche Uberlegungen
Beim Abschluss eines Ehevertrages
sollten auch die erbrechtlichen Konse-
quenzen der Ehe bedacht werden.

Wichtig ist es, die gesetzlichen erb-
rechtlichen Folgen zu kennen. Weichen
die gesetzlichen Rechtsfolgen von den
Vorstellungen der Ehepartner ab, kon-
nen die erbrechtlichen Folgen, falls Sie
oder lhre Partnerin/Ihr Partner wah-



rend der Ehezeit versterben sollte, ver-
traglich oder testamentarisch geregelt
werden.

Die erbrechtlichen Folgen kénnen in ei-
nem eigenstandigen Erbvertrag gere-
gelt werden oder Bestandteil eines
Ehe- und Erbvertrages sein. Beides be-
darf der notariellen Beurkundung. Wird
diese Form nicht beachtet, kann es
aber sein, dass die Bestimmungen als
Testament Wirksamkeit erlangen. Vor-
aussetzung dafir ist dann, dass sie
handschriftlich niedergelegt wurden.

Wichtig: Sie sollten sich nicht darauf
verlassen, dass formunwirksame Rege-
lungen auf diese Weise , gerettet” wer-
den kénnen. Weiterhin ist die Errich-
tung letztwilliger Verfiigungen
kompliziert. Es bestehen vielfiltige Ge-
staltungsmoglichkeiten, die einem
Laien haufig nicht bewusst sein wer-
den und die hier auch nicht dargestellt
werden kénnen. Umgekehrt gibt es
auch viele zwingende Vorschriften.
Schliefslich sind Pflichtteilsrechte so-
wie steuerrechtliche Folgen zu beach-
ten. Sofern Sie bei Eheschliefdung be-
reits nicht nur unerhebliches Vermogen
erworben haben oder dieses wahrend
der Ehe erwerben, ist Ihnen also drin-
gend zu empfehlen, trotz der damit
verbundenen Kosten die Beratung
durch eine Notarin/einen Notar oder

eine Rechtsanwiltin/einen Rechtsan-
walt in Anspruch zu nehmen.

Testamentarische Regelungen

Beide Ehepartner kdnnen ein eigenes
Testament errichten. Dieses ist eigen-
handig zu schreiben und zu unter-
schreiben. Ein mittels PC oder Schreib-
maschine geschriebenes Testament,
das die Ehepartnerin/der Ehepartner
oder beide gemeinsam lediglich hand-
schriftlich unterzeichnen, ist also un-
wirksam! Es gibt auch die Mdglichkeit,
das Testament gemeinsam zu errich-
ten. Dann muss das Testament von der
Ehepartnerin/dem Ehepartner hand-
schriftlich geschrieben und unterschrie-
ben werden. Der jeweils andere Teil
muss den Inhalt bestdtigen und unter-
schreiben. Bitte achten Sie auch unbe-
dingt darauf, auf dem Testament das
Datum anzugeben, an dem Sie dieses
errichtet haben; denn grundsatzlich gilt
nur das spater errichtete Testament,
wenn sie mehrere letztwillige Verfu-
gungen mit unterschiedlichem Inhalt
errichtet haben. Lasst sich nach lhrem
Tod nicht mehr aufkldren, an welchem
Tag die Testamente errichtet wurden,
kann dies dazu fuhren, dass sich die
Erbfolge nicht nach dem von Ihnen er-
richteten Testament, sondern nach den
gesetzlichen Vorschriften richtet.
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Testament oder Erbvertrag?

Ein Testament, das die Ehepartnerin
oder der Ehepartner selbst errichtet,
kann jederzeit geandert oder vernich-
tet werden.

Ein Erbvertrag oder ein gemeinschaftli-
ches Testament kann demgegeniiber
nicht ohne weiteres geandert werden.

In allen Fdllen gilt: Widerrufen Sie
wechselbeziigliche Verfiigungen, wer-
den auch die wechselbeziiglichen Ver-
figungen des anderen Teiles, die Be-

stimmungen zu lhren Gunsten
enthalten, unwirksam.

Wichtig: Verstirbt lhre Ehepartnerin/
lhr Ehepartner vor lhnen, kénnen wech-
selseitige Verfligungen grundsatzlich
nicht mehr einseitig geandert werden.

Beispiel: Sie haben sich in einem Ehe--
und Erbvertrag wechselseitig zu Allein-
erben eingesetzt. Schlusserben sollen
Ihre gemeinschaftlichen Kinder zu glei-
chen Teilen sein. Verstirbt Ihre Partne-
rin/Ihr Partner in jungen Jahren an ei-



ner Krankheit, werden Sie Alleinerbin/
Alleinerbe. Allerdings kdnnen Sie, wenn
Sie erneut heiraten, lhre neue Ehepart-
nerin bzw. lhren neuen Ehepartner
grundsatzlich nicht mehr als Erbin bzw.
Erbe einsetzen. Dies gilt auch, wenn
Sie in einem gemeinschaftlichen Testa-
ment entsprechende Festlegungen ge-
troffen haben.

b. Gesetzliche Erbfolge

Sofern keine testamentarische oder
erbvertragliche Regelung getroffen
wird, gilt die gesetzliche Erbfolge.

Grundsatzlich ist die iberlebende Ehe-
partnerin/der (iberlebende Ehepartner
der Erblasserin/des Erblassers erbbe-
rechtigt. Nach der gesetzlichen Erb-
folge ist sie oder er neben den Kindern
zu einem Viertel erbberechtigt. Sind
keine Abkdommlinge vorhanden, erbt
die Ehepartnerin/der Ehepartner neben
den Eltern bzw. den Geschwistern der
Erblasserin/des Erblassers oder den
Grofdeltern zur Halfte.

Achtung: Die Erbfolge andert sich bei

einem Wechsel des Guterstandes!

Erbquote in Abhangigkeit
des Giiterstandes

Erbfolge bei Zugewinngemeinschaft
Durch den Zugewinnausgleich erhéht
sich bei der Zugewinngemeinschaft bei
gesetzlicher Erbfolge die Erbquote der
langer lebenden Ehepartnerin/des lan-
ger lebenden Ehepartners um ein wei-
teres Viertel. Dieses Viertel wird pau-
schal bewertet. Darauf, ob im Einzelfall
ein Zugewinn erzielt wurde, kommt es
nicht an.

Nur wenn die Ehepartnerin/der Ehe-
partner von der Erbfolge testamenta-
risch ausgeschlossen wurde und auch
kein Vermachtnis erhalt, erfolgt der
,normale“ rechnerische Zugewinnaus-
gleich. Das gilt auch, wenn die oder der
Uberlebende die Erbschaft oder das
Vermachtnis ausschldgt. Diejenige Per-
son erhdlt dann zusatzlich zu dem
rechnerischen Zugewinnausgleich den
Pflichtteil, der sich dann aber aus der
gesetzlichen Erbfolge ohne Erhdhung
um Y errechnet.

Erbfolge bei Giitertrennung.

Bei Gutertrennung erhalt die Ehepart-
nerin/der Ehepartner, wenn drei oder
mehr Kinder vorhanden sind, ein Vier-
tel der Erbschaft. Ist nur ein Kind vor-
handen, erhilt die Ehepartnerin/der
Ehepartner die Hélfte und bei zwei
Kindern ein Drittel.
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Fortgesetzte
Giitergemeinschaft

Erbfolge bei Giitergemeinschaft

Die verstorbene Ehepartnerin bzw. der
verstorbene Ehepartner wird grund-
satzlich nach den allgemeinen Vor-
schriften beerbt. Der Anteil an der G-
tergemeinschaft fallt in den Nachlass.
Da der Tod der Ehepartnerin/des Ehe-
partners grundsatzlich zur Aufhebung
der Giitergemeinschaft fiihrt, ist diese
zwischen dem lberlebenden Teil und
den Erben auseinanderzusetzen.

Sind mehrere Erben vorhanden, z.B.
die iberlebende Ehepartnerin/der
Uberlebende Ehepartner und Kinder
des Ehepaares, findet die Auseinander-
setzung zwischen der Erbengemein-
schaft und der Uberlebenden Ehepart-
nerin/dem tberlebenden Ehepartner
statt — ein ziemlich komplizierter Vor-
gang, der in der Regel dazu fihrt, dass
hochwertige Vermogensgegenstande
des Ehepaares wie z.B. ein als Famili-
enwohnung genutztes Einfamilienhaus
verdufdert werden missen. Dies kon-
nen Ehepaare vermeiden, indem sie
durch Ehevertrag vereinbaren, dass
nach dem Tod des einen Teils die Gu-
tergemeinschaft zwischen dem Uberle-
benden Teil und den gemeinschaftli-
chen Abkdmmlingen fortgesetzt wird

- eine Regelung, die aufgrund ihrer
Komplexitat aber kaum gewahlt wird.

Falle mit Auslandsbezug

Hier ist zu beachten, dass fur das Gu-
terrecht und das Erbrecht unterschied-
liche Rechtsordnungen mafdgeblich
sein kdnnen. Weiterhin kommt es auch
vor, dass innerhalb dieser Rechtsord-
nungen danach unterschieden wird, um
welche Art von Vermdgensgegenstan-
den es sich handelt (z.B. bewegliche
Sachen, Rechte und Forderungen ei-
nerseits, Immobilien andererseits) und
wo sich diese befinden. Sie kdnnen al-
lerdings grundsatzlich durch Vertrag
die Rechtsordnung bestimmen, die fiir
Ihre giiterrechtlichen und erbrechtli-
chen Verhaltnisse gelten soll. Auf diese
Weise kann erreicht werden, dass sich
die glterrechtlichen und die erbrechtli-
chen Folgen des Todes der Ehepartne-
rin/des Ehepartners nach demselben
Recht richten. Es empfiehlt sich, eine
Anwidltin bzw. einen Anwalt mit Spezi-
alisierung auf Fragen des internationa-
len Privatrechts oder eine Notarin bzw.
einen Notar aufzusuchen, der Sie bera-
ten kann, ob es fur Sie sinnvoll ist, ei-
nen solchen Vertrag zu schliefien und
wie dieser ausgestaltet werden sollte.



Was der Ehegatte nach der gesetzlichen Erbfolge je nach Giterstand erhilt,
ergibt sich aus der nachfolgenden Ubersicht:

Erbquote des iiberlebenden Ehegatten neben Verwandten des Erblassers
in Abhangigkeit des Giterstandes:

Zugewinn- Giiter- Giiter-
emeinschaft trennun emeinschaft
g g g

neben 1 Ki: %2
Kinder 1/2 (Va + Va) neben 2 Ki: s 1/4
ab3.Ki: Y%
Eltern
Geschwister 3/4 (s + ) 1/2 1/2
Nichten 2T A
Neffen
beiden 9
GroReltern 3/4 (Va+ ) 1/2 1/2
einem o o 1/2
Grofdelternteil 3/4. (V2 +%) + Anteil der .1/2
+ Anteil der Onkel, + Anteil der Onkel,
und Onkel, Onkel, Tanten,

Tanten, Cousins Tanten, Cousins und

Tante, Cousin, Cousins und

. und Cousinen . Cousinen
Cousine Cousinen
Urgrofdeltern
und ihre 1/1 1/1 1/1
Verwandten
Gestaltungsmaoglichkeiten rin/Ihr Partner vor lhnen versterben

Die Tabelle zeigt: Die gesetzliche Erb-  sollte. Dies ist oft nicht gewlinscht;
folge fihrt in den meisten Fallen dazu,  denn der Erbengemeinschaft fallt das
dass Sie mit lhren Kindern, u.U. aber gesamte Vermogen lhrer verstorbenen
auch mit anderen Verwandten lhrer Partnerin/lhres verstorbenen Partners
Partnerin/lhres Partners eine Erbenge-  an. Erbberechtigt sind insbesondere
meinschaft bilden, wenn lhre Partne- auch Kinder Ihrer Partnerin/lhres Part-
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ners, die nicht aus der Ehe hervorge-
gangen sind, z.B. aus friherer Partner-
schaft. Zum aufzuteilenden Nachlass
gehort auch der Miteigentumsanteil zu
%2 an einem Einfamilienhaus, das Sie
eventuell gemeinsam erworben haben.
Gerade wenn Sie zu den Verwandten
Ihrer verstorbenen Ehepartnerin/lhres
verstorbenen Ehepartners kein so gu-
tes Verhaltnis haben, oder wenn diese
oder Ihre Kinder bzw. deren Partnerin-
nen oder Partner aus finanziellen Grin-
den an einer Verwertung dieses Ver-
mogens interessiert sind, kann dies
dazu fihren, dass Sie die friihere Fami-
lienwohnung verlieren. Daher ist es oft
sinnvoll, dass Sie eine letztwillige Ver-
figung errichten (Erbvertrag oder ge-
meinschaftliches Testament), durch die
Sie sich gegenseitig als Alleinerben ein-
setzen. Mdoglich ist auch ein Wohn-
recht einzurdumen.

Beispiel: Die Ehepartner haben drei
Kinder und leben in einer Eigentums-
wohnung. Sofern einer von ihnen ver-
stirbt, ist der andere bei Zugewinnge-
meinschaft wertmafdig zu einer Quote
von %2 am Nachlass beteiligt, die drei
Kinder hinsichtlich der anderen Halfte
zu je 1/6. Die Eigentumswohnung fallt
dann in den Nachlass, an dem die Ehe-
frau bzw. der Ehemann und deren Kin-
der als Gesamthander zu den o.g. Quo-
ten beteiligt sind. Da der Ehemann eine

eigene Firma hat und jeder sein eige-
nes Vermogen aufbauen mochte, ver-
einbaren sie Gltertrennung. Hiernach
erhilt die Ehefrau nur 1/4 des Vermo-
gens neben den Kindern. Beide méch-
ten, wenn einem von ihnen jeweils et-
was passiert und er verstirbt, dass der
jeweils andere in der Ehewohnung ver-
bleiben kann. Sie belasten deshalb das
Anwesen bereits zu Lebzeiten mit ei-
nem dinglichen Nief3brauch zugunsten
beider Ehepartner an nachstoffener
Rangstelle.

Umgekehrt ist die Interessenlage,
wenn Sie geschieden oder verwitwet
sind und die Ehe in vorgerlcktem Alter
schliefen. Oft ist dann gewiinscht,
dass das bereits erworbene Vermogen
nur den eigenen Kindern zugute kom-
men soll. Dann kann es sinnvoll sein,
durch einen Erbvertrag wechselseitig
auf Erbrecht und Pflichtteilsrecht zu
verzichten. Im Rahmen eines Ver-
machtnisses kann lhren Erben aufgege-
ben werden, Gegenstande, die dem je-
weils anderen Teil sehr wichtig sind, an
diesen zu Ubereignen.

Sinnvoll ist auch, eine Regelung fiir den
Fall des gemeinsamen Versterbens zu
treffen.

Gerade wenn minderjahrige Kinder
vorhanden sind, kann durch die Anord-



nung einer Testamentsvollstreckung im
Testament oder Erbvertrag eine Ergdn-
zungspflegschaft fir ein Kind vermie-
den werden. So konnen Sie selbst
entscheiden, wer nach lhrem Tod Uber
das Vermogen lhrer Kinder bestimmt
und dieses verwaltet.

Auch kann ein Vormund benannt wer-
den. Hier ist aber Vorsicht geboten:
Die Benennung des Vormundes ist fir
das Gericht grundsatzlich auch dann
verbindlich, wenn sich lhre Beziehung
oder die Beziehung des Kindes zu dem
vorgesehenen Vormund nicht so entwi-
ckelt, wie Sie sich das bei der Benen-
nung erwartet haben. Daher ist es bes-
ser, solche Bestimmungen nach
Moéglichkeit erst zu treffen, wenn sich
die Notwendigkeit fur die Benennung
eines Vormundes abzeichnet.

Die Benennung als Testamentsvollstre-
cker und als Vormund sollte vorab mit
den ausgewahlten Personen bespro-
chen werden. Ggf. kann auch eine Ver-
gltung festgelegt werden.

6. Haushaltsgegenstande

Regelungen zur Aufteilung von Haus-
haltsgegenstianden kommen vor allem
hinsichtlich einzelner, ausgewahlter Ge-
genstande in Betracht, an denen Sie
oder Ihre Partnerin/lhr Partner ein be-

sonderes Interesse haben, z.B. weil es
sich um ein Erbstiick handelt.

Achtung bei Schulden der Ehe-
partnerin/des Ehepartners

Wichtiger ist, auf die eigentumsrechtli-
chen Folgen der Ehe zu achten. Einer-
seits gilt die gesetzliche Vermutung,
dass Haushaltsgegenstande, die Sie
nach der EheschliefSung fiir den ge-
meinsamen Haushalt anschaffen, lhr
gemeinsames Eigentum werden. Ande-
rerseits wird aber zugunsten der Gldu-
biger der Ehepartnerin oder des Ehe-
partners vermutet, dass die im Besitz
beider Ehepartner befindlichen Gegen-
stande ausschlieRlich der Schuldnerin/
dem Schuldner gehoren.

Dies kann zu unerfreulichen Ergebnis-
sen fihren, wenn Sie die Ehe mit einer
verschuldeten Partnerin/einem ver-
schuldeten Partner eingehen; denn
dann missen Sie beweisen, dass ein
Gegenstand lhnen gehért, wenn ein
Glaubiger Ihrer Partnerin/Ihres Part-
ners in diesen vollstrecken will.

Beispiel: Sie erwerben und bezahlen
das Familienauto. Ihre Partnerin/lhr
Partner ist verschuldet. Glaubiger Ihrer
Partnerin/lhres Partners versuchen
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deshalb, dieses Auto zu pfanden und
zu versteigern, hilfsweise den Mitei-
gentumsanteil lhrer Ehepartnerin/lhres
Ehepartners an diesem Fahrzeug zu
verwerten. Dann missen Sie der Voll-
streckung mit der sogenannten Dritt-
widerspruchsklage entgegentreten. In
diesem Verfahren missen Sie bewei-
sen, dass Sie AIIeineigentUmerin/Allein—
eigentimer des Fahrzeuges sind. Das
bedeutet, Sie missen die gegen Sie
sprechenden gesetzlichen Vermutun-
gen widerlegen.

Um solche Fille zu vermeiden, ist es
sinnvoll, in einem vorsorgenden Ehe-
vertrag von vorneherein zu regeln und
festzuhalten, welche Gegenstande bei
Eingehung der Ehe vorhanden waren
und in Ihrem Alleineigentum standen.
Weiterhin kénnen Sie auch regeln, dass
Sie sich dariber einig sind, dass kiinftig
angeschaffte Haushaltsgegenstande
ausschliefilich Alleineigentum desjeni-
gen von lhnen werden, der diese wirt-
schaftlichen Probleme nicht hat.

Beispiel: Bei EheschliefSung ist der Ehe-
mann aufgrund einer gescheiterten
selbststandigen Tatigkeit erheblich ver-
schuldet. Dann kann geregelt werden,
dass kinftig fir den Haushalt ange-
schaffte Gegenstande ausschliefdlich
Alleineigentum der Ehefrau werden.
Sofern diese auch mit Mitteln der Ehe-

frau angeschafft werden, liegt darin
kein anfechtbarer Rechtserwerb. Dem-
gegeniber ist es nicht moglich, gleich-
sam prophylaktisch solche Regelungen
fur die Zukunft aufzustellen, falls spa-
ter einmal einer der Ehegatten wirt-
schaftliche Schwierigkeiten bekommen
sollte.

7. Ehewohnung

Regelungen in Bezug auf die Zuwei-
sung der Ehewohnung zur alleinigen
Nutzung sind angebracht, wenn abseh-
bar ist, dass Sie oder Ihre Partnerin/Ihr
Partner ein gesteigertes und berechtig-
tes Interesse daran haben, im Fall des
Scheiterns der Ehe die Wohnung allein
weiter benutzen zu kénnen.

Dies kommt z.B. in Betracht, wenn ge-
meinsame Kinder vorhanden oder ge-
plant sind und der Verbleib der Kinder
in ihrer gewohnten Umgebung auch im
Falle einer Trennung/Scheidung ge-
wiinscht ist (siehe auch I1.7.).

Eine solche Vereinbarung kann auch in
Betracht kommen, wenn der Wohn-
raum durch die Eltern der Ehepartne-
rin/des Ehepartners zur Verfligung ge-
stellt wurde. Dies gilt insbesondere
dann, wenn die Eltern weiter in dem
Anwesen wohnen und Sie oder Ihre
Partnerin/lhr Partner die Verpflichtung



eingegangen ist, diese im Alter zu
versorgen.

Weiterhin kann dies auch sinnvoll sein,
wenn Sie die Ehe in vorgeriicktem Al-
ter schlieRen und lhre Partnerin/lhren
Partner gleichsam in lhre Wohnung
,aufnehmen®.

Handelt es sich bei der kiinftigen Ehe-
wohnung um eine Mietwohnung, ent-
steht oft Streit, wem das Kautionsgut-
haben zusteht, wenn im Fall der
Scheidung die Wohnung der Person zu-
gewiesen wird, die bisher nicht Allein-
mieterin/Alleinmieter der Wohnung
war. Dies kdnnen Sie vermeiden, wenn
Sie in einem Ehevertrag regeln, ob Sie
die kiinftige Wohnung allein oder ge-
meinsam mieten (beides hat miet-
rechtliche Vor- und Nachteile) und wie
hinsichtlich der Kaution verfahren wer-
den soll.

Beispiel: Sie mieten die Wohnung ge-
meinschaftlich. Die Kaution wird allein
aus dem Vermogen der Ehefrau/des
Ehemannes gezahlt. Sie konnen verein-
baren, dass die Ehefrau/der Ehemann
auf die Auszahlung der Kaution zzgl.
der Zinsen verzichtet, den diesbezigli-
chen Anspruch gegen den Vermieter an
die Ehefrau/den Ehemann abtritt und
diese oder dieser sich im Gegenzug
verpflichtet, bei ihrem Auszug die

Wohnung zu renovieren und die Ehe-
frau/den Ehemann von allen Anspri-
chen des Vermieters, die wegen der
Ubergabe der Wohnung oder nach der
Rechtskraft der Scheidung fallig wer-
den, freistellt. Leben die Ehepartner im
Giterstand der Zugewinngemein-
schaft, ist diese Vereinbarung wirt-
schaftlich fiir beide in der Regel neut-
ral: die Kaution ist als aktiver
Vermdgensgegenstand im Endvermo-
gen der Person zu erfassen, die im Fall
der Beendigung des Mietverhaltnisses
Anspruch auf Auszahlung der Kaution
hat, die andere Person partizipiert je-
weils halftig iber den Zugewinnaus-
gleich, weil das Endvermogen und da-
mit der Zugewinn entsprechend erhéht
ist. In den anderen Fillen sollte ver-
traglich geregelt werden, dass der das
Mietverhdltnis bei Trennung bzw.
Scheidung fortfihrende Teil den ande-
ren von Ansprichen, die nach der
Trennung entstehen, freistellt und die
Kaution erstattet, sobald das Mietver-
héltnis endet und der Anspruch auf Ab-
rechnung der Kaution gegen den Ver-
mieter fallig ist, soweit dieser im
Innenverhdltnis hinsichtlich der Kau-
tion berechtigt ist, weil er diese anteilig
oder vollstandig bezahlt hat.
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Il. TRENNUNGS- UND SCHEIDUNGSFOLGENVEREINBARUNG

Sie konnen Vereinbarungen im Hinblick
auf eine Trennung oder Scheidung schlie-
3en. Dies ist oft sinnvoll, um langwierige,
gerichtliche Streitigkeiten zu vermeiden
und eine Losung zu finden, die lhren ge-
meinsamen Interessen und dem Wohl der
Kinder in dieser schwierigen Situation am
besten gerecht wird.

Diese Vereinbarungen unterscheiden
sich von vorsorgenden Ehevertragen
dadurch, dass sie auf eine faire Abwick-
lung der Ehe und Auseinandersetzung
des Vermogens gerichtet sind. Tren-
nungs- und Scheidungsvereinbarungen
konnen auch geschlossen werden, um
die Regelungen in einem vorsorgenden
Ehevertrag zu erganzen. Oft werden
vorsorgende Ehevertrage auch durch
Trennungs- und Scheidungsvereinba-
rungen ersetzt. All dies ist aber nur ein-
vernehmlich moglich, einseitig kann |h-
nen der Schutz durch einen
vorsorgenden Ehevertrag nicht genom-
men werden. Gleichwohl ist es oft
sinnvoll, bei Trennung und Scheidung
solche Vereinbarungen zu schliefden, da
die tatsachlichen Folgen von Trennung
und Scheidung erst vor dem Hinter-
grund der konkreten Trennungssitua-
tion erkennbar werden.

Interessengerecht, fair,
individuell: Klare Verein-
barungen im Hinblick auf
Trennung oder Scheidung
vermeiden

Die meisten Vereinbarungen Uber die
Folgen von Trennung und Scheidung
bedirfen der notariellen Beurkundung.
Vereinbarungen, die dieses Formerfor-
dernis nicht beachten, sind nichtig. Da-
riber hinaus ist zu beachten, dass Ehe-
partner, die getrennt leben und eine
Vereinbarung tber die Folgen von Tren-
nung und Scheidung schliefden wollen,
meist entgegengesetzte Interessen
verfolgen. Daher ist es in vielen Fillen
sinnvoll, anwaltlichen Rat einzuholen,
bevor Sie eine Notarin bzw. einen No-
tar aufsuchen mit dem Auftrag, eine
Trennungs- und Scheidungsvereinba-
rung zu beurkunden; denn anders als
eine Anwaltin/ein Anwalt kann eine
Notarin/ein Notar nicht die Aufgabe
wahrnehmen, lhre Interessen zu be-
werten und zu vertreten. Sind lhre bei-
derseitigen Interessen und Ziele sehr
unterschiedlich, kann es auch sinnvoll



sein, zu versuchen im Rahmen einer
Mediation ein ,,Gesamtpaket” zu
schniren, das lhre beiderseitigen Inter-
essen zum Ausgleich bringt.

Sind minderjahrige Kinder vorhanden,
sollte immer zuerst iberlegt werden,
wie fiir diese die Folgen von Trennung
und Scheidung moglichst wenig belas-
tend ausgestaltet werden konnen. Zen-
trale Punkte sind Aufenthalt, elterliche
Sorge und Gestaltung des Umgangs.

Dies entzieht sich allerdings in der Re-

gel einer vertraglichen Vereinbarung,
weil diese nicht flexibel genug ist, um
auf die Bediirfnisse der Kinder einzuge-
hen und ein durch gegenseitige Rechte
und Pflichten ausgestaltetes Vertrags-
verhaltnis der Eltern-Kind-Beziehung,
die von Vertrauen und gegenseitiger
Zuneigung gepragt ist, nur bedingt ge-
recht wird. Gleichwohl sollten diese
Uberlegungen die Grundlage und den
Ausgangspunkt einer Trennungs- und
Scheidungsvereinbarung bilden.

U
:

85
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Im Ubrigen sind gegenliber einer vor-
sorgenden Vereinbarung folgende Ge-
sichtspunkte und Modifikationen zu
beachten:

1. Name

Wenn Sie nicht mochten, dass |hre
Partnerin/Ihr Partner nach der Schei-
dung den Ehenamen fortfihrt, kénnen
Sie Regelungen vereinbaren wie in ei-
nem vorsorgenden Ehevertrag. Es ist
aber auch denkbar, dass Sie im Inter-
esse der gemeinschaftlichen Kinder
mochten, dass lhre Partnerin/Ihr Part-
ner trotz der Scheidung zum Zeichen
der Verbundenheit den Ehenamen fort-
fuhrt. Dies kann ebenfalls vereinbart
werden, indem diejenige Person, die
den Ehenamen anstelle ihres Geburts-
namens angenommen hat, fiir eine ge-
wisse Zeit (z.B. bis zur Volljahrigkeit
des jlingsten Kindes) oder dauerhaft
auf das Recht verzichtet, den friheren
Geburtsnamen bzw. den bei der Be-
stimmung des Ehenamens gefiihrten
Familiennamen wieder anzunehmen.

2. Vermogen

Wenn lhre Ehe nicht nur von kurzer
Dauer war, werden Sie in vermogens-
rechtlicher Hinsicht vielfaltige Bindun-
gen eingegangen sein. Diese sollten Sie
im Fall der Trennung moglichst schnell

und einvernehmlich auflésen, um ,bdse
Uberraschungen® zu vermeiden.

Beispiel: Sie fihren ein gemeinsames
Bankkonto (,Oderkonto®). Dieses soll-
ten Sie moglichst bald schliefsen und
getrennte Konten einrichten. Weiterhin
sollten Sie sich tber die Aufteilung ei-
nes etwaigen Guthabens oder Schuld-
saldos verstandigen. Haben Sie ein Ein-
zelkonto mit Verfugungsbefugnis des
anderen Teiles, sollte die Verfliigungs-
befugnis widerrufen werden. Dies soll-
ten Sie aber offenlegen und lhrer Part-
nerin/lhrem Partner ausreichend
Gelegenheit geben, ein eigenes Konto
einzurichten und fir eine Ubergangs-
zeit die bendtigten baren Mittel zur
Verfugung stellen.

Umgekehrt kann auch vor Versuchen,
ein solches Konto méglichst schnell
einseitig ,abzuraumen® nur gewarnt
werden.

Hinsichtlich der anderen Vermogensbe-
reiche sollten Sie versuchen, im Zusam-
menhang mit giiterrechtlichen Rege-
lungen eine Gesamtlosung
anzustreben; denn es wird sehr schwie-
rig, Teilldsungen in eine abschliefende
Gesamtlosung zu integrieren. Dariber
hinaus konnen Teilldsungen auch zu er-
heblichen steuerrechtlichen Nachteilen
fuhren.



Beispiel: Die Forderung auf Zugewinn-
ausgleich unterliegt nicht der Schen-
kungs- und Erbschaftssteuer, Zuwen-
dungen unter Ehegatten aber sehr
wohl. Ubertragen Sie im Vorgriff auf
den Zugewinnausgleich Vermogensge-
genstande, etwa den Miteigentumsan-
teil zu Y2 an einem Haus, kann dies
Schenkungssteuer in betrachtlicher
Hohe auslosen, die bei einer Regelung
im Rahmen der giiterrechtlichen Aus-
einandersetzung vermieden worden

ware.
3. Giiterrecht

Leben Sie im gesetzlichen Giiterstand
der Zugewinngemeinschaft, ist zu be-
achten, dass sich das Endvermogen
auch wahrend der Trennung bis zur Zu-
stellung des Scheidungsantrages
andert.

Achtung: Zugewinngemein-
schaft besteht bis zur Zustel-
lung des Scheidungsantrags

Beispiel 1: Sie sind Eigentimerin/Ei-
gentlimer eines Grundstlcks. Drei
Jahre nach der Trennung, aber vor Zu-
stellung des Scheidungsantrags weist
die Gemeinde einen Bebauungsplan
aus, durch den lhr Grundstick Bauland

wird. Dadurch erhoht sich der Wert |h-
res Grundstiicks erheblich. Auch dieser
Wertzuwachs ist im Rahmen des Zuge-
winnausgleichs auszugleichen.

Beispiel 2: Sie haben den Verdacht,
dass lhre Partnerin/Ihr Partner mit
Ricksicht auf die Trennung das Inter-
esse an einer Erhaltung seines Vermo-
gens verloren hat. Etwaige Vermogens-
minderungen mindern den Zugewinn,
solange sie nicht auf illoyale Vermo-
gensverfigungen zuriickzufihren sind,
die nur schwer nachweisbar sind.

In der Regel wird es dem Interesse der
Ehepartner entsprechen, die Risiken
von Vermogensverlusten, nach der
Trennung nicht wechselseitig zu tra-
gen; denn sie kdnnen auf diese Risiken
keinen Einfluss mehr nehmen. Umge-
kehrt wird es auch oft als unbillig ange-
sehen, dass die Partnerin/der Partner
trotz der Trennung an Vermogensstei-
gerungen Uber den Zugewinnausgleich
partizipieren soll.

Daher ist es in vielen Fallen — anders
als bei vorsorgenden Ehevertragen -
sachgerecht, Gutertrennung ab dem
Stichtag des Vertragsschlusses zu
vereinbaren.

Beispiel: Die Ehepartner einigen sich
wie folgt: ,Wir leben seit ### getrennt



Ehe

und beabsichtigen, uns scheiden zu las-
sen. Deswegen heben wir mit soforti-
ger Wirkung den Guterstand der Zuge-
winngemeinschaft auf.“ (Es folgen
Bestimmungen zur Ausgleichszahlung
sowie zur Aufteilung der Vermogens-
gegenstande, z.B. Auflassung des Mit-
eigentumsanteils an einem Einfamilien-
haus an die Ehepartnerin/den
Ehepartner).

Dies empfiehlt sich vor allem dann,
wenn gleichzeitig das Vermogen aus-
einandergesetzt und eine etwaige For-
derung auf Zugewinnausgleich betrags-
mafdig festgelegt werden kann. Ist
gemeinsames Grundvermdgen ausein-
anderzusetzen, sollten Sie auf einer
einheitlichen Regelung des Zugewinn-
ausgleichs mit der Grundstiicksausein-
andersetzung und der Auseinanderset-
zung der sonstigen Vermogenswerte
(Bankguthaben, Schulden, wertvolle
Gegensténde) bestehen, um uner-
wiinschte Wechselwirkungen zwischen
vorgezogener Vermdgensauseinander-
setzung und Zugewinnausgleich zu
vermeiden.

Beispiel: Sie einigen sich mit Ihrer Part-
nerin/lhrem Partner dahingehend, dass
Sie die Haushalfte gegen Zahlung von
100.000,-€ Gbernehmen. Bei Zustel-
lung des Scheidungsantrages sind Sie
Alleineigentiimerin/Alleineigentiimer

des Hauses, lhre Partnerin/Ihr Partner
hat die Abfindung weitgehend ver-
braucht. Im Extremfall ist noch einmal
Zugewinnausgleich von 50.000,-€
(oder mehr bei entsprechender Wert-
entwicklung des Hauses) zu bezahlen.
Das kann durch eine entsprechende
notariell beurkundete Gesamtverein-
barung vermieden werden, die neben
den Regelungen zur Ubertragung der
Haushilfte eine Abgeltung des Zuge-
winnausgleichs sowie die Vereinbarung
von Gltertrennung beinhalten sollte.

4. Versorgungsausgleich

Im Hinblick auf die Gefahr der Alters-
armut - v.a. bei Frauen - wird dringend
empfohlen, sich iber die Absicherung
im Alter bei einer Trennung/Scheidung
Gedanken zu machen, gerade wenn Sie
im Hinblick auf Kinder oder aus sonsti-
gen in der Ehe liegenden Griinde beruf-
lich kiirzer getreten sind. So ist es oft
sinnvoll, hinsichtlich des Versorgungs-
ausgleichs im Zusammenhang mit
Trennung und Scheidung Vereinbarun-
gen zu schliefsen.

Dies kann im Rahmen einer Gesamt-
vereinbarung zur Regelung der vermo-
gensrechtlichen Folgen von Trennung
und Scheidung sinnvoll sein. Solche
Vereinbarungen bieten sich aber auch
an, um eine zu starke Aufsplitterung



der Versorgungsanrechte sowie mit
der Teilung verbundene Nachteile zu
vermeiden.

Zur Verdeutlichung mogen die beiden
folgenden Beispiele dienen:

Beispiel 1: Gesamtvereinbarung

Bei Eheschliefiung waren Sie beide be-
rufstatig bzw. erwerbstatig. Spater ha-
ben Sie sich verstdrkt um Haushalt und
Kinder gekiimmert. In dieser Zeit wa-
ren Sie nur eingeschrankt berufstatig.
Demgegeniiber war lhre Partnerin/lhr
Partner weiter vollschichtig berufsta-
tig. Sie/Er hat dadurch deutlich héhere
Anwartschaften auf eine Altersversor-
gung erworben.

Wahrend der Ehe haben Sie gemein-
sam ein Einfamilienhaus erworben. In
diesem Einfamilienhaus méchten Sie
nach der Trennung mit den gemein-
schaftlichen minderjahrigen Kindern
bleiben. Damit ist lhre Partnerin/lhr
Partner einverstanden.

Das Haus ist noch mit Schulden belas-
tet. Weder Sie noch Ihre Partnerin/Ihr
Partner konnen den Anteil des jeweils
anderen kduflich erwerben. Im Fall der
streitigen Auseinandersetzung misste
das Haus deshalb veraufdert und der
Erlés geteilt werden.

In einer solchen Situation kann es sich
anbieten, dass Sie eine Vereinbarung
schliefden, dass Sie die Haushélfte
tbernehmen und im Gegenzug auf die
Durchfiihrung des Versorgungsaus-
gleichs -teilweise - verzichten. Weiter-
hin waren ergdnzende Regelungen in
Bezug auf Zugewinnausgleich, Unter-
halt und Rickfihrung der Schulden er-
forderlich. Dies wiirde zu einem fairen
Ergebnis fihren. Sie erhalten durch die
Ubertragung der Haushilfte einen er-
heblichen Gegenwert, der auch lhren
Wohnbedarf im Alter decken wird. Da-
her sind Sie nicht auf die vollstandige
Durchfiihrung des Versorgungsaus-
gleichs angewiesen. Den Kindern bleibt
ihr gewohntes Umfeld erhalten. Und
Ihrer Partnerin/lhrem Partner bleiben
die Versorgungsanwartschaften voll-
standig bzw. in weitergehendem Um-
fang erhalten, die von dieser Person im
Alter auch bendtigen werden, um den
Wohnbedarf (Miete) zu decken.
Schliefdlich werden die typischerweise
mit der Verwertung selbstgenutzter
Immobilien verbundenen Wertverluste
im Fall einer Verdufderung vermieden.

Beispiel 2: Saldierung

Sie und lhre Ehepartnerin/Ihr Ehepart-
ner sind als Landesbeamte (z.B. als
Lehrerin und Polizeibeamter) tatig. Sie
haben wdhrend der Ehezeit eine Pensi-
onsanwartschaft im Wert von 180,-€
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erworben, Ihre Ehepartnerin/Ihr Ehe-
partner im Wert von 240,-€. Daneben
haben Sie noch gewisse Anwartschaf-
ten aus Riesterrente und privater
Rentenversicherung erworben, die
annahernd gleichwertig, aber nicht
vergleichbar gem. § 18 Abs. 1 Vers-
AusglG sind.

Wird in diesem Fall der Versorgungs-
ausgleich durchgefihrt, wird jedes der
Anrechte einzeln geteilt. Hinsichtlich
der Anwartschaften auf eine Beamten-

versorgung ist zusdtzlich zu berlck-

sichtigen, dass diese nur extern geteilt
werden kénnen. Das bedeutet, dass je-
der von lhnen die Halfte der in der Ehe-
zeit erworbenen Anwartschaft auf eine
Beamtenversorgung verliert. Im Ge-
genzug wird fur Sie in der gesetzlichen
Rentenversicherung jeweils ein dem
Ausgleichswert entsprechendes An-
recht begriindet. Im Beispiel wiirden
Sie 90,-€ |hrer Anwartschaft auf eine
Beamtenversorgung abgeben und da-
fur in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung eine Anwartschaft erhalten, die
bezogen auf das Ende der Ehezeit einer




Rente in Hohe von brutto 120,-€ ent-
spricht. Die Zersplitterung der An-
rechte konnen Sie vermeiden, wenn Sie
vereinbaren, dass lediglich der tber-
schiefdende Saldo ausgeglichen wird.
Dann wirden Sie lhre Anwartschaften
aus der Beamtenversorgung ungekirzt
behalten und in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung eine Anwartschaft in
Hohe von 30,-€ erhalten. Hinsichtlich
der Zusatzversorgung konnten Sie eine
vergleichbare Vereinbarung schliefien,
die dazu fhrt, dass nur ein Anrecht in
Hohe der Hélfte des Saldos der Kapi-
talwerte des jeweiligen halftigen Ehe-
zeitanteils ausgeglichen wird.

Schliefdlich konnen Vereinbarungen
auch aus versicherungsrechtlichen
Griinden vorteilhaft sein. Ist z.B. lhre
Partnerin/Ihr Partner deutlich ilter als
Sie und bezieht schon seit geraumer
Zeit Rente, kann es vorteilhaft sein,
dass der Versorgungsausgleich nur zu
Ilhren Gunsten durchgefiihrt wird. Der
Nachteil kénnte fir Ihre Partnerin/lhren
Partner kompensiert werden, indem
Sie zum Ausgleich eine Unterhalts-
rente zahlen. Denkbar waire in einem
solchen Fall aber auch, fir den Versor-
gungsausgleich die Unterschiede zwi-
schen umlagefinanzierten (gesetzliche
Rentenversicherung; teilweise berufs-
standische Versorgung, und, wenn auch
steuerfinanziert, Beamtenversorgung)

und kapitalgedeckten Versorgungssys-
temen (v.a. betriebliche Altersversor-
gung und private Rentenversicherung)
zu nutzen, z.B. in der Form, dass lhrer
Partnerin/Ihrem Partner die kapitalge-
deckten Anrechte ungekdirzt verblei-
ben und Sie im Gegenzug weniger
oder keine umlagefinanzierten An-
rechte abgeben. Fir die jeweils dltere
Person ist diese Regelung neutral, da
ihr die Versorgung in (anndhernd) glei-
cher Hohe wie bei regelgerechter
Durchfiihrung des Versorgungsaus-
gleichs erhalten bleibt, die jlingere Per-
son profitiert, weil sie aus dem umla-
gefinanzierten Anrecht fir statistisch
gesehen langere Zeit als der andere
Teil eine Versorgung in Hohe des Aus-
gleichswerts erhalten kann, wahrend
sie aus dem kapitalgedeckten Anrecht
aufgrund des fortgeschrittenen Alters
des anderen Teils nur noch ein gerin-
ges Restkapital erhalten kann, mit dem
eine Versorgung kalkuliert wird, die
deutlich hinter der Halfte der auf die
Ehezeit entfallenden Versorgung der
alteren Person zuriickbleiben wird. Um
die Zerschlagung erheblicher Versor-
gungswerte zu vermeiden, sollte hier
dringend der Rat einer im Versor-
gungsausgleich erfahrenen Anwaltin
bzw. eines Anwalts oder einer Renten-
beraterin bzw. eines Rentenberaters
gesucht werden.
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5. Unterhalt

a. Trennungsunterhalt
Auch hier gilt, dass fiir den Trennungs-
unterhalt Vereinbarungen, die auf eine
Beschrankung des Unterhaltes hinaus-
laufen, unwirksam sind.

Regelungen zum Unterhalt

Sie konnen aber Vereinbarungen schlie-
f3en, um bestimmte Positionen unstrei-
tig zu stellen.

Beispiel: Die Moglichkeit, kostenfrei
ein eigenes Haus zu bewohnen, stellt
einen Vorteil dar, der unterhaltsrecht-
lich grundsatzlich wie Einkommen in
die Berechnung einzustellen ist
(,Wohnwert®). Oft ist es schwierig,
diesen Wohnwert genau zu bestim-
men. Streit kann dann vermieden wer-
den, indem Sie sich auf einen bestimm-
ten Betrag verstandigen, mit dem der
Wohnwert berticksichtigt werden soll.

Waren Sie oder Ihre Ehepartnerin/Ihr Ehe-
partner linger nicht erwerbstdtig, kann es
sinnvoll sein, einen zusdtzlichen Anreiz fiir die
Aufnahme einer Erwerbstatigkeit zu schaf-
fen. Dazu kann vereinbart werden, dass ein
bestimmter Teil des Einkommens im Rahmen
des Trennungsunterhaltes anrechnungsfrei

bleibt, wenn die Tdtigkeit vor einem be-
stimmten Zeitpunkt aufgenommen wird (z.B.
vor Ablauf des ersten Jahres der Trennung).
Von einer solchen Vereinbarung konnen beide
Teile profitieren: Die oder der Unterhaltsbe-
rechtigte liber eine Verbesserung ihres/seines
Lebensstandards. Fiir die Unterhaltspflichtige/
den Unterhaltspflichtigen tritt eine friihzei-
tige Entlastung hinsichtlich der Zahlung von
Unterhalt ein.

Insbesondere im Zusammenhang mit
dem Abschluss von Unterhaltsverein-
barungen ist zu berlicksichtigen, wie
die Betreuung von aus der Ehe hervor-
gegangenen, gemeinschaftlichen min-
derjahrigen Kindern organisiert werden
soll. Grundsatzlich unterscheidet man
zwischen dem Residenzmodell (ein El-
ternteil betreut, der andere bezahlt
und hat ein regelmafiiges Umgangs-
recht in den Ferien und am Wochen-
ende), dem erweiterten Umgangsmo-
dell (ein Elternteil betreut, der andere
bezahlt und hat ein erweitertes Um-
gangsrecht von mindestens 30%,
hochstens aber 50% der Betreuungs-
zeit eines Kindes) und dem Wechsel-
modell, nach dem das Kind von beiden
Eltern paritatisch betreut wird.

Auf den zuerst genannten Fall (Resi-
denzmodell) ist das Unterhaltsberech-
nungsmodell der Disseldorfer Tabelle
zugeschnitten. Hier richtet sich die



Hohe des Kindesunterhalts, den ein El-
ternteil an den anderen zu zahlen hat,
nach den in der Diisseldorfer Tabelle
vorgesehenen Betragen abzlglich der
Halfte des gesetzlichen Kindergeldes
und damit letztlich nur nach dem Ein-
kommen des sog. barunterhaltspflichti-
gen Elternteils.

Hinsichtlich des Wechselmodells ist die
Unterhaltsberechnung durch die Recht-
sprechung des BGH geklart. Im Grund-
satz ist der Bedarf eines Kindes aus
dem zusammengerechneten Einkom-
men beider Eltern anhand der Dissel-
dorfer Tabelle zu ermitteln und um den
durch das Wechselmodell entstehenden
Mehrbedarf (Wohnbedarf, Fahrtkos-
ten) zu erhéhen. Fir den so ermittelten
Bedarf haften beide Eltern anteilig nach
ihren Einkommensverhaltnissen. Der El-
ternteil, der das geringere Einkommen
erzielt, kann die nicht gedeckte Unter-
haltsspitze von dem anderen fir das
Kind verlangen. Insoweit sind vertragli-
che Vereinbarungen nur veranlasst,
wenn Eltern von diesen von der Recht-
sprechung entwickelten Grundsatzen
abweichen wollen. Im Ergebnis kom-
men v.a. Freistellungsvereinbarungen in
Betracht, da im Vorhinein nicht auf Kin-
desunterhalt verzichtet werden kann.
Diese sind insbesondere dann zu erwa-
gen, wenn beide Eltern ein annahernd
gleich hohes Einkommen erzielen.

Offen ist demgegeniiber, wie im Fall
des erweiterten Umgangs der Kindes-
unterhalt zu berechnen ist. Die Praxis
bertlicksichtigt die durch einen erwei-
terten Umgang beim anderen Elternteil
eintretende Entlastung Uberwiegend
dadurch, dass der Anspruch des Kindes
auf Barunterhalt anhand der Dissel-
dorfer Tabelle aus einer geringeren Ein-
kommensstufe ermittelt wird, als ei-
gentlich fir den Unterhaltspflichtigen
mafdgeblich ware. Oft fihrt dies aber
nicht dazu, dass der Aufwand, der
durch die umgangsberechtigte Person
(bzw. die barunterhaltspflichtige Per-
son) tatsachlich getragen wird, ange-
messen abgebildet wird. Daher wurden
auch Modelle entwickelt, die den Be-
darf des Kindes aus dem zusammenge-
rechneten Einkommen der Eltern er-
mitteln und anteilig den Barunterhalt
herabsetzen, soweit die an sich barun-
terhaltspflichtige Person den Unterhalt
in Natur (Bereitstellung von Essen,
Kleidung, Deckung der Kosten fir Frei-
zeit und Sport) erbringt.

Im Einzelnen sind die Details dieser
Unterhaltsberechnungen sehr schwie-
rig, umstritten und konnen an dieser
Stelle nicht dargestellt werden. Eltern,
die beabsichtigen, ihr Kind im Wechsel-
modell oder in einem erweiterten Um-
gangsmodell zu betreuen, sind ange-
sichts dieser Schwierigkeiten daher gut
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beraten, anwaltlichen Rat in Anspruch
zu nehmen, um die Betreuung der Kin-
der angesichts der Trennung gemein-
sam mit den sich hieraus ergebenden
unterhaltsrechtlichen Konsequenzen
zu regeln. Gerade in unterhaltsrechtli-
cher Hinsicht konnen dadurch nicht zu-
letzt die gemeinschaftlichen Kinder er-
heblich belastende Konflikte
vermieden werden.

Es gibt Uberlegungen, auch fiir diese
Falle den Unterhalt gesetzlich zu re-
geln, die aber tber das Entwurfssta-
dium noch nicht hinaus gekommen sind
und daher bei Fertigstellung dieser Bro-
schiire noch nicht berticksichtigt wer-
den konnten.

Beachte: Die Klarung des Kindesunter-
halts wirkt sich auch auf die Bemes-
sung des Trennungsunterhalts bzw. des
nachehelichen Ehegattenunterhalts
aus; denn der Kindesunterhalt ist Ab-
zugsposten fir die Ermittlung des den
Bedarf der Ehepartner pragenden Ein-
kommens. Nach neuerer Rechtspre-
chung des BGH ist hierbei auch der An-
teil zu beriicksichtigen, den der die
gemeinschaftlichen Kinder betreuende
Elternteil in natura erbringt, soweit er
nicht bereits durch den Barunterhalt
des anderen Elternteils gedeckt ist. Da
die Rechtsprechung zu dieser Frage
noch im Fluss ist, kann auch in dieser

Hinsicht durch den Abschluss einer
Vereinbarung Klarheit fir die Ehepart-
ner erzielt werden.

b. nachehelicher Unterhalt
Hinsichtlich des nachehelichen Unter-
haltes sind vielfaltige Regelungen
denkbar.

Wichtig ist vorab, darauf zu achten,
dass Vereinbarungen (iber den nach-
ehelichen Unterhalt, die vor Rechts-
kraft der Scheidung geschlossen wer-
den, der notariellen Beurkundung
bedirfen. Dies gilt also auch fir Ver-
einbarungen, die als Trennungs- und
Scheidungsfolgenvereinbarung wah-
rend des Getrenntlebens geschlossen
werden.

Im Ubrigen kénnen die folgenden Aus-
fuhrungen nur einige wenige reprdsen-
tative Beispiele fiir mogliche Vereinba-
rungen enthalten.

Der Betreuungsunterhalt wird iber
das dritte Lebensjahr des jingsten
Kindes hinaus bezahlt, sofern dies aus
kind- oder elternbezogenen Griinden
der Billigkeit entspricht. Um nicht von
der Billigkeitsentscheidung des Ge-
richts und den sich daraus ergebenden
Unwdagbarkeiten abhangig zu sein,
konnen Sie individuelle Regelungen
treffen. Dazu bieten sich verschiedene



Regelungsmoglichkeit an, wie die Ver-
langerung des Betreuungsunterhalts
(s.1.2.d,S. 29 ff)

Sie kénnen auch vereinbaren, dass Ein-
kommen nur teilweise oder gar nicht
bei der Unterhaltsberechnung beriick-
sichtigt wird, das der betreuende El-
ternteil bereits wahrend dieses Zeit-
raums aus eigener Erwerbstatigkeit
erzielt. Diese Vereinbarung bewirkt,
dass das Einkommen insoweit dem un-
terhaltsberechtigten Elternteil neben
dem Unterhalt anrechnungsfrei ver-
bleibt. Eine solche Vereinbarung kann
geschlossen werden, um flr den unter-
haltsberechtigten Elternteil einen An-
reiz zu schaffen, moglichst friih nach
der Geburt des zu betreuenden Kindes
wieder einer Erwerbstatigkeit
nachzugehen.

Ob ein Unterhalt wegen Krankheit
oder Gebrechen besteht, ist oft nur
schwer festzustellen.

Sie konnen Vereinbarungen schliefden,
um fir Sie verbindlich eine Krankheit
festzustellen, um ein Gutachten zu ver-
meiden, z.B. bei Vorliegen einer De-
pression oder einer anderen psychi-
schen Erkrankung.

In einer solchen Vereinbarung konnen
Sie auch festhalten, dass die erkrankte

Ehepartnerin/der erkrankte Ehepartner
alles zu tun hat, dass sie/er gesund
wird, damit sie oder er wieder einer Er-
werbstdtigkeit nachgehen kann. Die
Dauer des Unterhaltsanspruchs richtet
sich in diesen Fallen vor allem nach der
nachehelichen Solidaritat. Hier kénnen
Sie den Zeitraum festlegen, fir den Un-
terhalt geschuldet sein soll, um fir
beide Teile Planungssicherheit zu
schaffen. Fir den erkrankten Teil ist
der Abschluss einer solchen Vereinba-
rung allerdings mit einem erheblichen
Risiko verbunden, weil meist nicht ab-
sehbar ist, ob und wann eine Therapie
anschlagt.

Hinsichtlich des Aufstockungsunter-
haltes kommen Vereinbarungen iiber
Dauer und Hohe des Unterhaltes in
Betracht. In diesen Fallen kann es
auch sinnvoll sein, anstelle einer lau-
fenden Unterhaltszahlung eine Abfin-
dung zu vereinbaren. Dies schafft fur
Sie Planungssicherheit. Aufserdem
entfallt dadurch die Obliegenheit, sich
wechselseitig Uber die Entwicklung
des Einkommens Rechenschaft able-
gen zu mussen.

Treffen Sie Vereinbarungen
zur Kompensation berufli-
cher Nachteile!
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Haben Sie aufgrund der Aufgabentei-
lung wahrend des ehelichen Zusam-
menlebens einen beruflichen Nachteil
hingenommen, sollten Sie auch Verein-
barungen schliefden, um diesen zu kom-
pensieren - sei es durch Zahlung einer
Abfindung oder einer monatlichen

Unterhaltsrente

Beispiel: Die Ehefrau ist bei Rechts-
kraft der Scheidung als Sachgebietslei-
terin in einer Bank tatig. Aufgrund der
Erziehung von drei Kindern hat sie lhre
Tatigkeit fur finf Jahre unterbrochen
und wahrend weiterer 10 Jahre in Teil-
zeit gearbeitet. Hatte sie ununterbro-
chen wahrend der Ehezeit vollschichtig
gearbeitet, waren sie aufgrund ihrer
Beurteilungen nunmehr als Abteilungs-
leiterin tatig. Die Einkommensdifferenz
betragt monatlich 500,-€ netto. Vor-
aussichtlich wird sie diesen Nachteil
nicht mehr kompensieren kénnen, da
bis zum Erreichen des Rentenalters
keine vergleichbare Stelle mehr frei-
werden wird. In diesem Fall kann sie
mit ihrem Partner vereinbaren, dass lhr
Partner bis zum Erreichen des Ren-
tenalters die Differenz zwischen ihrem
aktuellen Einkommen und dem Ein-
kommen, das sie als Abteilungsleiterin
der Kreditabteilung erzielen wiirde, er-
stattet. Voraussetzung einer solchen
Vereinbarung ist, dass der Partner aus-
reichendes Einkommen erzielt. Vorteil
einer solchen Vereinbarung ist, dass die
Ehefrau sich auf ein Einkommen ver-
standigen kann, das einer realistischen
beruflichen Entwicklung entspricht,
und nicht einem Einkommen, das sonst
oft nur nach einer sehr aufwandigen
und nicht selten mit persénlichen Ver-
letzungen verbundenen Beweisauf-
nahme festgestellt werden kann. Eine



solche Vereinbarung sollte die Einkom-
mensverhaltnisse, die Grundlage der
Vereinbarung waren, enthalten. Wei-
terhin kdnnte vereinbart werden, dass
der Unterhaltsanspruch entféllt oder
ruht, wenn bzw. solange der Unter-
haltsberechtigte in verfestigter Part-
nerschaft oder neuer Ehe lebt.

6. Erbrecht

Sofern Sie einen Erbvertrag geschlos-
sen haben, wird dieser in der Regel mit
der Trennung aufzuheben sein, sofern
er nicht ohnehin gem. §§ 2077, 2268,
2279 BGB unwirksam wird. U.U. kann
es auch interessegerecht sein, einen
wechselseitigen Erb- und Pflichtteils-
verzicht zu erklaren. Schliefslich kon-
nen Regelungen vereinbart werden, die
sicherstellen, dass das gemeinsam er-
arbeitete Vermogen letztlich den ge-
meinschaftlichen Kindern zufallt. Soll
dies durch Erbeinsetzung der Kinder
oder Aussetzung eines Vermachtnisses
zugunsten von Kindern erfolgen, ist al-
lerdings zu beachten, dass diese Rege-
lungen ihr Ziel nur insoweit erreichen
konnen, als beim Tod der jeweiligen
Ehepartnerin/des jeweiligen Ehepart-
ners noch entsprechendes Vermaogen
vorhanden ist; weder die Erbeinset-
zung von Kindern noch die Aussetzung
eines Vermachtnisses zugunsten von
Kindern hindert einen Elternteil daran,

zu Lebzeiten Uber sein Vermdogen an-
derweit zu verfiigen, dieses beispiels-
weise einer neuen Partnerin/einem
neuen Partner zu ibertragen. Es ist da-
her dringend zu raten, eine Anwiltin/
einen Anwalt oder eine Notarin/einen
Notar zu Rate zu ziehen, wenn ange-
strebt ist, dass die Ehepartner das von
ihnen erarbeitete Vermogen zundchst
noch nutzen, dieses aber letztlich den
Kindern zugute kommen soll. Die ver-
tragsgestaltende Praxis hat etliche Ins-
trumente entwickelt, mit deren Hilfe
dieses Ziel erreicht werden kann, deren
Einsatz aber erhebliches juristisches
know how erfordert und die daher an
dieser Stelle auch nicht im Einzelnen
vorgestellt werden konnen.

7. Ehewohnung und
Haushaltsgegenstande

Es ist dringend zu empfehlen, dass Sie
sich im Zusammenhang mit der Tren-
nung Uber die Aufteilung der Haus-
haltsgegenstidnde und die weitere Nut-
zung der Ehewohnung verstandigen.
Hinsichtlich der Haushaltsgegenstande
werden gerichtliche Entscheidungen
nicht immer den Interessen der Betei-
ligten gerecht. Flle, in denen durch
das Gericht dem einen Teil alle Messer,
dem anderen alle Gabeln zugespro-
chen wurden, gehéren zwar eher in das
Reich der Anekdote. Gleichwohl ist es
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fur Aufdenstehende schwierig, sich ei-
nen umfassenden Uberblick (iber die
korperlich meist nicht vorhandenen
Gegenstdnde zu verschaffen, und diese
dann in einer Weise zwischen den Ehe-
partnern aufzuteilen, die deren Bedirf-
nissen bestmoglich gerecht wird.

Sind aus der Ehe Kinder hervorgegan-
gen, ist es grundsatzlich zu empfehlen,
eine Losung zu suchen, die dazu fihrt,
dass den Kindern das gewohnte Le-

I1l. EHE MIT AUSLANDSBEZUG

Ein Auslandsbezug besteht, wenn Sie
mit einer Person die Ehe eingehen wol-
len, die eine andere Staatsangehorig-
keit hat, oder wenn Sie eine andere
Staatsangehorigkeit haben.

Ein Auslandsbezug kann aber auch ein-
treten, wenn Sie lhren gewdhnlichen
Aufenthalt - ggf. auch voriibergehend
- ins Ausland verlegen. Z.B. werden
sich das Erbrecht und das Unterhalts-
recht dann meist nach den Vorschriften
dieses Staates richten. Soll im An-
schluss an die Eheschliefung der ge-
wohnliche Aufenthalt im Ausland ge-
nommen werden, hat dies zur Folge,
dass sich die giterrechtlichen Verhalt-
nisse des Ehepaares nach dem Recht
des Aufenthaltsstaats richten. Da das

bensumfeld erhalten bleibt. Dies kann
auch dafir sprechen, dass der Eltern-
teil, der im Alleineigentum der Woh-
nung ist, diese verlasst und der daraus
resultierende Vorteil fir den Rest der
Familie bei der Bemessung des Unter-
haltes angemessene Berlcksichtigung
findet (z.B. Uiber einen entsprechend
hohen Wohnwert und eine Erhéhung
der im Selbstbehalt enthaltenen Wohn-
kosten fir die unterhaltspflichtige Per-
son, die Alleineigentiimerin ist).

sog. ,Glterrechtsstatut” unwandelbar
ist, gilt dies auch dann, wenn das Ehe-
paar spater in einen anderen Aufent-
haltsstaat zieht oder in seinen Heimat-
staat zuriickkehrt.

Beispiel: A und B, beide deutsche
Staatsangehorige, wollen heiraten. Sie
beabsichtigen, nach der Eheschliefung
ihren gewdhnlichen Aufenthalt in Mar-
bella zu nehmen. Folge ist, dass fir sie
der gesetzliche Giterstand der ,Socie-
dad de Gananciales“ gilt, sofern sie
nichts anderes vereinbaren. Hierbei
handelt es sich um eine hinsichtlich des
wdhrend der Ehe erworbenen Vermo-
gens der Gltergemeinschaft vergleich-
bare Gesamthandsgemeinschaft. Bei
diesem Giterstand bleibt es auch,



wenn beide nach einigen Jahren nach
Deutschland zuriickkehren sollten oder
wenn im Zusammenhang mit Trennung
und Scheidung nur eine Person
zuriickkehrt.

Liegt ein Auslandsbezug vor, kann dies
dazu flhren, dass sich die Rechtsfolgen
der Ehe nicht oder nicht mehr nach
deutschem Recht richten. Gerade im
Familien- und Erbrecht bestehen zwi-
schen den Rechtsordnungen ganz er-
hebliche Unterschiede.

Allerdings ist es in weitem Umfang
moglich, Rechtswahlvereinbarungen zu
treffen. Dadurch kénnen Sie und lhre
Partnerin/Ihr Partner selbst festlegen,
welches Recht fir Sie gelten soll. Eine
solche Vereinbarung kann mit Wirkung

IV. LEBENSPARTNERSCHAFT

Fir gleichgeschlechtliche Lebenspart-
ner gelten die Vorschriften fir Ehepaare
im Wesentlichen entsprechend. Daher
wird auf die o.g. Ausfiihrungen verwie-
sen. Seit 1.10.2017 kénnen auch gleich-

fur die Ehepartner auch riickwirkend
getroffen werden und als Vorbereitung
fur eine Trennungs- und Scheidungs-
vereinbarung dienen. Eine Rechtswahl-
vereinbarung kann aber nur sinnvoll ge-
troffen werden, wenn Sie wissen,
welche Rechtsordnungen zur Auswahl
stehen und wie sich diese unterschei-
den. Im Rahmen dieser Broschire kann
dies nicht erschopfend dargestellt wer-
den. Es ist Ihnen aber dringend zu ra-
ten, dass Sie sich diesbezlglich durch
eine auf internationales Privatrecht und
internationales Familienrecht speziali-
sierte Kanzlei oder eine entsprechende
Notarin/einen entsprechenden Notar
beraten lassen, bevor Sie eine Ehe mit
Auslandsbezug schliefsen oder lhren
gewdhnlichen Aufenthalt in das Aus-
land verlegen.

geschlechtliche Paare die Ehe einge-
hen. Seit diesem Zeitpunkt kdnnen im
Inland keine neuen Lebenspartner-
schaften mehr begriindet werden.



B. Nichteheliche Lebensgemeinschaft

I. VERTRAGE BEI EINGEHUNG DER LEBENSGEMEINSCHAFT

Bei Eingehung einer Partnerschaft stellt
sich die Frage, wie diese strukturiert
sein soll. Grundsatzlich ist es moglich,
auch wenn eine Eheschliefdung nicht be-
absichtigt ist, die kunftige Lebensge-
meinschaft rechtlich umfassend dhnlich
der Ehe zu regeln, indem Unterhaltsan-
spriiche vereinbart werden, Regelungen
uber die Aufteilung des Vermogens im
Fall einer Trennung und etwaige Aus-
gleichsanspriiche getroffen werden, be-
stimmt wird, wie fir das Alter vorzusor-
gen ist und indem erbrechtliche
Regelungen getroffen werden. Auch
wenn solche Vereinbarungen getroffen
werden, erhalten die Partner einer
nichtehelichen Lebensgemeinschaft
aber nicht die steuerlichen Vorteile, die
fur Ehepaare vorgesehen sind. Insbeson-
dere ist fur diese keine Zusammenver-
anlagung zur Einkommensteuer moglich
und es gelten fir sie die deutlich gerin-
geren erbschafts- und schenkungssteu-
erlichen Freibetrage.

Partnerschaftsvertrag sinnvoll,
bei ,vermogenswirksame*
Entscheidungen im Rahmen
der Partnerschaft

In der Regel wird die umfassende ver-
tragliche Ausgestaltung aber den Inter-
essen der Beteiligten nicht gerecht. Der
Plan der Bundesregierung, in der letzten
Legislaturperiode eine ,Verantwor-
tungsgemeinschaft® zu schaffen, ist
nicht umgesetzt worden - nicht zuletzt
deswegen, weil fir ein solches Rechtsin-
strument kein praktisches Bedirfnis be-
steht. Vielfach leben Paare in ehedhnli-
cher Lebensgemeinschaft, weil sie
derart strenge Regeln fir ihr Zusam-
menleben ablehnen. Das Bedrfnis geht
dann dahin, Situationen von rechtlicher
Tragweite zu erkennen, die einen Rege-
lungsbedarf auslosen, und dafiir ange-
messene Regelungsvorschlage zu ent-
wickeln. Dafir sollen lhnen die
folgenden Ausfiihrungen Anhaltspunkte



geben. Hinzuweisen ist darauf, dass
auch bei glinstiger Vertragsgestaltung
die einkommensteuerrechtlichen, erb-
rechtlichen und erbschaftssteuerrechtli-
chen Vorteile der Ehe nicht vertraglich
vereinbart werden konnen. Als Faustfor-
mel gilt: Leben Sie (noch) in einer kurz-
fristigen Beziehung, in der Ihr Vermdgen
von dem lhrer Partnerin/lhres Partners
strikt getrennt ist, besteht meist keine
Veranlassung, einen Partnerschaftsver-

trag zu schlief3en. Dauert die Beziehung
aber langer und gehen Sie erhebliche
Dispositionen ein (Kinderwunsch, Ver-
zicht auf berufliche Entwicklung zu-
gunsten der Partnerin/des Partners, An-
schaffung gemeinschaftlicher,
wertvoller Vermogensgegenstande wie
Haus oder Auto) ist Ihnen zu raten, sich
Uber eine vertragliche Regelung hin-
sichtlich dieser Aspekte Gedanken zu
machen.

Il. VERTRAGE ZUR AUSGESTALTUNG DER LEBENSGEMEINSCHAFT

1. Haushaltsfiihrung

a. Gesetzliche Regelung

Die nichteheliche Lebensgemeinschaft
begriindet auch in Bezug auf die Haus-
haltsfihrung keine Rechtsgemein-
schaft. Hinsichtlich der Leistungen, die
die eine oder die andere Person im
Rahmen der gemeinsamen Haushalts-
fihrung erbringt, kann keine Bezahlung
verlangt werden, wenn die Partner-
schaft scheitert. Auch wenn Sie lhre
Partnerin/lhren Partner langjahrig pfle-
gen oder Betreuungsleistungen gegen-
Uber dieser/diesem erbringen, beste-
hen keine Erstattungs- oder
Vergutungsanspriche. Der dadurch er-
sparte Aufwand kommt letztlich den
Erben bzw. den Pflichtteilsberechtigten

der Partnerin/des Partners, die sich
diesen Aufwand erspart haben, zugute.

Ausgleichsanspriiche fiir Be-
treuungsleistungen vorsehen

b. Gestaltungsmoglichkeiten

Es ist anzuraten, dass Sie im Rahmen
eines Partnerschaftsvertrages Aus-
gleichsanspriiche fir Haushaltsfiih-
rung, Kinderbetreuung, Pflege- und Be-
treuungsleistungen vorsehen. Solange
Sie in der Partnerschaft leben und aus
»einem Topf wirtschaften®, kdnnen
diese gestundet werden. Auf diese
Weise kann erreicht werden, dass die
Partnerin/der Partner, der in erhebli-
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chem Umfang zunachst unentgeltlich
solche Leistungen erbringt, im Fall des
Scheiterns der Lebensgemeinschaft
oder des Todes der Partnerin/des Part-
ners in angemessener Weise an dem
gemeinsam Erarbeiteten partizipiert.

Beispiel: Sie gehen die Partnerschaft
mit einer Person ein, die einen pflege-
bedirftigen Elternteil hat, der im Haus
lebt. Sie ibernehmen die Pflege dieses
pflegebedirftigen Elternteils. Dann
kénnen Sie eine Vereinbarung schlie-
f3en, die eine Vergiitung vorsieht, die
aber bis zum Ableben des pflegebe-
dirftigen Elternteils gestundet ist. Im
Fall des Todes des Elternteils kdnnen
Sie dann die Vergltung gegen die Er-
ben dieses Elternteils geltend machen.
Die Nachlassverbindlichkeit ist vor den
Pflichtteilsansprichen zu bedienen.
Das gewiinschte Ergebnis tritt aller-
dings nur ein, wenn der pflegebedirf-
tige Elternteil auch entsprechendes
Vermdgen hinterldsst, aus dem die ge-
stundete Vergiitung aufgebracht wer-
den kann.

2. Wohnung

Den Mittelpunkt der nichtehelichen
Lebensgemeinschaft bildet regelmafiig
die Wohnung. Aus diesem Grund ent-
stehen die meisten Streitigkeiten im
Zusammenhang mit der Wohnung.

a. gesetzliche Regelung

Eine Person als Mieter

Wird der Mietvertrag nur von einer
Person unterschrieben, so ist nur diese
Mieter geworden. Die andere Person
ist Untermieter oder lediglich Gast.
Der Aufnahme der Partnerin/des Part-
ners in die Wohnung muss die Vermie-
terin/der Vermieter zustimmen. Le-
bensgefdhrten haben grundsatzlich
einen Aufnahmeanspruch, wenn keine
berechtigten Interessen der Vermiete-
rin/des Vermieters entgegenstehen,
z.B. weil die Wohnung flr zwei Perso-
nen zu klein ist.

Im Verhiltnis zur Vermieterin/zum Ver-
mieter haftet fir Anspriiche aus dem
Mietverhdltnis lediglich die Person, die
den Mietvertrag unterschrieben hat.
Folge ist bei Trennung, dass die Person,
die nicht Mieter ist, kein Recht hat,
weiter in der Wohnung zu verbleiben.

Beide Personen als Mieter

Werden beide Partner in den Mietver-
trag aufgenommen und unterzeichnen
sie diesen, so sind beide Partner Mieter
mit samtlichen Rechten und Pflichten.
Beide Partner haften im Verhaltnis zur
Vermieterin/zum Vermieter gesamt-
schuldnerisch fir die Erflllung der An-
spriche aus dem Mietverhaltnis. Die
Vermieterin/der Vermieter kann also
nach seiner Wahl beide Personen in



voller Héhe in Anspruch nehmen, Aus-
gleichsanspriiche kdnnen aber im In-
nenverhaltnis bestehen.

Beispiel: Sie und lhre Partnerin/lhr
Partner sind sich darlber einig, dass
Sie die Miete von 1.000,-€ fiur die
Wohnung, die Sie gemeinsam gemietet
haben, zu je 2 tragen. Gleichwohl kann
die Vermieterin/der Vermieter von lh-
nen die volle Miete von 1.000,-€ ein-
fordern. Es ist dann lhre Sache, lhre
Partnerin/lhren Partner auf Erstattung
von 500,-€ in Anspruch zu nehmen.

Auch Gestaltungsrechte kénnen dann
nur gemeinsam ausgeiibt werden. Dies
bedeutet, dass Sie das Mietverhaltnis
auch nur gemeinsam kiindigen kénnen.

Beispiel: Sie verstehen sich mit lhrer
Partnerin/lhrem Partner nicht mehr
und méchten deshalb aus der gemein-
samen Wohnung ausziehen. In diesem
Fall schulden Sie den Mietzins gleich-
wohl weiter, bis das Mietverhaltnis
durch Kindigung endet. Sie konnen das
Mietverhdltnis nicht alleine kiindigen,
auch wenn Sie aus der Wohnung aus-
gezogen sind, sondern nur gemein-
schaftlich mit Ihrer Partnerin/ lhrem
Partner. Wirkt der andere Teil an der
Kindigung nicht mit, missen Sie ihn
vorher gerichtlich darauf verklagen,
dass er an der Kiindigung mitwirkt.

Erst mit Rechtskraft dieses Urteils
kann die Wohnung gekiindigt werden.

Tod der Partnerin/des Partners:

Hier sieht das Gesetz fir Sie einen ge-
wissen Schutz vor, auch wenn Sie mit
Ihrer Partnerin/Ihrem Partner nicht ver-
heiratet waren (§ 563 BGB). Verstirbt
die Partnerin/der Partner, so hat die an-
dere Person das Recht, das Mietver-
haltnis fortzusetzen. Voraussetzung ist,
dass ein auf Dauer angelegter gemein-
samer Haushalt gefihrt wurde. Selbst
wenn die Wohnung von der Partnerin/
vom Partner alleine gemietet wurde,
tritt die andere Person in das Mietver-
haltnis ein, sofern sie nicht innerhalb ei-
nes Monats, nachdem sie vom Tod der
Mieterin/des Mieters Kenntnis erlangt
hat, der Vermieterin/dem Vermieter er-
klart, dass sie das Mietverhaltnis nicht
fortsetzen wolle. Der Vermieterin/dem
Vermieter steht ein aufserordentliches
Recht zur Kiindigung innerhalb der ge-
setzlichen Frist gegenlber der langerle-
benden Partnerin/dem lingerlebenden
Partner zu, wenn in deren/dessen Per-
son ein wichtiger Grund vorliegt, der
zur aufserordentlichen Kiindigung
rechtfertigt — z.B. wenn absehbar ist,
dass die Miete durch diese Person nicht
aufgebracht werden kann. Dieses au-
f3erordentliche Kiindigungsrechts ist in-
nerhalb eines Monats auszuiiben (§
563 Abs. 4 BGB).
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b. Gestaltungsmoglichkeiten
Kiindigung

Sind beide Partner in den Mietvertrag
aufgenommen, so kann im Partner-
schaftsvertrag die Mitwirkung an der
Kindigung geregelt werden. Die an-
dere Person kann verpflichtet werden,
samtliche hierfir erforderliche Erkla-
rungen abzugeben und notwendige
Handlungen in einem festgelegten
Zeitraum vorzunehmen. Vereinfacht
werden kann das Verfahren auch, wenn
Sie sich gegenseitig unwiderruflich zur
Erklarung der Kiindigung bevollmachti-
gen und im Innenverhaltnis Regeln ver-
einbaren, wann diese Vollmacht ausge-
ubt werden kann und wie die
Partnerin/der Partner hieriiber zu infor-
mieren ist.

Nutzung

Im Partnerschaftsvertrag kann geregelt
werden, wer bei der Trennung die
Wohnung weiterhin benutzen darf.
Auch der Nutzungszeitraum kann fest-
gelegt werden. Schliefdlich konnen Re-
gelungen getroffen werden, wer in die-
sem Fall die Miete zu tragen hat.

Kosten

Im Innenverhdltnis kann entsprechend
den Einkommensverhaltnissen eine
Kostentragungsregelung hinsichtlich
samtlicher Kosten das Mietverhdltnis
betreffend, einschliefdlich der Schon-
heitsreparaturen, vereinbart werden.
Insbesondere sollte darauf geachtet
werden, dass keine abweichenden Aus-
gleichsanspriiche bei Trennung
bestehen.

Untermietvertrag

Bleibt eine Person alleinige Mieterin,
kann zur Absicherung der Aufnahme
der anderen Person ein Untermietver-
trag vereinbart werden. Darin kann ins-
besondere geregelt werden, wie die
Kosten aufzuteilen sind, sowie wie die
Nutzung und Kiindigung bei Trennung
erfolgen soll. Hierdurch erhalt die Part-
nerin/der Partner eine gefestigtere
Rechtsstellung, als wenn sie/er durch
die Mieterin/den Mieter nur in die
Wohnung aufgenommen wird.
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3. Kinderwunsch

Hat sich die Lebensgemeinschaft ver-
festigt, haben Sie vielleicht den
Wunsch, in dieser Lebensgemeinschaft
auch die Verantwortung fiir Kinder zu
ubernehmen.

Dadurch andern sich die Lebensver-
haltnisse gravierend.

Zum einen sollten Sie tiber Regelungen

nachdenken, wie die Abstammung in

B RER

diesem Fall geklart wird. Dass der
Mann der biologische Vater der Kinder
ist, begriindet rechtlich kein Abstam-
mungsverhdltnis. Das bedeutet: Allein
die Tatsache, dass ein Kind von dem
mannlichen Partner der Partnerschaft
abstammt, fihrt nicht dazu, dass die-
ser auch rechtlich die Rolle des Vaters
mit allen unterhaltsrechtlichen, sorge-
rechtlichen und erbrechtlichen Konse-
quenzen einnimmt. Diese wird viel-
mehr nur begriindet, wenn der Mann
die Vaterschaft auch anerkennt, diese
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gerichtlich festgestellt wird oder der
Mann das Kind adoptiert.

Am einfachsten ist es, wenn Sie verein-
baren, dass der Mann die Vaterschaft
anerkennt, was auch schon vor der Ge-
burt des Kindes, allerdings erst nach
Empfangnis, moglich ist.

Schwieriger ist die Situation, wenn Sie
als Paar keine Kinder bekommen kén-
nen, sondern insoweit auf die Moglich-
keiten der Fortpflanzungsmedizin zu-
rickgreifen missen, oder aber deshalb
ein Kind adoptieren wollen. In diesen
Fallen sind schwierige und vielfaltige
rechtliche Fragen zu regeln, die hier im
Einzelnen nicht dargestellt werden kon-
nen. Sie sollten deshalb unbedingt die
Beratung durch eine Notarin/einen No-
tar oder eine Anwiltin/einen Anwalt
sowie des Jugendamtes in Anspruch
nehmen, bevor Sie diesen Weg gehen.

Beachte: Es bestehen Uberlegungen,
das Abstammungsrecht umfassend zu
reformieren. Das BVerfG hat die Be-
schrankungen der Anfechtung der Va-
terschaft flr den leiblichen Vater bei
bestehender statusrechtlicher Vater-
schaft teilweise fir verfassungswidrig
erklart und dem Gesetzgeber aufgege-
ben, bis 30.06.2026 (die urspriinglich
gesetzte Frist wurde um ein Jahr ver-
lingert) eine verfassungskonforme Re-

gelung zu finden. Es bleibt abzuwarten,
ob und in welchem Umfang das Ab-
stammungsrecht reformiert wird.

4. Unterhalt

a. Unterhalt wahrend oder nach der
Lebenspartnerschaft

aa. gesetzliche Regelung

Zwischen den Partnern bestehen
grundsatzlich weder wahrend noch
nach Auflésung der nichtehelichen Le-
bensgemeinschaft gesetzliche
Unterhaltspflichten.

Unterhaltsregelungen bei
nichtehelichen Lebenspartner-
schaften

bb. Gestaltungsmoglichkeiten
Unterhaltsanspriiche kdnnen sowohl
fur die Zeit des Zusammenlebens als
auch fir den Zeitraum nach einer Tren-
nung des Paares festgelegt werden.

Dies kommt insbesondere dann in Be-
tracht, wenn Sie oder lhre Partnerin/
Ihr Partner im Hinblick auf die Einge-
hung einer ehedhnlichen Lebensge-
meinschaft Dispositionen treffen, die
ein Unterhaltsbedirfnis auslosen
kénnen.



Uber die Absicherung durch einen Un-
terhaltsanspruch sollten Sie nachden-
ken, wenn Ihnen ein Anspruch auf
nachehelichen Unterhalt gegen lhre
frihere Ehepartnerin/lhren fritheren
Ehepartner zusteht. Diese bzw. dieser
kann namlich nach einer gewissen Zeit
Verwirkung einwenden, wenn Sie in ei-
ner verfestigten Partnerschaft leben.

Ein solcher Anspruch kann aber auch eine an-
gemessene Kompensation sein, wenn Sie im
Vertrauen auf den Fortbestand der ehedhnli-
chen Lebensgemeinschaft berufliche Nach-
teile in Kauf nehmen, z.B. Ihren Beruf aufge-
ben, um lhrer Partnerin/lhrem Partner ins
Ausland zu folgen oder um die Partnerin bzw.
den Partner oder ihre/seine Angehorigen zu

pflegen.

Der Inhalt der Unterhaltspflicht kann
zwischen lhnen frei bestimmt werden.
Es sollten auf jeden Fall Art und Um-
fang sowie die Hohe des Unterhalts ge-
regelt sein. Als Ausgangsbasis fir die
Berechnung des Unterhalts kann z.B.
ein bestimmter Prozentsatz des Netto-
einkommens der unterhaltspflichtigen
Person oder der Bedarf anhand eines
fiktiven Gehaltes als Bezugsgrofde
(z.B. TVAD) festgelegt werden. Weiter
sollte auch die Dauer der Unterhalts-
zahlung im Partnerschaftsvertrag gere-
gelt sein. Fir diese Unterhaltsvertrage
ist die notarielle Beurkundung nicht er-

forderlich, sie sollten jedoch schon aus
Grinden der Dokumentation zumin-
dest schriftlich und aufgrund ihrer
Komplexitat nach professioneller Bera-
tung abgeschlossen werden - zumal
die Unterhaltszahlung unter gewissen
Umstanden auch steuerlich geltend ge-
macht werden kann. Wird der Vertrag
notariell beurkundet, kann er auch ei-
nen Vollstreckungstitel bilden — was
insbesondere fiir Unterhaltsanspriiche
sachgerecht ist, um im Wege der
Zwangsvollstreckung den Bedarf des
Unterhaltsberechtigten decken zu kon-
nen, ohne dass es eines uU langwieri-
gen gerichtlichen Verfahrens zur Titu-
lierung der Unterhaltspflicht bedarf, in
dem der Verpflichtete allerlei Einwen-
dungen erheben kénnte.

cc. Unterhalt bei gemeinsamen
Kindern

Bei der Geburt eines gemeinsamen
Kindes hat der Vater der nichteheli-
chen Mutter aus Anlass der Geburt fir
die Dauer von 6 Wochen vor und 8
Wochen nach der Geburt des Kindes
Unterhalt zu gewahren.

Uber diesen Zeitraum hinaus besteht
ein Unterhaltsanspruch, wenn ein ge-
meinsames Kind von einem Elternteil
betreut wird. Dieser Anspruch besteht
grundsatzlich fiir die ersten 3 Lebens-
jahre des Kindes. Nach dem 3. Lebens-
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jahr des Kindes verlangert sich die Un-
terhaltspflicht, solange und soweit dies
der Billigkeit entspricht. Das nichteheli-
che Kind darf hinsichtlich der Betreu-
ung nicht schlechter gestellt werden
als das eheliche Kind.

Im Unterschied zum nachehelichen Be-
treuungsunterhalt richtet sich dieser
Anspruch der Hohe nach aber nicht
nach den beiderseitigen Einkommens-
verhdltnissen, sondern grundsatzlich al-
lein nach den Lebensverhaltnissen des
betreuenden Elternteils. Er ist der
Hohe nach aber durch den Halbtei-
lungsgrundsatz begrenzt.

Beispiel: Mutter und Vater leben in
ehedhnlicher Lebensgemeinschaft. Aus
der Verbindung geht ein Kind hervor,
dass die Mutter betreut. Der Vater ver-
dient nach Abzug des Kindesunterhal-
tes 4000,-€ bereinigt netto nach Ab-
zug des Erwerbstatigenbonus. Die
Mutter erzielt wegen der Kinderbe-
treuung kein Einkommen. Bei Geburt
des Kindes hatte sie ein Einkommen in
Hohe von 3.000,-€ bereinigt netto. In
diesem Fall steht ihr nur ein Unterhalt
in Hohe von 2.000,-€ zu, da der An-
spruch durch den Halbteilungsgrund-
satz beschrankt ist. Wiirde die Mutter
8.000,-€ bereinigt netto nach Abzug
des Erwerbstatigenbonus verdienen,
stiinde ihr dagegen ein Anspruch in

Hohe von 3.000,-€ zu, da sich ihr Be-
darf nicht nach dem beiderseits erziel-
ten Einkommen, sondern nur nach dem
Einkommen, das sie bei Geburt erzielt
hatte, richtet.

Hinsichtlich der Hohe sind beschran-
kende Vereinbarungen tber den Unter-
halt nicht moglich, da auf diesen fir die
Zukunft nicht verzichtet werden kann.
Vereinbarungen, durch die der betreu-
ende Elternteil auf den Unterhalt ganz
oder teilweise verzichtet, sind nichtig!

Wohl aber ist es zuldssig, ahnlich wie
fur den Betreuungsunterhalt, langere
Zeiten festzulegen, in denen wegen der
Kinderbetreuung keine Erwerbsoblie-
genheit besteht und/oder eine héhere
Unterhaltszahlung zu vereinbaren.
Dies kommt z.B. in Betracht, wenn der
Lebensstandard wahrend der Partner-
schaft deutlich Gber den Einkommens-
verhdltnissen liegt, die dem Einkom-
men entsprechen wiirden, wenn allein
auf das Einkommen des betreuenden
Elternteils abgestellt wird.

Beispiel 1: Sie Ubernehmen die Betreu-
ung des Kindes. Ohne die Betreuung
wirden Sie 1.500,—-€ netto verdienen.
Die Lebensverhaltnisse wahrend der
Partnerschaft waren zusatzlich durch
das Einkommen Ihrer Partnerin/Ihres
Partners in Hohe von 7.000,-€ geprégt.



In diesem Fall kann z.B. vereinbart
werden, dass Ihre Partnerin/lhr Partner
im Fall der Trennung tibergangsweise
Unterhalt in der Hohe bezahlt, dass der
Lebensstandard wahrend der Partner-
schaft zundchst aufrechterhalten und
dann nur schrittweise abgesenkt wird.

Beispiel 2: Die Betreuung eines ge-
meinschaftlichen Kindes wird zu beruf-
lichen Nachteilen fir Sie fihren. In die-
sem Fall konnen Sie vereinbaren, dass
lhre Partnerin/Ihr Partner auch tber
die Zeit der Betreuung des Kindes hin-
aus Unterhalt an Sie leistet, um diesen
Nachteil hinsichtlich des Einkommens
aber auch der Versorgungsanwart-
schaften auszugleichen. Weiterhin
kann auch flankierend vereinbart wer-
den, dass er Sie dabei finanziell und
personlich unterstiitzen wird, durch
Aus- und Fortbildung diesen Nachteil
auszugleichen. Diese Verpflichtung
kann unabhédngig davon ausgestaltet
werden, ob die Partnerschaft scheitert.

Beispiel 3: A und B lernen sich wah-
rend der Ausbildung kennen und ziehen
zusammen. Noch vor Beendigung der
Ausbildung von A entsteht ein gemein-
samer Kinderwunsch. A beabsichtigt,
nach der Geburt das Kind zunéchst zu
betreuen, wahrend B seine Ausbildung
abschliefst. In der Rechtsprechung ist
anerkannt, dass sich in einem solchen

Fall die Hohe des Bedarfs des betreu-
enden Elternteils nicht nach der gerin-
gen Ausbildungsvergiitung bei Geburt
des Kindes, sondern nach dem Einkom-
men richtet, das dieser erzielen wirde,
wenn er sich nicht der Betreuung des
Kindes gewidmet hdtte, sondern seine
Ausbildung abgeschlossen hatte. Im
Einzelnen ist aber oft sehr umstritten,
ob der betreuende Elternteil eine Pers-
pektive hatte, seine Ausbildung erfolg-
reich abzuschliefsen und welches Ein-
kommen er dann erzielt hatte. Um
solche Streitigkeiten zu vermeiden,
sollte ein bestimmter Betrag an Unter-
halt vereinbart werden, der ab Geburt
des Kindes als Unterhalt zu zahlen ist.
Dieser kann ggf. auch gestaffelt bis zu
dem Zeitpunkt, zu dem der betreuende
Elternteil voraussichtlich die Ausbil-
dung abgeschlossen hatte in Hohe der
Ausbildungsvergiitung und ab diesem
Zeitpunkt in Hohe des voraussichtli-
chen ersten Gehalts gestaltet werden.
Aspekte der Fairness und der Teilhabe
des Kindes an den Lebensverhdltnissen
der Eltern werden allerdings regelma-
f3ig dafir sprechen, den Unterhalt un-
mittelbar ab der Geburt in der Hohe
des fiktiven Gehalts des betreuenden
Elternteils festzusetzen, ggf. unter An-
rechnung des Elterngeldes.
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5. Vermogens-
auseinandersetzung

a. Gegenstande

Regelmafiig bringen Partner, wenn sie
zusammenziehen, einzelne Gegen-
stande mit in den gemeinsamen Haus-
halt, so dass alles ,zusammengewor-
fen“ wird.

Grundsatzlich gilt, dass die Person, die
den Gegenstand anschafft, auch Eigen-
timerin des Gegenstandes bleibt und
bei Trennung den Gegenstand wieder
mitnehmen darf.

Schaffen Partner einer ehedhnlichen
Lebensgemeinschaft wahrend des Be-
stehens der Lebensgemeinschaft ge-
meinsam Gegenstande an, werden sie
an diesen Gegenstanden oft Miteigen-
tum erwerben.

Partner einer ehedhnlichen Lebensge-
meinschaft sind daher gut beraten, sich
vor der Anschaffung hochwertiger Ge-
genstande (Auto, hochwertige Haus-
haltsmaschinen und Mobel) dartber
klar zu werden, wie diese Gegenstande
finanziert werden sollen und wer Ei-
gentiimerin/Eigentimer dieser Gegen-
stande sein soll.

Beweisschwierigkeiten und Streitigkei-
ten werden vermieden, wenn dies auch

schriftlich niedergelegt wird. Im Zwei-
fel wird vermutet, dass die Partner ei-
ner ehedhnlichen Lebensgemeinschaft
Miteigentiimer beweglicher Sachen
sind, wenn sie gemeinsam den Besitz
an einem solchen Gegenstand aus-
Gben. Es ist dann Sache der Person, die
Alleineigentum an diesem Gegenstand
geltend macht, diese Vermutung zu
widerlegen.

Hier kann es sich auch anbieten, u.U.
die Eigentumsverhaltnisse abweichend
davon festzulegen, wer den Gegen-
stand tatsachlich bezahlt; denn es
ware unfair, wenn eine Person aus ih-
rem Einkommen den laufenden Unter-
halt der Lebensgemeinschaft bestrei-
tet, wahrend die andere Person
Vermogen bildet und hochwertige Ge-
genstdnde anschafft, die ausschliefilich
in ihrem Alleineigentum stehen, so
dass sie diese mitnehmen kann, wenn
die Lebensgemeinschaft scheitert. Dies
gilt auch fir den Fall, wenn die Partne-
rin/der Partner aufgrund von in der
Partnerschaft liegenden Griinden, wie
bspw. Betreuungsleistungen, weniger
verdient und dadurch keine Anschaf-
fungskosten tibernehmen kann und so-
mit bei einer Trennung leer ausgehen
wiirde.

b. Immobilien im Alleineigentum

Aufwendungen in die Immobilie des



anderen Teils werden grundsitzlich bei
der Trennung nicht ausgeglichen. Aus-
nahme hiervon ist, dass die Aufwen-
dungen deutlich iber die Betrdge hin-
ausgehen, die Ublicherweise erbracht
werden, um den Unterhalt der ehedhn-
lichen Lebensgemeinschaft abzude-
cken. In diesen Fallen kommt eine teil-
weise oder vollstandige Erstattung in
Betracht, wenn die Voraussetzungen
des Wegfalls der Geschaftsgrundlage,
der Auflésung einer Innengesellschaft
oder der Kondiktion wegen Zweckver-
fehlung vorliegen. Oft scheitern Erstat-
tungsanspriche an den hohen Voraus-
setzungen dieser

Anspruchsgrundlagen, aber auch an

Beweisschwierigkeiten.

Es ist deshalb zu empfehlen bei finanzi-
ellen Zuwendungen fir den Erwerb
oder den Aus- bzw. Umbau einer Im-
mobilie, die im Alleineigentum der
Partnerin/des Partners stehen, eine
vertragliche Regelung zu treffen, inwie-
fern diese im Fall des Scheiterns der
Lebensgemeinschaft oder bei Tod der
Partnerin/des Partners auszugleichen
sind. Diese sollte schriftlich fixiert und
von beiden Partnern unterschrieben
werden, um Beweisschwierigkeiten zu
vermeiden.
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Wichtig: Vertragliche Regelung
bei Anschaffung gemeinsamer
Immobilien

c. Gemeinsame Immobilien

Ist die Lebensgemeinschaft verfestigt,
kommt es haufig vor, dass Paare ge-
meinsam Immobilien erwerben. Insbe-
sondere, wenn Kinder aus der Bezie-
hung hervorgegangen sind, wird die
finanziellen Lasten dieser Anschaffung
uberwiegend oder allein der Teil mit
dem hoheren Einkommen tragen.

Grundsatzlich kann diese Person ihre
von ihr erbrachten Zins- und Tilgungs-
leistungen im Wege des Gesamtschuld-
nerausgleichs zuriickverlangen, wenn
die Partnerschaft scheitert. Dies ware
aber fiir den Fall, dass sich die Beteilig-
ten darlber einig waren, dass wahrend
des Bestehens der Lebensgemein-
schaft dieser Teil die finanziellen Las-
ten tragen soll, nicht fair.

Daher sind Partner einer ehedhnlichen
Lebensgemeinschaft gut beraten, bei
der Anschaffung einer solchen Immobi-
lie auch vertraglich festzulegen, wie im
Innenverhdltnis die finanziellen Lasten
aus der Anschaffung dieser Immobilie
verteilt werden sollen.

6. Riickgangigmachung von
Zuwendungen nach Auflosung
der nichtehelichen Lebensge-
meinschaft

a. Rechtliche Ausgangslage

Machen sich die Partner gegenseitig
grofiere oder kleinere Geschenke, kann
es bei einer Trennung zu einer Ausein-
andersetzung in Bezug auf Rickforde-
rungsanspriiche kommen.

Dies gilt auch, wenn die Partnerin/der
Partner nicht finanziell, sondern z.B.
durch die Fihrung des Haushalts, die
Renovierung der Wohnung oder durch
Mithilfe im Betrieb der anderen Per-
son, Leistungen erbringt. Auch der
Wert dieser Leistungen kann u.U. unter
dem rechtlichen Gesichtspunkt der Ab-
wicklung eines Kooperationsvertrages
zuriickgefordert werden.

Echte Schenkungen sind grundsatzlich
nicht auszugleichen.

Demgegeniber kommt hinsichtlich an-
derer Beitrage, auch wenn sie zur Ver-
wirklichung der ehedhnlichen Lebens-
gemeinschaft erbracht wurden, eine
Rickabwicklung nach den Regeln lber
den Wegfall der Geschaftsgrundlage,
der Innengesellschaft oder nach Berei-
cherungsrecht in Betracht. Diese An-



spriiche sind allerdings mit erheblichen
Unsicherheiten behaftet.

b. Regelungsmoglichkeiten

Wenn die Partner wollen, dass Zuwen-
dungen und sonstige Leistungen im Fall
des Scheiterns der nichtehelichen Le-
bensgemeinschaft riickabgewickelt
werden sollen, sollten sie vorab ver-
traglich die Riickabwicklung vereinba-
ren. Diese Vereinbarung sollte schrift-
lich geschlossen und von beiden
Partnern unterschrieben werden, um
Beweisschwierigkeiten zu vermeiden.

Beispiel: Tragt eine Person zum Aus-
bau des Hauses der anderen Person
mit einem Betrag von 50.000,-€ bei,
kann vereinbart werden, dass dieser
Betrag in vollem Umfang zu erstatten
ist, wenn die Lebensgemeinschaft in-
nerhalb der ersten drei Jahre nach Be-
zugsfertigkeit des Anwesens scheitern
sollte, in Hohe von 40.000,-€ wenn
dies bis zum 5. Jahr nach diesem Zeit-
punkt geschehen sollte, in Hohe von
30.000,-€ wenn dies bis zum 7. Jahr
nach diesem Zeitpunkt geschehen
sollte usw.

Im Einzelfall ist es schwierig, solche
Vereinbarungen auszugestalten. Bei
grofderen Betragen sollten Sie deshalb
unbedingt rechtliche Unterstiitzung in
Anspruch nehmen.

Treffen Sie Vorsorge
fur das Alter!

7. Altersvorsorge

Anders als bei Ehegatten und Le-
benspartnern findet zwischen den
Partnern der nichtehelichen Lebensge-
meinschaft ein Versorgungsausgleich
nicht statt, wenn die Lebensgemein-
schaft scheitert. Dies kann zur Folge
haben, dass die Partnerin bzw. der
Partner, die bzw. der im Interesse der
Lebensgemeinschaft nicht oder nur
teilweise erwerbstatig war oder auf
eine berufliche Entwicklung verzichtet
hat, im Fall des Scheiterns der Lebens-
gemeinschaft im Alter nur ber eine
unzureichende Absicherung verfiigt.

Sofern Sie in der Lebensgemeinschaft
eine solche Aufgabenverteilung planen,
sollten Sie deshalb dringend darauf be-
stehen, dass die verdienende Partne-
rin/der verdienende Partner auch fir
Sie im Alter vorsorgt, beispielsweise in-
dem sie oder er ausreichende Einzah-
lungen in eine private Rentenversiche-
rung oder eine andere fir die
Altersversorgung geeignete Anlage-
form leistet. Hier sollten Sie auch Mo-
dalitaten vereinbaren, dass diese Zah-
lungen in bestimmtem Umfang nach
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dem Scheitern der Lebensgemein-
schaft weiter geleistet werden; denn es
wird Ihnen oft nur unter Schwierigkei-
ten gelingen, ein auskommliches Ein-
kommen zu erzielen, um diesen Schutz
aufrecht zu erhalten, wenn Sie langere
Zeit nicht oder nur eingeschrankt be-
rufstatig waren.

Denken Sie an einen
Erbvertrag!

8. Regelung fiir den Erbfall

Nichteheliche Lebenspartner haben
keinen gesetzlichen gegenseitigen Erb-
anspruch. Stirbt die Partnerin bzw. der
Partner, erhdlt die andere Person nichts
vom jeweiligen Nachlass. Dies ist ins-
besondere dann unbillig, wenn Sie in
erheblichem Umfang zum Vermogens-
erwerb des anderen beigetragen
haben.

Eine ausreichende Absicherung istin
diesem Fall fir den Fall des Todes nur
durch einen Erbvertrag zu erreichen,
der notariell beurkundet werden muss.
Ein Testament bietet lhnen demgegen-
Uber keinen ausreichenden Schutz, da
dieses jederzeit widerrufen werden
kann. Der Widerruf braucht nicht ein-
mal lhnen gegeniber erklart zu wer-

den. Oft werden Sie deshalb erst nach

dem Tod Ihrer Partnerin/lhres Partners
erfahren, wenn dieser ein neues Testa-
ment errichtet hat, in dem sie/er ander-
weit verflgt hat.

Sind Kinder vorhanden, kann es sinn-
voll sein, ergdnzende Anordnungen zu
treffen, wie Vor- und Nacherbschaft
und ggf. die Anordnung einer
Testamentsvollstreckung.

Auch durch eine giinstige Gestaltung
einer letztwilligen Verfigung von To-
des wegen, ggf. in Kombination mit
entsprechenden Vereinbarungen, die
bereits zu Lebzeiten wirksam werden
sollen, wie z.B. der Vereinbarung eines
Niefsbrauchs oder Wohnungsrechts,
kénnen die Nachteile fur nicht verhei-
ratete Paare gegeniber Ehegatten auf-
grund der geringen Freibetrage des
Erbschaftssteuerrechts sowie des
Pflichtteilsrechts naher Verwandter
der Verstorbenen/des Verstorbenen
nicht vollstandig vermieden werden.



Sinnvoll: Gesamtvereinbarung
fir die Abwicklung lhres
Vermogens

I1l. VERTRAGE ZUR AUFLOSUNG
DER LEBENSGEMEINSCHAFT

Bei Auflosung der Lebensgemeinschaft
ist die Auseinandersetzung und Vertei-
lung von Vermogensgegenstanden, die
Ilhnen gemeinsam gehoren, zu regeln.
Sofern Sie sich diesbezlglich nicht eini-
gen kdnnen, sind gemeinsame Immobi-
lien im Wege der Teilungsversteigerung
zu verwerten. Das gilt im Grundsatz
auch fir bewegliche Gegenstinde, an
denen Sie Miteigentum nach Bruchtei-
len haben. Diese Form der Auseinan-
dersetzung ist allerdings teuer und
schwerfallig und in der Regel damit
verbunden, dass die Verwertung der
Gegenstdnde mit erheblichen Wertein-
bufden verbunden ist.

Gemeinsame Forderungen sind einzu-
ziehen und der Erl6s zu teilen.

Weiterhin haften Sie auch nach der
Trennung fir gesamtschuldnerisch auf-
genommene Verbindlichkeiten weiter,
bei langfristigen Darlehen unter Um-
standen Uber Jahrzehnte.

Schlief3lich kommt in Betracht, dass Ih-
nen wechselseitig Aufwendungsersatz-
anspriiche, Anspriiche wegen Beendi-
gung einer Innengesellschaft, wegen
Wegfalls der Geschiftsgrundlage oder
aus ungerechtfertigter Bereicherung
wegen Zweckverfehlung zustehen.

Die Verwertung einzelner Gegen-
stande nach den gesetzlichen Vor-
schriften ist oft unwirtschaftlich. Da-
her ist Ihnen dringend zu raten, mit
anwaltlicher oder notarieller Hilfe eine
Gesamtvereinbarung zu schlief3en, um
die vermogensrechtlichen Beziehungen
zwischen lhnen abzuwickeln. Hierflr
kann es sich auch empfehlen, ggf. eine
Mediation in Anspruch zu nehmen.



C. Kosten

Hinsichtlich der Kosten ist zwischen
den Kosten der notariellen Beurkun-
dung und den Kosten fir anwaltliche
Beratung zu unterscheiden. Schliefsen
Sie einen notariell beurkundeten Ver-

I. NOTARKOSTEN

Die Notargebihren sind vom Gesetz-
geber im Gerichts- und Notarkostenge-
setz festgelegt, d.h. die Beurkundung
eines Ehevertrages |0st bei jeder Nota-
rin und jedem Notar die gleiche Ge-
biihr aus. Deren Hohe richtet sich nach
dem so genannten Geschaftswert. Der
Geschaftswert eines Ehevertrages, mit
dem Sie z.B. den Giterstand modifizie-
ren, bestimmt sich nach der Hohe des
zusammen gerechneten Vermogens
beider Partner, wobei Schulden bis zur
Halfte des Aktivvermdgens abgezogen
werden.

Bei einem gemeinsamen Nettovermo-
gen von 40.000,-€ betragt die Gebihr
290,-€ zzgl. MwSt. und Auslagen
20,-€ pauschal und Seitenauslagen.

trag nach anwaltlicher Beratung, fallen
fur beides Kosten an, auch wenn im
Rahmen der anwaltlichen Beratung ein
Vertrag praktisch unterschriftsreif aus-
gehandelt und vorformuliert wurde.

Die reine Beurkundung einer Modifi-
zierung des Giterstandes ist selten. Es
kommen noch fiir jede weitere Rege-
lung, wie Versorgungsausgleich, Unter-
halt etc. Gebihren hinzu. Der Mindest-
geschaftswert des
Versorgungsausgleichs betragt z.B.
5.000,-€, beim Unterhalt wird meist
eine Kapitalisierung vorgenommen.

Bei einer Gltertrennung erfolgt immer
ein Eintrag im zentralen Testamentsre-
gister, der pro Person 15,50€ bzw.
12,50€, wenn der Notar die Eintragung
ibernimmt, kostet.

Ein Ehevertrag ist daher zu Beginn ei-
ner Ehe, in jungen Jahren, meist we-
sentlich billiger, als wenn Sie bereits



Vermogen aufgebaut haben oder eine

Trennungs- oder Scheidungsfolgenver-
einbarung treffen missen.

II. ANWALTSKOSTEN

Eine Erstberatung kostet zurzeit maxi-
mal 190€ zzgl. MwSt., somit 226,10€.
Auf dieser Grundlage konnen Sie aber
keinen Ehevertrag schlief3en. Die Kosten
der Ausarbeitung eines Ehevertrages
konnen individuell vereinbart werden.
Eine Abrechnung nach dem Geschafts-
wert, d.h. nach dem Vermoégen und Ein-
kommen, erfolgt entsprechend einer

Einen Kostenrechner und ausfihrliche
Informationen zu den Kosten finden
Sie auf der Internetseite der Bundes-
notarkammer unter Gebiihrenrechner |
Notar.de

vorgeschriebenen Tabelle des Rechtsan-
waltsverglitungsgesetzes. Einen Kosten-
rechner finden Sie zum Beispiel unter
https://anwaltsblatt.anwaltverein.de/
de/apps/prozesskostenrechner

Sie konnen aber auch ein Zeithonorar
vereinbaren. Dies ist allerdings nur sel-
ten kostenglinstiger.
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Kosten

Bitte beachten Sie: Beim Abschluss ei-
nes Ehevertrages oder eines Partner-
schaftsvertrages bestehen zwischen
Ilhnen grundsatzlich gegenseitige Inter-
essen. Eine Anwaltin bzw. ein Anwalt
kann deshalb nur Sie oder Ihre Partne-
rin/lhren Partner beraten und vertre-
ten. Sie missen auch beachten, dass
eine Anwiltin/ein Anwalt grundsétz-
lich verpflichtet ist, einseitig nur die In-
teressen der Mandantin/des Mandan-
ten wahrzunehmen. Aus Griinden der
Vertragsparitat werden Sie und lhre
Partnerin/lhr Partner also jeweils eine
eigene Anwaltin bzw. einen eigenen
Anwalt mit der Wahrnehmung lhrer In-
teressen beauftragen missen. Das be-
deutet, dass die Anwaltskosten im Er-
gebnis in doppelter Hohe anzusetzen
sind.

Grundsatzlich gilt: Wenn Sie einen vor-
sorgenden Ehe- oder Partnerschafts-
vertrag schliefsen wollen, wird es meist
ausreichen, wenn Sie sich gemeinsam
an eine Notarin bzw. einen Notar mit
der Bitte um Beratung, Ausarbeitung
und Beurkundung eines solchen Vertra-
ges wenden.

Geht es demgegeniber um den Ab-
schluss einer Trennungs- und Schei-
dungsfolgenvereinbarung, werden Sie

oft gut beraten sein, lhre Anspriiche
und rechtlichen Interessen vorab unter
Hinzuziehung einer Anwaltin/eines An-
waltes zu klaren.

Und ein letztes Wort zu den Kosten:
Vielleicht mogen lhnen die Kosten auf
den ersten Blick hoch erscheinen.
Gleichwohl gilt, dass die Kosten, die
zum Abschluss eines vorsorgenden
Ehevertrages bzw. Partnerschaftsver-
trages oder auch zum Abschluss einer
Trennungs- und Scheidungsfolgenver-
einbarung aufgewendet werden, gut
angelegt sind; denn nur dieser garan-
tiert Ihnen eine fir lhre Lebenssitua-
tion mafdgeschneiderte, interessenge-
rechte Regelung. Im Konfliktfall ist eine
fur beide Seiten vergleichbar konstruk-
tive Losung oft nicht mehr moglich,
wie sie bei Abschluss eines vorsorgen-
den Vertrages erreicht werden kann.
Und: Die Kosten eines streitigen Ge-
richtsverfahrens sind immer um ein
Vielfaches hoher als die Kosten fiir eine
Trennungs- und Scheidungsvereinba-
rung, abgesehen von den personlichen
und zeitlichen Belastungen, die ein sol-
ches Verfahren fiir Sie und Ihre Kinder
mit sich bringt.
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D. Findex
Frage e sete |

Allgemeine Fragen

Worauf sollte ich achten, wenn ich mit einer Person, die Ehe schliefie, 13,59,78,
die nicht die deutsche Staatsangehérigkeit hat? 98
Worauf sollte ich achten, wenn ich erst in vorgeriicktem Alter 13, 38,62,
die Ehe schlief3e? 74, 80, 83
Worauf sollte ich achten, wenn meine Partnerin/mein Partner

. . ) 38,95
bei Eheschliefung erkrankt ist?
Worauf sollte ich achten, wenn zwischen mir und meiner Partnerin/ 62 65 73
meinem Partner ein erheblicher Altersunterschied besteht? P
Worauf sollte ich achten, wenn ich bei Eheschliefsung 12, 65, 68,
iber Vermogen verfiige? 72
Worauf sollte ich achten, wenn die Ehepartnerin/der Ehepartner als 12,51, 62,
selbststandige Unternehmerin/selbstindiger Unternehmer tatig ist? 67,72
Worauf sollte ich achten, wenn meine Partnerin/mein Partner ver-

. 54,63, 81

schuldet ist?
Worauf sollte ich im Fall von Trennung und Scheidung achten? 84 ff.
Was gilt fiir eingetragene Lebenspartner? 17,99
Welche Arten von Vereinbarungen gibt es? 15 ff.

Sollich einen Partnerschaftsvertrag schliefden, wenn ich meine Part-
nerin/meinen Partner (zunichst) nicht heiraten mochte, sondern in 17,100
ehedhnlicher Lebensgemeinschaft mit diesem zusammenleben will?

Wann kann ich einen Ehe- oder Partnerschaftsvertrag schliefRen? 17

Wann sollte ich an eine Trennungs- oder Scheidungsfolgenverein-

barung denken? 17,84
Mit welchen Kosten muss ich rechnen? 116
Name
Sollich bei Eheschliefdung eine Vereinbarung hinsichtlich des

" ) 18
Ehe- und Familiennamens schlief3en?
Wie wirkt sich die Wahl des Ehenamens auf den Namen unserer 18

Kinder aus?



Kann ich verhindern, dass im Fall einer Scheidung meine Partnerin/
mein Partner meinen Geburtsnamen als Ehenamen weiter fiihrt?

Unterhalt
Was versteht man unter Familienunterhalt?
Was muss ich zum Familienunterhalt beitragen?

Steht mir ein Anspruch auf Zahlung eines Taschengeldes zu, wenn
ich wegen Kinderbetreuung nicht erwerbstatig bin?

Worauf sollte ich achten, wenn ich mit Ricksicht auf die Bediirfnisse
unserer Kinder meine berufliche Entwicklung zuriickstelle?

Sind Vereinbarungen tiber den Unterhalt wahrend des
Getrenntlebens moglich?

Wann habe ich Anspruch auf nachehelichen Unterhalt?

Steht mir ein Anspruch auf Unterhalt zu, wenn ich mit meiner
Partnerin/meinem Partner nicht verheiratet bin?

Welche Formvorschriften muss ich beim Abschluss eines Vertrages
Uber den Unterhalt beachten?

Wie berechnet sich der Unterhalt

Wie lange steht mir Unterhalt wegen Betreuung eines Kindes zu?
Ab wann steht mir Unterhalt wegen Alters zu?

Wann steht mir ein Unterhaltsanspruch wegen Krankheit zu
Was ist eine angemessene Tatigkeit

Wann steht mir ein Anspruch auf Unterhalt zu, um eine Berufsaus-
bildung zu absolvieren oder um mich weiter zu qualifizieren?

Was versteht man unter Aufstockungsunterhalt?
Wie berechnet sich der Aufstockungsunterhalt?

Wie lange steht mir nachehelicher Unterhalt zu?

Giiterrecht und Vermogensrecht

Was gilt, wenn wir unsere giiterrechtlichen Verhaltnisse nicht durch
Vertrag regeln?

Wodurch zeichnet sich der gesetzliche Giterstand aus?

18 ff.,, 86

21
22

22,24

13,29 ff,
40 ff., 44, 50,
52,71f,95
f., 106,108

25,92
27 ff., 94

106

28

30 ff.

29 ff., 107 ff.
36 ff.
38 ff.
40 ff,, 126

41 ff.

44
441,
46 ff.

53

53 ff.



Findex

Wie berechnet sich der Zugewinnausgleich?
Welche anderen Giterstande gibt es?

Worin sind die Vor- und Nachteile des gesetzlichen Giiterstandes
der Zugewinngemeinschaft zu sehen?

Welche Modifikationen der Zugewinngemeinschaft kommen fiir
mich in Betracht?

Soll ich mit meiner Partnerin/meinem Partner gemeinsam ein
Inventar iiber die bei Eheschlieféung vorhandenen Vermogens-
gegenstande errichten?

Wann empfiehlt es sich, hinsichtlich einzelner Gegenstande Verein-
barungen zu treffen?

Wie werden Erbschaften und Schenkungen beim Zugewinnausgleich
berticksichtigt?

Was geschieht im Fall der Scheidung mit meinen Geschenken?
Welche Vor- und Nachteile hat die Giitertrennung?

Welche Vor- und Nachteile hat die Giitergemeinschaft?

Was sollte ich beachten, wenn ich Vermdgen im Ausland habe, ins

Ausland verziehe oder mit einer Partnerin/einem Partner die Ehe ein-
gehe, die oder der nicht die deutsche Staatsangehdrigkeit hat?

Welche Formvorschriften gelten fir Vertrage, durch die der
gesetzliche Giiterstand abbedungen oder modifiziert wird?
Versorgungsausgleich

Was ist der Versorgungsausgleich?

Was wird im Versorgungsausgleich ausgeglichen?

Wie funktioniert der Versorgungsausgleich?

Welche Vereinbarungen zum Versorgungsausgleich

sind zu empfehlen?

Welches Risiko besteht, wenn der Versorgungsausgleich
ausgeschlossen wird?

Welche Formvorschriften gelten fiir Vereinbarungen, durch die
der Versorgungsausgleich modifiziert oder ausgeschlossen wird?
Erbrecht

Welche erbrechtlichen Folgen hat die Eingehung der Ehe?

Wie wird ein Testament oder ein Erbvertrag errichtet?

53-58
59-64

58

64-68

68

59, 65-67

55,59, 65,
68

68
60-63
63 f.

13,59f., 98

53

69
69
69 ff.

69 ff.

71

72

74 ff.
75



Worin liegen die Vor- und Nachteile des Erbvertrages?

Welche Formvorschriften sind bei Testament und Erbvertrag zu
beachten?

Wie sieht die gesetzliche Erbfolge von Ehepartnern aus?

Wie hangt die gesetzliche Erbfolge mit dem gewahlten Giiterstand
zusammen?

Welche Gestaltungsmoglichkeiten bestehen fiir die Regelung der
Erbfolge?

Ehewohnung und Haushaltsgegenstande
Wem gehdren die Haushaltsgegenstande?

Wer kann die Ehewohnung im Fall von Trennung und Scheidung
weiter benutzen?

Kann ich vertraglich regeln, wer im Fall des Scheiterns der Ehe in der
Wohnung verbleiben kann?

Was geschieht mit der Kaution bei Trennung und/oder Scheidung?

Trennung und Scheidung

Welche Beratungsangebote sollte ich wahrnehmen, wenn die Ehe in
die Krise kommt?

Was muss ich in Bezug auf Bankkonten beachten, wenn die Ehe in die
Krise kommt?

Wie kann im Fall von Trennung und Scheidung das Vermdgen ausein-
andergesetzt werden?

Wie kann im Fall von Trennung und Scheidung der Versorgungsaus-
gleich in eine Gesamtl6sung einbezogen werden?

Welche Vereinbarungen sind hinsichtlich des Trennugsunterhaltes
moglich?

Was ist in Bezug auf Vereinbarungen zum nachehelichen Unterhalt
nach dem Scheitern der Ehe zu beachten?

Was geschieht im Fall des Scheiterns der Ehe mit Testamenten und
Erbvertragen?

Welche Vereinbarungen sind in Bezug auf Haushaltsgegenstande und
Ehewohnung im Fall des Scheiterns der Ehe zu empfehlen?

Wie hangen Betreuung eines Kindes und Unterhalt zusammen?

Welche Betreuungsmodelle gibt es?

76
75-77
77-79

79

79, 80

81, 82,97,
110

82,83,97

82,83

83

17,84

86

86-88, 97-
98, 110 ff.

88 ff.

25,92-94

27 ff., 94-97

76-77,97

97-98

94
92



Findex

Was ist ein Residenzmodell? 92
Was ist ein Wechselmodell? 92-93
Was versteht man unter erweitertem Umgang? 92-93

Welche Bereiche sollte ich bei Eingehung einer nichtehelichen
Lebensgemeinschaft vertraglich regeln?

Wie ist die Rechtslage hinsichtlich der Wohnung der Lebensgemein-

schaft zu beurteilen? LOZL0)
Mus:s ich noch Miete bezahlen, wenn die Lebensgemeinschaft 102-103
scheitert?
Kann ich das Mietverhaltnis kiindigen, wenn die Lebensgemeinschaft

. 102-104
scheitert?
Muss ich sofort ausziehen, wenn die Lebensgemeinschaft scheitert? 102-104
Kann ich in der Wohnung bleiben, wenn meine Partnerin bzw. mein 103

Partner stirbt?

Steht mir ein Ausgleich zu, wenn ich meine Partnerin/meinen Partner
oder nahe Angehdrigen meiner Partnerin/meines Partners gepflegt 101-102
habe?

Welche abstammungsrechtlichen Besonderheiten bestehen in Bezug

auf gemeinsame Kinder 105-106

Was sollten wir bei Inanspruchnahme fortpflanzungsmedizinischer
Angebote beachten?

Kann die Eingehung einer ehedhnlichen Lebensgemeinschaft fiir mich

106

unterhaltsrechtliche Nachteile haben? Ltogloe
Steht mir bei der Betreuung von Kindern ein Unterhaltsanspruch zu? 107-109
Worauf sollte ich achten, wenn ich in der Partnerschaft die Betreuung

von Kindern, Pflege von Angehdrigen oder die Haushaltsfiihrung 14 107-109

tibernehme und dadurch hinsichtlich meiner beruflichen Entwicklung
Nachteile in Kauf nehme?



Welche unterhaltsrechtlichen Vereinbarungen sind zu empfehlen,
um Nachteile der beruflichen Entwicklung aufgrund Kindererzie- 14,108-109
hung und Haushaltsfihrung zu kompensieren?

Worauf sollten wir achten, wenn wir wertvolle Gegenstande

anschaffen? 110-112

Wie werden Aufwendungen im Zusammenhang mit der Anschaffung

einer Immobilie ausgeglichen, wenn die Lebensgemeinschaft scheitert? 110-112

Wie werden Zuwendungen zwischen den Partnern einer ehedhnli-
chen Lebensgemeinschaft ausgeglichen, wenn die Lebensgemein- 112-113
schaft scheitert?

Wie wirkt es sich auf meine Alters- und Invaliditatsabsicherung aus,
wenn ich mit Riicksicht auf gemeinsame Kinder Nachteile hinsichtlich 113
meiner beruflichen Entwicklung in Kauf nehme?

Erbe ich, wenn meine Partnerin/mein Partner stirbt? 114

Wie kénnen wir einvernehmlich unsere Lebensgemeinschaft beenden,
wenn diese scheitern sollte?
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E. Anhang

Kriterien einer angemessenen Erwerbstatigkeit

Berufliche Ausbildung
und Qualifikation

Bei Scheidung
vorhandene Fahigkeiten

Gesundheitszustand

Lebensalter
Friher

ausgelibte Tatigkeit

Ergibt: subjektiv
mogliche Berufstatigkeit

Dauer der Ehe

Dauer der Pflege und
Betreuung gemein-
schaftlicher Kinder

Eheliche Lebensver-
haltnisse, v.a. Aufgaben-
teilung und Lebens-
standard

Ergibt: welche der
subjektiv moglichen
Berufstatigkeiten
personlich zumutbar ist

Tatsachlich ausgelbte
Tatigkeit oder reale
Beschaftigungschance

Fihrt zu den Berufs-
tatigkeiten, die als an-
gemessene Tatigkeit zu

berlcksichtigen sind



F. Stichwortverzeichnis

A

ADStAMMUNG ..o 105
Alleinerbe ..., 76
AlLErSGrenze ....vcveeevrecrencerirecrreenrenne 37
Altersphasenmodell ..., 34
Altersunterhalt

Altersvorsorge
Altersvorsorgeunterhalt.......oc...... 52
Anfangsvermogen......ecrenn. 55
Angemessene
Erwerbstatigkeit................
ANWaltskosten ...

Aufstockungsunterhalt.
Aufwendungsersatz ...,
Ausbildungsunterhalt........cccoccoveeenene.
Auseinandersetzung........oe...
Auslandsbezug ........ccovvvnerenecirnerennn. 97

B
Bankkonto.......cccccccoveervieciinnnncnns
Benennung eines Vormunds
Berechnung des Zugewinns

Betreuungsunterhalt........... 29,94,107
Beurkundung........ccccoveevneevnecinecnneens 116
D

Doppelname ..., 18

Dopppelverdienerehe.........cc.ccooeunncn. 22

E

Ehename ... 18
Ehewohnung ..., 82,97
Eigentum. ..o, 53,110
Einklinfte aus selbstandiger

TAtIGKEIT oo, 51
Einverdienerehe ..., 22
ENdvermogen......oreneeenereneeeneneens 56
Erbengemeinschaft......comincnnns 78
Erbvertrag....rnecrnnecenecionne. 76,113
Erwerbsunfahigkeit ..., 38
F

Familienunterhalt ..., 21
Fremdbetreuung......ccccoceonevvnecinnennen. 35
G

Gemeinschaftliches

TeStaAMENT . 76
Gesetzliche Erbfolge.......coconcirnnnnen. 77
Gleichgeschlechtliche

Lebenspartner ..., 99
Gutergemeinschaft. .. 63
GULerstand ....oceceeereneeeeneeeireceiennens 87
GULErtrenNUNG ...c.ocvcvecveiecieicires 60
H

Haushaltgegenstande......cccoocvonennen. 97



Stichwortverzeichnis

|

IMMODIlIE oo 109
K

KaULION e 83
Kinderwunsch.....coooeernerneinineis 105
Kindeswohl......ccooeieieeeeeeen 36
KOSEEN oo 116
Krankheit. e 38
M

Mediation

Mietvertrag

Minderjahrige Kinder.......coconeerneeen. 85
Modifizierte
Zugewinngemeinschaft.......u. 64
N

Nachehelicher Unterhalt............. 27,94
NAME ..o 18, 86
Nichteheliche

Lebensgemeinschaft ..., 100
NOtarkoSteN ..o 116
T

Testament

TrENNUNG. ...
Trennungs- und
Scheidungsfolgevereinbarung........... 84
Trennungsunterhalt.......cccooceueue. 25,92
)

Unterhalt oo 92,105

Unternehmen.....coeeeue. 12,61, 64,66

Vv

Versorgungsausgleich ..., 69
W

WORNUNG ..o 102
zZ

Zeitliche Begrenzung und
Herabsetzung des Unterhalts........... 46
ZEIPUNKT e 17
ZUZEWINN oo 55
Zugewinnausgleich ..., 55
Zugewinngemeinschaft............... 53
Zuverdienerehe........necrnne. 22



G. Literatur

Weitere Broschiren der Bayerischen Staatsregierung rund um das
Thema Partnerschaft, Ehe und Familie:

» Broschure ,Wir heiraten”

» Broschiire ,Eherecht und Ehevertrag®

» Broschire ,Eltern und lhre Kinder”

» Broschiire ,Vorsorge fiir Unfall, Krankheit und Alter®

Sie konnen die Broschiiren unter www.bestellen.bayern.de downloaden
bzw. bestellen.

129


http://www.bestellen.bayern.de

H. Autor/innen

Walther Siede

Richter in einem
Familiensenat am
Oberlandesgericht Miinchen

Weitere Autorinnen

Renate Maltry Florentine Heine-Mattern
Rechtsanwiltin Rechtsanwaltin
Fachanwaltin fir Erbrecht Fachanwaltin fir Erbrecht

Fachanwiltin fir Familienrecht  Internationales Erbrecht



www.sozialministerium.bayern.de

Dem Bayerischen Staatsministerium fir Familie, Arbeit und Soziales
wurde durch die berufundfamilie gemeinniitzige GmbH

1 r die erfolgreiche Durchfiihrung des audits berufundfamilie® bescheinigt:
www.beruf-und-familie.de.

Zertifikat seit 2005
audit berufundfamilie

Wollen Sie mehr iiber die Arbeit der Bayerischen Staatsregierung erfahren?
BAYERN DIREKT ist lhr direkter Draht zur Bayerischen Staatsregierung.
Unter Telefon 089 122220 oder per E-Mail unter direkt@bayern.de erhalten

. Sie Informationsmaterial und Broschiren, Auskunft zu aktuellen Themen und
Internetquellen sowie Hinweise zu Behérden, zustidndigen Stellen und Ansprech-
partnern bei der Bayerischen Staatsregierung.

BAYERN DIREKT

Bayerisches Staatsministerium fir
Familie, Arbeit und Soziales

Winzererstr. 9, 80797 Minchen

E-Mail: oeffentlichkeitsarbeit@stmas.bayern.de

Gestaltung: CMS - Cross Media Solutions GmbH

Bildnachweis: © shutterstock/Dean Drobot (Titel); ©iStock/Kontrec (S. 11),
Uberlmages (S. 13); stock.adobe.com/bnenin (S. 19); ©iStock/PetrBonek
(5.25), Petko Ninov (5.34), skynesher (5.39), LightFieldStudios (5.41),

fizkes (S. 47), Braun$ (S. 51); © Thinkstock/monkeybusinessimages (S. 56);
©iStock/monkeybusinessimages (S. 61), FabioBalbi (S. 69), PIKSEL (S. 76),
Jacob Wackerhausen (S. 85); © Corbis/Maskot (S. 90); ©iStock/Stigur Mar
Karlsson/Heimsmyndir (S. 96), AleksandarNakic (S. 105), Solisimages (S. 111),
ArtistGNDphotography (S. 117);

Druck: Appel & Klinger Druck und Medien GmbH

Gedruckt auf umweltzertifiziertem Papier

(FSC, PEFC oder vergleichbares Zertifikat)

Stand: September 2025

Artikelnummer: 1001 0632

Blrgerservice

Tel.: 089 1261-1660

E-Mail: Buergerservice@stmas.bayern.de
Web: www.stmas.bayern.de/buergerservice

Hinweis: Diese Druckschrift wird im Rahmen der Offentlichkeitsarbeit der Bayerischen Staatsregierung herausgegeben. Sie darf
weder von Parteien noch von Wahlwerbern oder Wahlhelfern im Zeitraum von fiinf Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der Wahl-
werbung verwendet werden. Dies gilt fir Landtags-, Bundestags-, Kommunal- und Europawahlen. Missbrauchlich sind wahrend
dieser Zeit insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsstdnden der Parteien, sowie das Einlegen, Auf-
drucken und Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum
Zwecke der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wah! darf die Druckschrift nicht in einer Weise
verwendet werden, die als Parteinahme der Staatsregierung zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden kénnte.
Den Parteien ist es gestattet, die Druckschrift zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder zu verwenden.


mailto:oeffentlichkeitsarbeit@stmas.bayern.de
mailto:Buergerbuero@stmas.bayern.de
http://www.zukunftsministerium.bayern.de
http://www.beruf-und-familie.de
mailto:direkt@bayern.de
www.stmas.bayern.de/buergerservice

	Ehe und Partnerschaft rechtlich begleiten
	Fallkonstellationen
	Einleitung
	I.	Allgemeines
	II. Ehe und eingetragene - Lebenspartnerschaft einerseits, eheähnliche Lebensgemeinschaft andererseits
	III.	Zeitpunkt

	A. Ehe
	I. Vorsorgender ­Ehevertrag
	1. Name
	a. Rechtliche Grundlagen
	b. Regelungsmöglichkeiten
	2. Unterhalt
	a. Familienunterhalt
	b. Trennungsunterhalt
	c. Nachehelicher Unterhalt 
	d. Unterhalt wegen Betreuung minderjähriger Kinder
	e. Unterhalt wegen Alters:
	f. Unterhalt wegen Krankheit oder Gebrechen
	g. Unterhalt wegen Nichterlangung einer angemessenen Erwerbstätigkeit und Ausbildungsunterhalt
	h. Aufstockungsunterhalt
	i. Unterhalt wegen Billigkeit
	j. Zeitliche Begrenzung und
Herabsetzung des Unterhaltes
	3. Güterstand und Vermögen
	a. Gesetzliche Regelung
	b. Gestaltungsmöglichkeiten
	4. Versorgungsausgleich 
	a. Gesetzliche Regelung
	b. Gestaltungsmöglichkeiten
	5. Erbrechtliche Regelungen
	a. Grundsätzliche Überlegungen
	b. Gesetzliche Erbfolge
	6. Haushaltsgegenstände
	7. Ehewohnung
	II. Trennungs- und Scheidungsfolgenvereinbarung
	1. Name
	2. Vermögen
	3. Güterrecht
	4. Versorgungsausgleich
	5. Unterhalt
	a. Trennungsunterhalt
	b. nachehelicher Unterhalt
	6. Erbrecht
	7. Ehewohnung und Haushaltsgegenstände
	III. Ehe mit Auslandsbezug
	IV. Lebenspartnerschaft

	B. Nichteheliche Lebensgemeinschaft
	I. Verträge bei Eingehung der Lebensgemeinschaft
	II. Verträge zur Ausgestaltung der Lebensgemeinschaft
	1. Haushaltsführung
	a. Gesetzliche Regelung
	b. Gestaltungsmöglichkeiten
	2. Wohnung 
	a. gesetzliche Regelung
	b. Gestaltungsmöglichkeiten
	3. Kinderwunsch
	4. Unterhalt
	a. Unterhalt während oder nach der Lebenspartnerschaft
	5. Vermögens­auseinandersetzung
	a. Gegenstände
	b. Immobilien im Alleineigentum
	c. Gemeinsame Immobilien
	6. Rückgängigmachung von Zuwendungen nach Auflösung der nichtehelichen Lebensgemeinschaft 
	a. Rechtliche Ausgangslage
	b. Regelungsmöglichkeiten
	7. Altersvorsorge
	8. Regelung für den Erbfall
	III. Verträge zur Auflösung der Lebensgemeinschaft

	C. Kosten
	I. Notarkosten
	II. Anwaltskosten

	D. Findex 
	E. Anhang
	F. Stichwortverzeichnis
	G. Literatur
	H. Autor/innen




